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zwöIf Thesen zur "MifitärseeIsorge", z
Seelsorge an Soldaten und zum Gelöbnis d
Wehrpflichtigen in der Bundeswehr ang
sichts der Bestrafung des Soldaten Marti
Stengel/Immendingen

1. Aus ökumenischer kirchlicher Sicht wi
nach herrschender Rechtsoraxis in der
Bundeswehr ein Soldat beim Gelöbnis fü

den Kriegsfall zur Teilnahme an ein
"Verbrechen gegen die Menschheit"
verpflichtet (Vancouver 1983 VI.Vollver-
sanrmlung des öKR, vergl. Herbstwort der
EKD 1983 ).

Die Sachlage:
2. Das BMVgg verwehrt es dem Sol-daten,

z.B.im Fa11 eines atomaren Erstein-
satzesder NATO, seinem Gewissen zu

folgen oder sein Verhalten befehlswidrig
nach völkerrechtlichen Maßstäben auszu-.
richten. Im betreffenden Gutachten wird
über Pflichterfüllung gemäß "Einverständ-
nis mit den strategischen Entscheidungen
der Staatsführung" gesagt: "Wahrheitswid-
rige Feindpropaganda im Kriegsfall, daß
der Westen als erster Atomwaffen einge-
setzt habe oder einsetzen werde, würde ge-
nügen, um Soldaten wie den Kläger zur Ver-
weigerung der Erfül-lung ihrer Pflichten zu
veranlassen - in einer Lage, in der weder
ZetL noch Gelegenheit zu einer rechtzei-
tigen Nlchprüfung solcher Propaganda gege-
ben sein würde Ob der KIäger (der

r Soldat ) bei seinen völker:rechtlichen
I -.

| (offiz. Korr. des BMVq) Uberlegungen dabei

| ,u rrchtigen oder zu irrigen Ergebnissen
7 gelangt, ist ohne Bedeutung." (StelIung-

nahme z. Berufungsverhandl. v. 2)..9.89 - P

rt/e - Az 39-21-20/153/86)

3. Die I'4i1itärseelsorge Iegt in offiziel-
len Publikationen den Soldaten nahe,
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in einer solchen Lage sich in aus-
führlichem Gebet klarzuwerden, wie sie
individuell handeln sollen - nicht aber
vorher schon (wie dieser Soldat) ihre Ent-
scheidung zu treffen, was zu einer Präzi-
sierung des Gelöbnisses im FaII der
"Immendinger Rekruten" geführt hatte:
Atomar kämpfende Soldaten soflen "sich ge-
trauen, die Vergebung der Sünden in
Anspruch zu nehmen, \r/enn sie gezwungen
sein soll-ten, an einem mit Atomwaffen ge-
führten Krieg mitzuwirken." Sie solIen
dann "in der Situation des Entscheidungs-
zwangs so sprechen: rch möchte die beste
Entscheidung treffen, die dem WiIlen
Gottes und seinem Reich entspricht. Ich
kann nur bitten, daß sein Geist und Rat
mich leiten beim Abwägen des Für und
Wider, bei der Gewichtung der Argumente,
im Bedenken der Folgen... So will ich in
wagender Verantwortung, im V'lissen meiner
Schuld und mit der Bitte um Gottes Verge-
buqg das meine tun, was ich tun muß."
(Unter Berufung auf Bonhoeffers "in Ver-
antwortung Schulcl auf sich nehmen" , Ilj-l . -
Dekan Helge Adolphsen in De Officio, Han-
nover 1985, S. ]-72)

4. Damit vertagt die I'lilitärseelsorge
weithin - einen zentral.en Gewissens-
konflikt des Bundeswehrsoldaten und

macht sich zum Anwalt seiner Ausklammerung
aus der Ausbifdungszeit. Sie hat die 9.
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ABDRUCK EINES 3RIETES AN R t.
Joachtrn Brockpähler
Ttronas-l,bnn-Str. 17
53OO Bonn I
Tel.: 0228/636203
oder: 0228166827 (Anrufbeantvorter)
oder: 076f/39550

Mlnletertuar für Verteldlgung und Abrllstung der DDR

z.fld. dee MtnLsters
Herrn
Ralner Eppelnann tldV
DDR - 1260 Straueberg

Bonn, 12.04.1990

Setrr geehrt€r, lteber Herr Bppelnann,

nach Ihrer Nomlnlerung zun Mlnleter fllr Verteidtgung und Abrtlstung der DDR

kam mlr ale erateg der faazlnlerende Gedanke, daß Sle ale Pfarrer alch
nun natllrllch tn el.nen besonderen Spannungsfeld beflnden. Dleacr Gedanke
1et deehalb faezlnlerend, nell dle danlt verbundena Aufgabe äußerst faezt-
nlerend let. Denn da wlr auf Erden ntc daa Paradlee verden gchaffen können,
abcr ala Chrlaten den Frteden glelchuohl aLc elrre cechatologleche Vtglon
begrelfen vollen, der es lmer vlcdcr polltlsch entgegenzurandern gtlt,
ntle€Gn gerade polttlach engaglertc Chrletea atets aue elnem Spannungafeld
hcraus handeln. tfohl denen, dto dlaeee cnpflnden, euch venn ss nanclroal
quälend acln kann. Bln€ bewußt aue den Spannungsfeld von chrletllchen
Ansprilchen und polltlachen Realltäten gestaltete Polletk kann filr glch
1n beeonderer l{elae Verantwortltchkelt reklen{€!€rlr
Vor dlesen Hlntergrund ntichEe lch betonen, daß Sle dte elnnallge Chance
haben, nlcht bloß als KonkurEverualter elnee stdelfclhdten HtnleterLums su
erschetnenl I I Auch wenn Jetzt unfaeeende Abrtietungen aneEehen, co vlrd es
doch auch ln zukunft überall ln Europa Soldaten und Arneen geben. Dle
Slcherheltestrukturen werden elch ändern, aber dae Ttrema der Rolle und
Funktlon von Soldaten ln demokat,lechen Staaten vlrd ntcht von der Tagee-
ordnung verEchwlnden. Im Gegentelll Elngedenk der Charta der Verelnten
Natlonen werden Soldaten auch ln Zukunft gebraucht. Nlcht Abechreckung lst
dabel gefragt, aondern dle etablllslerende und krtegsverhlltende Funktlon
von Armeen.

Anbet etn heuBe von mlr lrn Rhelnlschen Merkur / Chrlst und Welt erschlenener
Artikel zur aktuellen und zukünfttgen Bedeutung der sogenannten Harmel-
Phtlosophle (benannt nach dem Inltlator und frVater" dleser Phtlosophle,
dern damallgen belglschen Außenninlseer Pterre Harmel). Ebenfalls anbel eine
von mir kürzlich erstellte und von Herrn Professor Karl Kalser (KöIn)
betreute Studle zu ebendiesem Thema. Ich analystere darln die nur zwei
Selten umfaseende und unverändert gültlge "lulagna Charta" der NATO, den
Harmel-Bericht, von 1967 - und zwar Lm hlstorlschen Kontext.: ausgehend von
der Doppelkrlse um Berlin und Kuba 1958-1961 bis zur her,rtigen Ai:flösung
des 0st--WesL-Konflikts. Ich darf lhre Aufmerksamkelt v*i sLlem .:ui 'llffer .}

des l{armel-Berlchts lenken. Darin helßt es: "Das höchste pAlt!.11:.-,,21-el-

"{gggll{* -i.t i',iiropa
mLt geeeLRneten Slcherheitsgarantlen zu errelchen." Dle i.iA'iO beftadct
slch auf dem l^Ieg zu dLesem ihren Ziel! Elne faszinlerende Vision!
Ich wür.'de mich freuen, wenn lch meine Thesen einmal bei Ihnen vortragen
könnLe. Belliegender Biographie entnehmen Sie bitte Näheres zu meiner Person.

i\Iit besten Grüßen und 'rJünschen

-*-
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lSoachim Brockpähler
Thomas-Mann-Str . 1 7

5300 Bonn 1

rel. :0228/636203
oder: 0228 / 666827 ( Anrufbeantworter )

oder: 0751 /39550

- Ich bin 28 Jahre alt (geboren am
21 .2. '1952 in Windhoek/Namibia).
- Mein Abitur habe ich in eielefeld absol-
viert.
- Danach 1 5 Monate Wehrdienst mit an-
schließender Reserveof fizierslaufbahn ( zur
Zeit Fähnrich d.R. ).
- Studium in den Fächern Politikwissen-
schaft, Mittlere und Neuere Geschichte so-
wie Geographie in Münster, Freiburg und
KöIn. Derzeit cand. phil. der Universität
KöIn. Abschluß des Studiums in Juni 1990.
Anschließend Promotion.

Politischer lrlerdegang :

- 1979 Gründungsmi.tglied der Grünen in
Bielefeld (als Anhänger des wertkonserva-
tiven Flügels um Dr. Herbert Gruhl MdB)
- 1980 l{echsel zur Jungen Union und CDU
(der Gruhl vor seinen Scheitern bei der
CDU angehörte und in der ich den Anti-
Nachrüstungs-Flügel um Dr. Alfred Mech-
tersheimer unterstützen wollte)
- 1982: Gründung der "rnitiative mehr Si-
cherheit für Europa" zusamnen mit Hans

- llic,\worh e,{r frrson vu^Toqchn ßruk
^.r, I t .. t I r !

PAHev L ,soho obe\)

Schlüter. Dies war die erste bundesweite
Friedensinitiative innerhalb der Unions-
parteien! (1984: Fusion nit zwei anderen
Initiativen zur CDSA (Christliche Demokra-
ten für Schritte zur Abrüstung)
- Seit 1980 Mitgtied des Internationalen
Versöhnungsbundes (Nach regen Briefwech-
sefn wurde 1985 festgestellt, daß meine
Gewissensentscheidung für den Wehrdienst
nit der Mitgliedschaft im Versöhnungsbund
vereinbar ist. )

- Seit 'l 984 Referententätigkeit für die
Stiftung Christlich-Sozia1e politik in xö-
nigswinter zu den Themenbereichen Frie-
dens- und Sicherheitspolitik, Deutschland-
politik, Europapolitik, Entwicklungspoli-
tik, Unweltpolitik
- Seit 1 984 freier Journalist (Arbeiten
für die Neue Westfälische in Bielefeld,
den Südwestfunk Baden-Baden sowie die Bon-
ner Rundschau); Mitglied der Industriege-
werkschaft Medien
- Seit 1984 Mitglied der Soldateninitia-
tive "Darnstädter Signal"
- Seit 1988 Mitglied des Dietrich-Bonho-
effer-Vereins
- Seit 1988 Mitglied der Deutschen Atlan-
tischen Gesellschaft (einer in allen NATO-
Mitgliedstaaten vertretenen Unterorganisa-
tion der NATO)

- Seit 1988 Mitglied des rriedenskreises
der Evangelischen Johannes-Kirchengemeinde
in Bonn-Bad Godesberg

tn,{ ,fuli 
,4110 lanA ir, Oslbaf;t,s, Yu-

bilrtnr,rXs btlo,, äcs 
,Fi,+:sbviuus f-i F :

r üslr.hqu u" A Yg*teidirrurq cirr V eivädr t+o[.
Dqs hfdc -wönoirc"o(e3 6c.spräl.tr: hqrh
rq)r[|{4 .4^^ tterlvt^.tl{|^q Aatt !'g$VOCJ4 SIAfl

Dcs hfde -wönoirc"o(e3 6cspnäl.t r hq,rh

bei loaÄin ßrookfiltlcv auXe'fovlavl wevla.

TITAT AilS R E..
Ein totes Land e

Bonhoeffer 1989
Im theologischen Selbstverständnis der

Kirche ersetzt Dietrich Bonhoeffer mehr
und mehr eine rückwärtsgewandte und oft-
mals falsch verstandene lutherische Zwei-
Reiche-Lehre. An die Stelle der Kirche, die
ftir das sogenannte Seelenheil zuständig ge-
wesen war, trat Bonhoeffers Leitgedanke
der Königsherrschaft Jesu Christi: Glaube
und christliches Bekenntnis erstrecken sich
auf sämtliche Bereiche des Lebens, des öf-
fentlichen wie des privaten. Die Christen ha-
ben, ohne Rückgriff auf irgendwelche
mächtigen Autoritäten, auf sich gestellt aus

der Kratt des Glaubens und der Hoffnung
heraus zu handeln. (. . .)

Der Einsatz ftir Reform und echte Demo-
kratie ist eine logische Konsequenz aus der
christlichen Botschaft, gesehen durch die
Brille von Bonhoeffers Theologie. (. . .)

F-5-
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Am 25. Februar 1989 hat der Dietrich-Bonhoeft'er-Verein auf seinern zweiten Aktions-
treft'en seine Resolution ..Von der Militärseelsorge zum Dienst der Kirche unter den Solda-
ten" ve rabschiedet. Wichtig ist, dall nrit dieser Resolution nicht nur eine Kritik von außen
stattfindet. Viele Mit-slieder des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins sind oder waren Soldaten
oder waren Mitarbeiter der Evangelischen Militärseelsorge. Sie verfügen über eine detail.
lierte Kenntnis der Militärseelsorge-Praxis. Ihre Kritik ist getragen von einem positiven An-
lie-uen. Das positive Anliegen rechtf-ertigt den Anspruch, von Kirche und Öffentlichkeit
gehörr zu werden.

Die Resolution hat Wortlaut:

..1957 wurde der Dienst der Kirche unter den Soldlten durch Militärseelsorge-Veftrag und Kirchen-
gesetz -eeregelt. Innerhllb der 30 Jahre Militäneelsolge-Praxis sind grundle_uende Probleme sichtbar
geworden:

- Isolierung der Militärseelsorge vorn ortsgemeindlichen und gesamtkirchlichen Leben;

- z-u starke Anpassungszwänge durch Einbindung in bundesbeamtenrechtliche und militärische
Strukturen:

- Verselbständigung der Militärseelsorge-Hierarcfic:

- mangelnde landeskirchliche Kenntnisse und Einflußmöglichkeiten.
Die Bezeichnung ,Militärseelsorge' hat zu diesen Defiziten beigetragen und sollte durch den Begriff

.Dienst der Kirche unter den Soldaten'ersetzt werden. Für eine Neuordnung dieses Dienstes müssen
folgende Kriter.ien leitend sein:

- Arbeitsbedingungen, die die Freiheit der Verkündigung gewährleisten;

- Erfüllung des christlichen Friedens- und Versöhnungsauftrags, auch in Auseinandersetzung mit
politischen und militärischen Konzepten;

- lntegration von Soldaten und Pfarrem in die landeskirchlichen Strukturen (,Personale Seelsorge-
bereiche' der Ortsgemeinden oder Funktionspfarrer der Landeskirchen).

Wir fordem die Landeskirchen auf, bei der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf
tbl gende Veränderu n gen der Mil itärseelsorge h in2uwirken:
- Abbau der Sonderstruktur der Militärseelsorge im Bereich von Dienstaufsicht, Verwaltung und

Finanzen:

- Abschaffung des Sonderstatus der Militärpfaner;
Wahmehmung des Dienstes der Kirche unter den Soldaten durch Pfarrer im landeskirchlichen
Diensrl

- Dienstaufsicht und fachspezifische Förden-rng durch die Landeskirchen;
die Vertretung des Dienstes der Kirche unter den Soldaten gegenüber der Bundeswehr und der
Bundesrepublik Deutschland ist von den Landeskirchen in gemeinsamer Absprache über die EKD
neu zu regeln.

AIs einen ersten Schritt fordern wir die Ersetzung des Titels.Militärbischof'durch die neue
Bezeichnung,Beauftragter des Rates der EKD für den Eienst der Kirche unter den Soldaten'."

Die Namen und Anschriften derer, die bisher die
Resolution Nr. 4 des dbv unterstützt haben, sind
abgedruckt in Verantwortung Ileft 6/89. S,2I-55
und in Verantwortung Heft '7/89, S. 28 und 29.
Zwischenzeitlich sind weitere Unierstützunss-
adressen eingegangen:
Dorothea Günther, Ahornweg 9, 6908 hiieslccb 4

( Baiertal )

Diedrich In,"'rer, Pastor. Kemperstr.
Sehiittdorf
Friedriclt Behmenbtrrg, ilerrperstr.
S ch üt tdor f

10, 4443

I n alta

Milillirseelsorge
ist überholt

Die Militäßeelsorge ist über-

holt und muß durch einen
Dienst der Kirche unter den Sol-

daten eßetzl werden. Diese Auf-
fassung verbeten Seelsorger,

Bundeswehrsoldaten und Mit-
gllede1 von Pax Chrßtiund Ak-
tion Sühnezeichen, die sich zu
einem Verein zusammenge-

schlosen haben. In einer an die
evangelischen landeskirchen ge-

richteten Resolution wird gefor-

dert, daß bei der Soldatenseel-

sorge die Freiheit der Verkündi'
gung gewährleistet sein muß
und die Pfaner nicht in den Mi
litif apparat eingebunden werden

dürfen - Soldaten und Militär-
pfaner sollten statt dessen in
Ortsgemeinden und Landeskir-
chen integriert sein - und daß
gemäß dem christlichen Frie-

densaufuag auch eine Auseinan-
dersetzung mit militärischen und
politischen Konzepten staünnden
müsse. In der Regel, so der Ver-
ein; werde die Gewissensnot
der Soldaten von Militlineelsor-
gem zuwenig zur Kenntnis ge-

nommen. Bis heute warteten
beispielsweise jene zwanzig Re-

kruten vergeblich auf ein verste-

hendes Wort ihrer Kirche, die in
Immendingen (Baden-Württem-

berg) ihrem Treueeid noch hin-
zugefügt hatten: ,,Aufgrund un-

serer persönlichen Gewissensent-

scheidung sehen wir uns an die-

ses Gelöbnis nur gebunden,
wenn die Bundesrepublik
Deutschland und ihre Verbünde-
ten keine Atom-, biologischen
sowie chemischen Waffen einset-

ze ."
Kontaktanschrift:
Dietrich-Bonhoeffer-Verein
zur Förderung christlicher
Verantwortung in Bundes-
wehr, Kirche und Gesell-
scha-ft

c/o Dr. Kffl Martin
Am Heienbert 4
6200 Wiesbaden-Sonnenberg
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t- Resolution Nr. 5 des dbv vom 17.3.1990

"Zur Revision des Mj-litärseelorqe-
vertrages "

Der 1957 zrvischen der Bundesrepublik
DeutschLand und der Evangelischen Kirche
in Deutschland abgeschlossene Mil_itärseet-
sorgevertrag hat sich in seinen faktischen
Auswirkungen für den Dienst der Ki-rche
unter den So]daten nicht bewährt.

Der dbv begrüßt es, daß sich die 8. Tagung
der Siebten Kirchensynode der
EvangeJ-ischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) in Frankfurt am Main vom 4. bis 8.
Dezember 1989 mit der Arbeit der Mil,itär-
seelsorge befaßt hat. Der Synode lag der
Bericht der Kirchenleitung über den
Fli I i tärsee I sorgevertrag und seirie
faktischen Auswirkungen (Drucksache Nr.
'18/89 ) vor. Die Synode hat dem
Theologischen Ausschuß (federführend) und
dem Rechtsausschuß zur weiteren Behandlung
überwiesen den Berictrt der Kirchenleitunq
sowi.e den nachstehenden Antrag:

"Die EKHN bittet den Rat und die Synode
der EKD, in Verhandlungen mit der
Bundesregierung eine Revision des
Militärsee,lsorgevertrages mit folgender
Zielsetzung zD erwirken:

1. Die Militärgerstlichen weden nicht
mehr in das BundesbeamtenverhäItnis
berufen, sondern bleiben Pfarrer in
einem Sonderdienst.
2. Das Evangelische Kirchenamt für die
Bundeswehr wird aus dem Bundesrninister-
ium für Verteidigung ausgegJ.iedert und

Arbeit der "Militärseelsorge', ztt be-
schäftigen, un so - insbesondere jetzL
nach der Wende in der DDR - zu erner von
allen Landeskirchen gemeinsarn qetragenen
grundsätzlichen Neuordnung oes Dienstes
der Kirche unter den SoLdaten zu kommen.
Der dbv bietet fi.ir solche Diskussi_onen
seine Mitarbeit durch die Bereitstellung
von fnformationen und die Vermittlunq von
Auskunftspersonen an.

Gegen ,,uniformierte"
Militärseelsorge
Eisenach. Der thüringische Landesbischof und
frühere Vorsitzende des evangelischen Kirchen-
bundes der DDR, Werner Lrich, hat das Recht
der Soldaten auf seelsorgerliche Betreuung durch
die Kirche unterstrichen, zugleich aber einen Mi-
litärseelsorgevertrag zwischen Staat und Kirchen
nach dem Vorbild der Bundesrepublik für die
DDR abgelehnt. In einem Interview der Wochen-
zeitung ,,Rheinischer Merkur" vom ll. Mai sag-

te Leich, er könne sich nicht vorstellen, daß es

in der DDR eine Militärseelsorge geben werde,
die uniformiert sei. Es müßten Wege gefunden
werden, wie man,,unterschiedlich weiterleben"
oder ,,zu gemeinsamen Veränderungen kommen'
könne.

Nach Schätzung Leichs werden die Kirchen un-
ter den neuen Bedingungen in der DDR ,,künf-
tig mindestens das Sechsfache gegenüber früheren
Jahren" ausgeben müssen. Dies könne nur finan-
ziert werden, wenn man das Kirchensteuersystem
der Bundesrepublik übernekne, bei dem der Staat

für die Kirchen die Kirchensteuern einzieht.

2Ol90 evangelische information

I

dem Rat der EKD
nachgeorCnet.
3. Der lebenskundliche Unterricht wird
nicht mehr nach Vorschriften des
Bundesministeriums für Verteioigung,
sondern nach kirchlichen Grundsätzen
erteilt, die mit dem Bundesministerium
für Verteidigung zu vereinbaren sind."

Der dbv unterstützt den in die Kirchen-
synode der EKHN eingebr-achten Antrag.
Zu dern Bericht der Kirchenleitung der EKH|I
über aen It{ili tärsee1 sorgevertrag und seine
faktrschen Auswj-rkunqen hat der dbv
tt F r'l ätrf orrlndönvr.Y!.1, Eroänzrrnopn und
I-1 j. n t-e rqrund -i n f orma t i one n " zu samnenge s t-e l- _i t
( Zrrsendung vcn Bericht der Kirchenleitung
und Erläuterungen des dbv gegen eine
Gebühr von DIi 5.--).
Der dbv bi-ttet ire Landeskirchen in
Deutschland, sich mit der bisherigen

Ahs: Dls'l^, ALlq. Souvrfaas^
blotl 30, hd;{ 4qg0 {

Werne r Li chtw ark, evangelischer
Pfarrer und Diplom-Soziologe in
Mainz, wurde zu einem der drei Spre-
cher des ,,Beirats für Fragen der Inne-
ren Führung beim Bundesminister der
Verteidigung" gewählt. Er gehört die-
sem Gremium bereits seit 1978 an, zu-
letzt als Vorsitzender dessen Aus-
schusses,,Menschenführung". Das Ge-
setz über die Aufstellung der Bundes-
wehr sieht als konstitutive Elemente
für die Bundeswehr die Prinzipien des
,,Staatsbürgers in Uniform" und der
,,Inneren Führung" (demokratische
Menschenführung) vor. Der Beirat hat
die gesetzliche Aufgabe, über diese
Prinzipien zu wachen und den Vertei
digungsminister zu beraten.

unrn i tte lbar
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f Resolution Nr. 6 des dbv vom 17.3.f990

"Zur Wahrnehmung von Gewi.ssensfreiheit in
cer Bundeswehr"

1. Anlaß zur Gewissensentscheidung kann
nicht nur der Eintritt in di_e Bundes-. wehr oder die xriegsdienstverweigerung

sein. Auch für den, der Soldat geworden
ist, gibt es immer wieder Anlässe zur
Gewissensüberprüfung. Ein solcher AnIaß
ist das Feierliche Gelöbnis für
Wehrpf Iichtige.

2. Einerseits ist das Ablegen des
Feierlichen Gel-öbnisses für
Wehrpflichtige eine Dienstpflicht.

Andererseits geraten Wehrpflichtige nicht
erst mit dem Gelöbnis unter ihre
soldatischen Pflichten. Diese gelten
vielmehr unabhängig vom Gelöbnis und schon
vor dessen Ablegung. Auf diesem
Hintergrund fordert der dbv, daß die
Teilnahme am Gelöbnis zu einer
grundsätzlich freiwiLligen Handlung
gemacht wird.

3. Nur das aus freier Überzeugung abge-
legte Gelöbnis bindet den Soldaten im
Gewissen. Die Kirche sollte dem

Soldaten die Bedeutung und die Folgen der
Gewissensbindung, besonders unter den
Bedingungen des modernen Krieges, deutlich
vor Augen stellen, ihn beraten und ihm
Hilfe gewähren, unabhängig von aktuelLen
Vorgaben politischer Instanzen, aIlein
ausgeri-chtet am christLichen GLauben.

4. Es gibt nicht nur die zwei Positionen:
erstens des Sol-daten, der den vorge-
gebenen Rahmen seiner Dienstpflichten

vollständig akzeptiert; zwei-tens des
Kriegsdienstverweigerers, der
soldatischen Dienst abl-ehnt. Es gibt zum
Beispiel auch die Position des Soldaten,
der den Einsatz von ABC-Waffen und anderen
Massenvernichtungsmitteln al:Iehnt, anson-
sten aber den soldatischen Dj,enst gegen-
ivärtig für verantwortbar hält. Diesen
zusätzlichen Positionen muß durch

Gesetzgebung und Rechtsprechung Rechnung
getragen werden.

5. In der "Erklärung zu Frieden und
Gerechtigkeit" der Vf. Vollversammlung
des ökumenischen Rat.es der Kirchen in

Vancouver 1983 heißt es, "daß die Christen
Zeugnis dafür ablegen sollten, daß sie es
ablehnen, sich an einem Konflikt zu
beteiligen, bei dem lrlassenvernichtungs-
waffen oder andere Waffen, die wahllos
alles zerstören, eingesetzt werden"
( zitiert in der Stel-lungnahme des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschl-and
(EKD) vom 25. JuIi ]-986, EKD-Text I7,
S.4). Der dbv bittet die Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen in der Bundes-
republik Deutschl-and und Berl-in ( West )

e.V. (ACK) sowie die Mitgliedskj.rchen der
ACK, sich gemäß der Stuttgarter und
Baseler Erklärung schützend vor jeden
Soldaten zo steflen, der in Gewissensnot
kommt.

6. Ein Beispiel für die Gewissensnot von
Soldaten ist das soclenannte
"Immendinger Gelöbnis" vom 12.11.85.

Einige der zum Gelöbnis anstehenden Wehr-
pflichtigen hatten einen Tag vor dem
Gelöbnis am 11.11.85 eine schriftliche
ErkIärung abgegeben, die vom Dienstherrn
afs Dienstvergehen und GeIöbnisverwei-
gerung gewertet wurde:

"Am 12.11.85 geloben wir der Bundesre-
publik Deutschland treu zu dienen und
das Recht und die Freiheit des deutschen
Volkes tapfer zv verteidigen. Aufgrund
unserer persönlichen Gewissensentschei-
dung sehen wir uns an dieses Gelöbnis
nur gebunden, wenn die Bundesrepublik
Deutschland und ihre Verbündeten keine
Atom-, biologischen sowie chemischen
!,Iaf f en einsetzen. "

l'Ii-t ihrer Erklärung haben die 20 Immen-
dinger Rekruten jene differenzierte Ge-
wissensposition für sich i-n Anspruch
genofirmen, auf deren Vorhandensein und
evtl . Schutzbediir:f tigkeit Cer
hinweisen nräcli,e.

dbv
l|

0ie J i(llwsuhmp l,vL s6r^,,Jnnendi"op"tl[ibn;r" b;sher 
5*sc[rxicgeu. J(re $*s,tala:

O FÜr den Christen ist der Eid oCer das Gelöbni3 ir,;hi nofwendig, um seinen Auf-
trag in der welt zu erfrrren Darr:m braucht cer- christ Eid und Gelöbnis auch
nicht zu scheuen

Eid und feierliches Gelöbns
Htsg Evang Kirchenamtfürdie Bundeswehr. Bonn Redaktion: peter H Blaschke
Text: Friedemann Greiner
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IN HESSEN UND NASSAU

Nr. 2 Darmstadt, den 22. Februar 1990

'7. Beschluß der 8. Tagung der Siebten
Kirchensynode der EKHN in Frankfurt
am l'lain vom 4. bis 8 . Dezember 1989

Der Bericht der Kirchenleitung über den Militärseelsor-
gevertrag und seine faktischen Auswirkungen (Druck-

sache Nr. 78/89) sowie der nachstehende Antrag:

.,Die EKHN bittet den Rat und die Synode der EKD, in

Verhandlungen mit der Bundesregierung eine Revision

des Militärseelsorgevertrages mit folgender Zielset'
zung zu erwirken:
1. Die Militärgeistlichen werden nicht mehr in oas
Bundesbeamtenverhältnis berufen, sondern bleiben
Pfarrer in einem Sonderdienst.
2. Das Evangelische Kirchenamt frlr die Bundeswenr
wird aus dem Bundesministerium für Verteidigung
ausgegliedert und dem Rat der EKD unmittelbar nacn-
geordnet.
3. Der lebenskundliche Unterricht wird nicht menr
nach Vorschriften des Bundesministeriums frlr Vertei-
digung, sondern nach kirchlichen Grundsätzen erteilt,
die mit dem Bundesministerium für Verteidigung zu
vereinbaren sind."
werden dem Theologischen Ausschuß (federführend)
und dem Rechtsausschuß zur weiteren Behandlung
überwiesen.

Der Bericht der Kirchenleitung über
den Militärseel-sorgevertrag und seine
faktischen Auswj-rkungen (Drucksache
Nr. 18/89 ) und die "Erläuterungen,
Ergänzungen und
Hintergrundinformationen" des dbv zu
diesem Beri-cht können - gegen
Erstattung von DM 5,- - angefordert
werden bei oer Kontaktadresse des
Vereins: Dr. KarI trlartin, Arn

Flo ienhoro 4 - 620A i,'iiesbaden-Sonnen-
be rc; , Tel . : 061 21 / 542119 .
i)er Presse]:eri cht cles dbv über oie
Beschlußfassung in cier Kir-cl-rensynode
r:ier: EKHII i st- erschi.:nen in:
- Fiess" L'fa.rrerbl.att i'lr. 2 - Aprrl
1.:ilo, S. 48:
- Junge l(irche 3,''90 i'iä:::: l-!l9CJ , S.
.t"l1 t

Militärseelsorge: Feldgottesdlenst mit Soldaten der
Reictrgwaldkaserne h Üden

- ()kunr.eni sche:: Inf crrnationsi
i.Ir.2/9A, S" 16;
- Kasseler Sonntaqsblatt Nr. I1
April I99O, S. 14.

EVANGEUSCIIE KIRCHE I,'ND
BT'NDESWEIIR

Revision des Militärseelsorge-
Vertrages

Die süittige Frage, ob die in der
Bundeswehr geübte Militlirseelsorge
dem Friedensgebot Jesu Christi ent-
spricht, bekommt neue Aktualitlit. In
det Evangelßchen Kirche in Hxen
und Nusau (EKHN) wird diskutiert,
ob eine grundsätzliche Revision des

Milillirseelsorge-Vertrages angebracht
ist oder ob leichte Korrekturen ausrei
chend sind. Immerhin hatte der Ab-
schluß des Militlineelsorge-Vertrages
im Jahre 1957 mit zur Ost-West-
Trennung der Evangelischen Kirche
in Deutschland beigetragen. Die neue
politische Situation verlang ietzt eine

neue Entscheidung.
Den Beratungen in der EKHN lie

gen brisante Fragestellungen zu-
grunde, die sich aus folgenden Forde-
rungen ableiten:
Entens: Die Müitär-Geis-Jichen sind
keine Bundesbeamten mehr, scnderir
werden Pfarrer im kirchlichen Son-
rJerdienst"

Zweitens : Das Evangelische Kirchen-
amt fiir die Bundeswehr wird aus

dem Verteidigungsministerium aus-

gegliedert und zu einem kircilichen
Amt.

FOTO: EPDIWIRTZ

Drittens: Der von den Militlirgeist-
lichen geleistete Lebenskundliche
Unterrichtwttd nicht mehr nach den
Vorschriften des Verteidigungsmini-
steriums, sondem nach kirchlichen
Grundsätzen erteilt.

Ein neues Konzept einer Entflech-
tung von Kirche und Bundeswehr,
das diesen Punkten entspricht, ist aus

prinzipiellen Gründen lling5t überfil-
lig. Allein deshalb schon sollte nicht
mit der Neuordnung der Militäneel
sorge solange gewartet werden, bis

die ,,Wiedervereinigung" von Kir'
che und Staat samt Bundeswehr und
Volkarmee vollzogen ist. r
Alfons Mertens

Militärseelsorge: Abendmahl
beim Bund Foro: EPDlwtRrZ

I enst
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Gewissensfreiheit u nd Miritärseelsorge
Jahrestreffen cles Dietrlch-Bonhoeffer-vereins in wiesbaclen-sonnenberg

WIESBADEN. Am Samstag, dem
l7.März 1990, führt der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein im Gemeinde-
haus Wiesbaden-Sonnenberg sein
diesjähriges Jahrestreflen durch.
Beginn des Treffens ist 10 Uhr. Im
Mittelpunkt des Jahrestreffens ste-
hen die Stichworte Gewissensfrei-
heit und Militärseelsorge. Der
Dietrich-Bonhoeffer-Verein setzt
sich für die Gewissensfreiheit in der
Bundeswehr ein. In diesem Zusam-
menhang soll auf dem Jahrestref-
fen darüber diskutiert werden, daß
beim ,,Feierlichen Gelöbnis" in der
Bundeswehr für die Wehrpflichti-
gen die Bereitschaftserklärung ein-
geschlossen ist, Massenvernich-
tungsmittel im Ernstfall einzuset-
zen. Ein Jurist und ein Theologe
werden auf dem Jahrestreffen zu
folgenden Fragen Stellung neh-

Brot fü] die welt

men: Wozu sind Wehrpflichtige
verpflichtet? Worauf sollen sie
beim .,Feierlichen Gelöbnis" ver-
pflichtet werden? Wozu müssen
Christen ,,Nein" sagen? Wozu darf
niemand gegen sein Gewissen ge-
zwungen werden?

Die Militärseelsorge ist nach
Meinung des Bonhoeffer-Vereins
in ihren gegenwärtigen Strukturen
nicht frei genug, um sich wirkungs-
voll für die Gewissensfreiheit der
Soldaten einzusetzen. Er tritt für ei-
ne Veränderung der Militärseelsor-
ge ein. Statt ,,Militärseelsorge"
schlägt er für die Zukunft den neu-
en Begriff,,Dienst der Kirche unter
den Soldaten" vor.

In der Kirchensynode der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) hat eine Diskussi-
on zum Thema Militärseelsorge be-

gonnen. Es ist der Antrag einge-
bracht worden, die Militärseelsor-
ge aus ihren gegenwärtigen Struk-
turen herauszulösen und sie in den
Gesamtrahmen der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) neu
einzufügen. Nach den politischen

Veränderungen des letzten Jahres
und der öffnung der innerdeut-
schen Grenze kann ein n6ues Auf-
einanderangehen der Kirchen in
Ost und West nach Auffassung des
Bonhoeffer-Vereins nur gelingen,
wenn sie sich gemeinsam und kri-
tisch der Vergangenheit der letzten
Jahrzehnte stellen. Auf dem Jah-
restreffen soll über den Stand der
Diskussion in der Kirchensynode
dei EKHN informiert werden.

Evbstnhein cn ArtteiXer 
g'3'90

lleÄia,lus 44"190 | s. 40

?,^blik- for[,ar Nr. 3 voh

Evantr. Kirchor*ri+uurX 
f ür tlessch o. Nassar, xi.Tpbrnov lfllo

Wiesbaden'sonnenberg

3. Tobrq 
^v 
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Feierliches Gelöbnis und Gewissensfre iheit
Dietrich-Bonhoetter-Verein nimmt sicä eines örisanten lhemas an

Darfdas Feierliche Gelöbnis der Bund eswehr Chri-
sten von ihrer Gewissensfreiheit entbinden? Mit
dieser Frage beschdftigten sich die Teilnehmer des
8. Jahrestreffens des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins
bei ihrer Tagung am Wochenende in Sonnenberg.

PfarrerDr. Karl Martin vomVorstand des Dietrich-
Bonhoeffer-Vereins hatte zu diesem brisanten und
wichtigen Thema die ,,Immendinger Rekruten"
eingeladen, die im November 1985 vor ihrem Feier-
lichen Gelöbnis schriftlich die Einschränkune
gemacht hatten, daß ftirsie das Gelöbnis nichtigseI
falls es zu einem Ersteinsatz von atomaren, biologi-
schen und chemischen Waffen käme. Begründet
hatten die 20 jungen Männer diese Einschränkung
durch die Berufung auf das Völkenecht, das B- und
C-Waffen grundsätzlich ächte. Die rechtliche Kon-
sequenz war ein Beltirderungsstop mit der Begrün-
dung, die Rekruten gäben Anlaß zu Zweifeln an
ihrer charakterlichen Eignung.

Joachim Krauß, Rechtsanwalt aus München, der
den Immendinger Soldaten Martin Stengel vor
Gericht vertritt, zeichnete den anwesenden Vertre-
tern aus Kirche, Militärseelsorge und Bundeswehr
den prozeßualen Verlaufnach. Daraus ergab sich
eine lebhafte Diskussion über die grundsätzlichen
theologischen und ethischen Fragen, die durch die-
sen Fall zu Tage kommen : ist das Gelöbnis der Sol-
daten höher einzuschätzen als der Gehorsam ge-
genüber Gott?

Die Kirchen sind sich einig, daß ein Krieg mit A-, B-
und C-Waffen,,ein Verbrechen gegen die Mensch-
heit" ist (Erklärung von Vancouver) und,,nach Got-
tes Willen nicht sein darP' (Amsterdam, 1948).
Auch die Staaten der Welt haben in der UNO B-und
C-Waffen einmütig geächtet. Kann dann ein
Rekrut zum Einsatz dieser Waffen verpfl ichtet wer-

den? Ist nicht ihrEinsatz dann sogar eine Straftat
gegenüber dem eigenen Volk?

untergeordnet werden müsse. Wo ist die Grenze
desser\ wozu die Gemeinschat vom Einzelnen
berechtigtermaßen Einschränkungen der persönli-
chen Entscheidungsfreiheit verlangen darf und
muß, wo beginnt und wo endet der Umfang der
Gewissensfreiheit?
In 12 Thesen legte Pfarrer Dr. Konrad Moll, Esslin-
gen, dazu dar, daß der Weg des konziliaren Prozes-
ses auch an dieser Stelle ein völlises Umdenken in
Ost und West nötig mache. Er stälte fest, daß eine
Militärseelsorge dabei versage, wenn sie die Solda-
ten mit dieser Gewissensfrage alleine lasse und
ihnen nuranrate, in,,ausfuhrlichem Gebet" sich zu
,,getrauen, die Vergebung in Anspruch zu nehmen,
wenn sie gewzungen sein sollten, an einem mit
Atomwaffen gefiihrten Krieg mitzuwirken (so Mi li-
tärdekan Adolphsen).
Martin Stengel, einer der Rekruten. stellte an die
Versammelten zum Abschluß die Frage,,Was sagt
die Kirche zu meiner Entscheidung? Die Antwort:
sie schweigt. Zwar formulieren die christlichen Kir-
chen auf ihren großen, ökumenischen Zusammen-
küntlen wirklich hilfreiche, wegweisende Aus-
sagen, die die Bergpredigt auch fiir ganz konkrete
gesellschatlicbe Sittrationen auslegen. Aber wenn
es um die Kohkretion vor Ort geht, un den garsti-
gen .Alltag, dann gilt: ,,Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold", sonst könnteja irgendjemand einen Ein-
wand vorbringen. Es ist dem Dietrich-Bonhoeffer-
Verein zu danken, daß er diese drängenden Frage-
stellungen aufgenommen nat. 

6 tr 30, 3. g0

Gewissensfreiheit für Soldaten
lautete das zentrale Thema des Jah-
restreffens des Dietrich-Bonhoeffer-
Vereines im evangelischen Gemein-
dehaus in Sonnenberg. ,,Aktueller
Aufhänger": der FaIl von Rekruten
in Immendingen.

Die jungen Soldaten hatten zwar
ihr feierliches Gelöbnis abgelegt, die
traditionelle Formel jedoch mit dem
Zusatz versehen, daß sie einen Er-
steinsatz von Massenvernichtungs-
mitteln seitens der Nato ablehnten.
Die Bundeswehr reagierte aul diese
DienstpflichtverleEung mit Beför-
derungssperren fär öe 

"rebelli-schen" Rekruten.
Das Ablegen des Gelöbnisses muß

dem einzelnen Soldaten freigestellt
sein, so einer der Kernpunkte der
Resolution, die der Verein in einer
engagierten Diskussion erarbeitete.
Nur ein freiwilliges Gelöbnis enthal-
te auch eine ,,ethische Verpflich-
tungswirkung". Die soldatischen
Pflichten begännen zudem nicht erst
mit dem Ablegen des Gelöbnisses,
sondern bereits urit der Einberu-
tung.

Mit Blick auf die ünmendinger
Rekruten taf der Kreis folgende

Feststellung: Es gibt nicht nur den
Soldaten, der den vorgegebenen
Rahmen seiner Dienstpflichten voll-
ständig akzeptiert, und die Auffas-
sung des Kriegsdienstverweigerers.

,,Vielmehr existiert dazwischen
auch die Position des Soldaten, der
den Einsatz von Massenvernicht-
ungswaffen ablehnt, ansonsten aber
den soldatischen Dienst immer noch
für verantwortbar häIt", meinte Dr.
Karl Martin, Pfarrer der gastgeben-
den Gemeinde, Dieser differenzier-
ten Einstellung müsse durch die Ge-
setzgebung Rechnung gebagen wer-
den.

,Christen sollten Zeugnis daftir
ablegen, daß sie es ablehnen, sich an
einem Konflikt zu beteiligen, bei
dem . Massenvernichtungswaffen
eingesetzt werden."

Trotz dieser Forderung der Evan-
gelischen Kirche Deutschlands von
1986 habe die Amtskirche beispiels-
weise die Immendinger Rekruten
,,allein gelassen". Hier klaffe eine
,,Glaubwürdigkeitslücke" zurischen
kirchlichem Reden und Handeln, die
unbedingt geschlossen werden müs-
se, forderte der Bonhoeffer-Verein
inSonnenberg. me

,,Gelöbnis nur freiwillig"
Bonhoeffer-Uerein lür Gewissensfreiteit der Soldaten

Wios bud,el2, ku' ise volh 41. HÄA 4qq0
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Nei ordnung der MrIitärseelsorge ggfordert
Vercreter mehrerer Landeskrrchen für Vertraqsrevl.slon

Nordhorn, 25. Apr:.1 90 (epd) Ej.ne Revrsion des MlIrtärseelsorge-
vertrages zwrschen der Evangelrschen Krrche in Deutschla'nd (EKD)

und der Bundesregt erung von 1957 fordern dre Vertreter rnehrerer
evangelrscher Landeskirchen, dle sich am 23. und 24. AprrI in der
Okumenrschen Brldurrgs- und Begegnungsstätte Kloster Frenswegen ber
Norcihorn trafen. Auf Ernladung des Studrenleiters und Vorsitzenden
des Frredensausschusses der Evangelisch-reformierten Kirche, Her-
mdnn Schdfer, drskuti.erten Studenten, Friedensbeauftragte und Pa-
sLoren darüber, ob und wre MrIitärseelsorge besser gestaltet werden
könrre.

Schäfer krj.tisierte an der bisherigen Entwicklung der l'lilitärseeI-
sorge, sie ser "weit entfernt von kirchlicher Praxis und Gemeinde-
praxts" und "Lrotz guter Abslchten doch zt) einer eigenständrgen
K:.rctre neben der arrderen geworden". Ubereinstlr".rnend erklärten die
Terlnehmer, dre volkskrrchlrchen Strukturen sol-lten nicht verlassen
werden, doch f'1i lrtärseelsorge müsse srch deut Iicher als kirchliche
ArDert erwetsen.

Alrr SchIuß der Konferenz verfaßten die kirchlrchen Mitarbelter eine
Resolution, dre ste nun an ore Landeskirchen weiterLeiten woIIen
mrt dem ZreI, cias Thema auf elner EKD-Synode zo behandeln. Hrerber
handelt es sich um Forderurrgen, dle 1989 von der Synode der Evange-
ltscl'rerr Krrche in Hessen unc Nassau verabschledet wurden. Danach
soLlerr die MiIrtärge:.sLlrcheri riiclit mehr rn das Bundesbeamtenver-
häl.tn:.s beruf en werden, sondern Pf arrer in eirrem Sorroerdlenst bler-
ben. Das Evangelrscfre Krrchenamt für d1e Bundeswehr sol"I aus dem

Bundesmrntstertur-rr f ur Verteidr.gurrg ausgegl iedert und dern Rat der
EKD unmltLeLbar rrächqeordnet werden. Der Leb,er',sr:r-:iillrche Unterricht
soI I n:,cht rnehr nacl'i Vor-cclrrr f ter: des Bunciesmrnf, str: r- . üiiis f r-ir Ver-
terdrgung, sondern nach kirchlickren GrundsäLzeri erterlt werden, dre
rntt dern Bundesverierdrgungsrrrl-n:'sterrum zo verernbaren s:.nd,fuOr rnl'-: sl ul"

t/to
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EvnNGELlscH z REFoRMTERTE K I ncH E
(synode Ev.- ref . K irchen in Bayr:rn uncl Nordwestdeutschland)

Der Friedensausschuß

Hermann Schaefer 446t) Ntrrdhorn. den 26. JUn i 1990-l 
irunusstrulJc J7

Tilclon 05911/14759

vormittags von 8.00 bis 12.00 Unr
- außer mittwochs -

An die
Iandeskirchl ichen Friedensausschüsse

an die
Tei lnehmer der Akademietagung

Neuordnung der Militärseelsorge

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir übersenden Ihnen das Konzept zur Reform der Militärseelsorge,die Vertreter
verschiedener Kirchen in der Ökumenischen Bildungs- und Begegnungsstätte
Kloster Frenswegen erarbeitet haben.

Ich hoffe, daß dieses Konzept für die Überlegungen in Ihrer Kirche hinsicht-
Iich der in einem "vereinten Deuschland" notwendig gewordenen Neuordnung

behi lfl ich sein kann.

Die Reform der Militärseelsorge steht - zusammen mit einer Regelung zur
Kriegsdienstverweigerung - auf der: Tagesordnung der Gemeinsamen Kommission

von EKD und Kirchenbund der DDR.

Für die Beratung in dieser Kommission sind StelJungnahmen Ihrerseits durch-
aus erwünscht.

Ev..rcf Kirchc rn Nordwcstdcutschland . T{unutstra0c ?? 44f{) Norrlhrrrn

Mit freundlichem Gruß

Hermann

aTeä:i::?:? osfi'ns=e.'' 
"' *? : : i : :pastor *"t*u."j"nr,'iä, a."

als Gene:i:;ren. seine neue Adresse:
el.rr,d"= aneet:::'';;, 56OO vluFP":ltl.trrn,

;:i:' ;:li:"o'o;-''' "" : : läli;l;iliil'' =.'
Neuer Vorsrtz:"d,",: -::: :l:; t

de r Ev an s ''r.t,l. t "; 
" ;;i*",,n., r s

pastor Frrec::'"'; 
",; qchirttorf

iler'Pex:t-r' :9: 
4443 Scnu

. rtr.:, ! r, ) ".':

'i'i! r .

llankvcrhrndunu Rirrllcrscn- unil \/r,lLrhurrl Nordhtrrrr lll l{9(Xl-l l}il I lor600(}51
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l.'nrronn DER rrrrlrränsnrr,soncr

Unter dem Leitwort "Kirche nuß Kirche
bleiben" wurde von 8. bis 1 0. Mai 1 989 in
Kloster Frenswegen eine Akadenietagung zu
Problemen der Militärseelsorge durchge-
führt. Eingeladen zu dieser Tagung hatte
der Friedensausschuß der Ev.-ref. Kirche.
Neben Vertretern der kirchlichen Friedens-
arbeit nahmen auch Amtsträger der MiIitär-
seelsorge und Offiziere der Bundeswehr
daran teil. In dem Bericht des Evangeli-
schen Pressedienstes über dj-ese Tagung
wurde als Fazit formuliert: "Die Argumente
einer Reform (des Militärseelsorgevertra-
ges) sind beachtenswert, aber die Reformer
haben es angesichts fester, überkommener
Strukturen schwer, sich zu fornieren".

Die "Reformer", Vertreter aus Nordelbien,
dem Rheinland, Lippe, Hessen, aus der Ev.-
ref. Kirche und vom Dietrich-Bonhoeffer-
Verein, haben sich in einer Nachfolgekon-
ferenz am 23./24. April 1990 in Kloster
Frenswegen ttformiert" und geneinsam ein
Konzept für eine Reform der Militärseel-
sorge erarbeitet. Sie hegen die Erwartung,
mit diesem Konzept einen breiten Konsens
in den Kirchen erreichen und eine Reform
in Gang bringen zu können - zumal die fe-
sten, überkommenen Strukturen im politi-
schen wie in kirchlichen Kontext in einen
Prozeß der Veränderung geraten und neu zu
gestalten sind.

Bisherige Reformbemühungen - so die Ein-
schätzung der Tagungsteilnehmer - sind ge-
scheidert, $renn sie die volkskirchliche
Struktur der l,tilitärseelsorge nicht beach-
teten oder "überwinden" wollten. Anderer-
seits haben auch die Versuche nichts er-
bracht, die auf eine deutlichere kirchLi-
che Ausgestaltung der Militärseelsorge in-
nerhalb des gesetzlichen Rahmens setzten.
Die stärkere Anbindung der Militärseel-
sorge an die Ortsgemeinde und ihre Inte-
gration in die Kirche gelingt nicht, $reil
die Struktur des fqilitärseelsorgevertrages
dem entgegensteht.

Nach intensiven Beratungen haben sich die
Teilnehmer darauf verständigt, einen be-
reits erarbeiteten Antrag aufzunehmen und
zu unterstützen, der auf der Synode der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
im Herbst 1 989 diskutiert unC an die z!-
ständigen Ausschüsse verwiesen wurde.

Dieser Antrag wendet sich an Rat und Syno-
de der EKD, um "in Verhandlungen mit der
Bundesregierung eine Revision des Militär-
seelsorgevertrages mit folgender Zielset-

zung zu erwirken:

1. Die MiIitärgeistlichen werden nicht
mehr in das Bundesbeantenverhältnis beru-
fen sondern bleiben Pfarrer in einem Son-
derdienst.

2. Das Evangelische Kirchenamt für die
Bundeswehr wird aus dem Bundesministeriurn
für Verteidigung ausgegliedert und dem Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland
unmittelbar nachgeordnet .

3. Der lebenskundliche Unterricht wird
nicht mehr nach Vorschriften des Bundesmi-
nisteriums für Verteidigung sondern nach
kirchlichen Grundsätzen erteilt, die mit
dem Bundesministerium für Verteidigung zu
vereinbaren sindrr.

Die Zielsetzung deses Antrages Iäßt keine
Zweifel daran, daß die Seelsorge an den
Soldaten gewollt und als unverzichtbares
Aufgabenfeld kirchlicher Arbeit verstanden
wird. Nur muß sie deutlicher kirchlich ge-
tragen und verantwortet werden.

Bei der Umgestaltr:ng des Militärseelsorge-
vertrages werden die kirchlichen Interes-
sen für die Seelsorge an den Soldaten wie
bisher Berücksichtigung finden - etwa hin-
sichtlich des Zugangs zu den Kasernen oder
auch hinsichtlich der finanziellen Betei-
ligung des Staates. Durch Art. 141 Weima-
rer Verfassung, in Verbindung mit Art. 140
Grundgesetz ist der Staat verpflichtet,
die kirchlichen Interessen für die Seel-
sorge an den Soldaten positiv aufzunehmen.
Dem Begehren einer Neuregelung des
Dienstes der Kirche unter den So1daten,
das um der Wiedergewinnung der Glaub-
würdigkeit in Zeugnis und Dienst der Kir-
che vorgetragen wird, darf der Staat keine
Schwierigkeiten in den Weg stellen.

Ohnehin ist eine Neuordnung der Militär-
seelsorge unurngänglich, wenn nach der Loc-
cumer Erklärung vom 17. Jan. 1990 "der be-
sonderen Gemeinschaft der ganzen evangeli-
schen Christenheit in Deutschland auch
(eine) organisatorich angemessene Gestalt
in einer Kirche" gegeben werden soII.

Mit der ersten Forderung wird die Lösung
des Konftikts der "zweifachen Loyalität"
angestrebt. Die Evangelische Kirche kann
sich nicht dazu bekennen, daß die Andro-
hung mit Massenvernichtungsmitteln dem

Ggist Christi widerspricht und Ausdruck
unserer Sünde ist, und zugleich der Inte-
gration von kirchlichen Antsträgern in
Streitkräften zustimmen, die den Einsatz
solcher MitteI in ihrern Strategiekonzept
vorsehen. An den Beispiel der Massenver-
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nichtungsmittel wird deutlich, daß die Ei-
genständigkeit der Verkündigungsinhalte
eine Unabhängigkeit der kirchlichen Amts-
träger erfordert. In keinem anderen Ar-
beitsfeld, in dem Staat und Kirche zusam-
menarbeiten, gibt es so qualifizierte und
vertraglich geregelte Bundesbeamtenver-
hältnisse wie in der MiIitärseelsorge. Das
besondere Sicherheitsbedürfnis des Staatesj-st anders zu befriedigen als durch diesen
besonderen Status.

Gerade weil die uilitärseelsorge im Kern
Gemeindearbeit und originär kirchlich-pa-
storaler Dienst sein soll - im Unterschied
ztJ anderen kirchlichen Arbeitsbereichen
etwa in der Schule und der Universität - t
ist die Mitwirkung des Staates bei der
Einstellung von Militärpfarrern und die
Übernahme in das Bundesbeamtenverhältnis
nicht tragbar. Zudem ist dabei keine Mit-
sprache der Personalen Seelsorgebereiche
gegeben. In vielen Fällen wäre eine solche
Mitsprache noch nicht einmal theoretisch
möglich. Längst nicht überall sind die
Personalen Seelsorgebereiche eingerichtet,
die in der Militärseelsorge Ansätze ge-
meindlich-kirchlicher Strukturelemente si-
cherstellen.

Mit der zweiten Forderung wird endlich die
unakzeptable Regelung angegangen, daß die
Leitung eines kirchlichen Arbeitsbereiches
von Bundesbeamten auf Lebenszeit wahrge-
nommen wird und kirchliche Mitarbeiter ei-
ner Bundesbehörde unterstehen. Nur duch
direkte kirchliche Leitung kann die Kommu-
nikation mit anderen kirchlichen Arbeits-
bereichen auf den verschiedenen Ebenen
verbessert und die Militärseelsorge aIs
genuin kirchliche Arbeit ausgewiesen wer-
den.
Für die Erteilung des lebenskundlichen Un-
terrichts, die den größten Teil der Tätig-
keit eines Militärpfarrers ausmacht, liegt
überhaupt keine kirchliche Beauftragung
vor. Die Erteilung erfolgt lediglich auf
der Grundlage einer zentralen Dienstvor-
schrift des Verteidigungsministeriums. Es
fehlt eine Vereinbarung zwischen Staat und
Kirche, die den Rahnen für den lebenskund-
lichen Unterricht zum Gegenstand hatte.
Eine Auseinandersetzung der Kirche mit
Zielen und Inhalten des lebenskundlichen
Unterrichts ist längst überfäIli9. Der Un-
terricht sollte auch in Zukunft in den Ka-
sernen stattfinden. An die Stelle des ein-
seitigen staatlichen Wohlwo1lens, der Ab-
hängigkeiten erzeugt, sollten gegenseitige
Vereinbarungen und Absprachen treten.
EVANGELISCH REFORI.{IERTE KIRCHE
(Synode Ev.-ref. Kirchen in Bayern und
Nordwestdeutschland )

Der Friedensausschuß I

suchew
wei leve
[Jnterstüteung

Das Positionspapier "Reforn der
l{iIitärseelsorge" des Friedensausscl-!usses
der Evang. -ref . Kircl're unterstützt einen
Antrag z0r Revision des
Milj-tärseelsorgevertrages, der in die
Kirchensynode der trKHN" ein-oebracirt worden
j. st. f n gleichern Sinn haben ihre
Unterstützung des Antrages schriftlich er-
k1ärt:
- Konrad Lübbert, Königsbergstr. 30, 2000
l.IedeI;
- Paul Gräs1e, Evangelisch-method. Kirche
- Friedensarbeit -, Augelbaumstr. 12' 'lIO5
Leingarten, Tel-. O7L3L/4O29'lO.

Inleitere Unterstützungserklärungen für den
in die Kirchensynode der EKHN

eingebrachten Antrag sowie für das
Positionspapier des Friedensausschusses
der Evang.-ref. Kirche können an folgende
Adressen gerichtet werden:
- Kontaktadresse des dbv: Dr. KarI Martin,
Am Heienberg 4, 6200 Wiesbaden-Sonnenberg;
- Friedensausschuß der Evang.-ref. Kirche:
Pastor Friedrj-ch Behmenburg, Kemperstr.
10, 4443 Schüttorf;
- Pastor Hermann Schaefer, Generalsekretär
des Reformierten Bundes und Mitgtied in
der Gemeinsamen Kommission von EKD und
Kirchenbund der DDR, Vogelsangstr. 20,
5600 Wuppertal 1.

l{ir bitten die Kirchenvorstände und
Presbyterien, die Dekanatssynoden und
Kreissynoden, sich rnit dem Therna i'iilitär-
seelsorge zu befassen und die Bestrebungen
zur Revision des Militärseelsorgevertrages
durch Beschlußfassung zu unterstützen. Ein
erstes Beispiel für eine sol-che Aktivie-
rung kirchlicher Gremien gibt es aus dem
Raum Wiesbaden. Der Friedensausschuß des
Evang. Dekanats liiesbaden-l,Jaflau wird sich
darum bernühen, daß <ias Thema
l'Ii1itärseeJ-sorge auf der Herbsttagung '90
der Dekanatssynode auf die Tagesordnung
kommt. Die Dekanatssynode soII darum ge-
beten werden, ein 'Jnterstützungsvotum für
den in die EliIlI,l eingebrachten Antrag abzu-
geben. Nähere Auskünfte können beim Vor-
sitzenden des Friedensausschusses des
Evangelischen Dekanats l,,rf-WaIIau eingeholt
werden: Pfarrer w.-E. Frisch, Am Rathaus
12, 6200 9li e sbaden-Breckenhe im,

t
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Auf dem ll/eg zur Einheit dcr Kirchen: Eine Kommßsion der Eoangelßchen Kirche in Deutschlotd ( EKD ) und des

Bmdes der Eoangelischen Kirchen in der DDR hat sich in Iserlohn getroffen. In der ersten Reihe uon links: Manfred
Stolpe, Hildegard Zumach, Landesbßchof Horst Hirschler, Bßchof Joharues Hempelundder Prtßes der EKD-Syn-
ode, Jürgen Schmude. Foto:epd-BildFoto:epd-Bild

Vorbereitungen zur Vereinigung
Gemeinsame Kommission von EKD
Iserlohn. Die evangelischen Kirchen in der Bun-
desrepublik und der DDR haben mit den Vorbe-
reitungen für die Vereinigung der seit 1969
getr€nnt€n Kirchen begonnen. Wie die Pressestel-
le der EKD am 29. Mai mitt€ilte, hat die Gemein-
same Kommission der EKD und des Bundes der
Evangelischen Kirchen in der DDR am 27. Mu
in Iserlohn ihre Beratungen aufgenommen. Sie
gingen am 30. Mai zu Ende.

Zielwar die Einsetzung von Arbeißgruppen, um
die weiteren Schritte der ,,Zusammenführung"
beider Kirchen zu präzisieren. Erste ,,Zwischen-
ergebnisse" aus den Beratungen der Gemeinsa-
men Kommission sollen im September bei der
Synode des DDR-Kirchenbundes vorgelegt wer-
den. Die EKD-Synode tagt Anfang November.

Unklar ist offenbar, wie aus dem von der EKD
veniffentlichten lfummuniqu6 hervorgeht, in wel-
cher organisatorischen Form die Kirchen ,,arsarn-
mengeftihrt" werden sollen. Zur Diskussion
stehen unter anderem ein Beitritt der DDR-
Landeskirchen in die EKD und eine Ftideration.
Auch über die ,,verbindliche Form einer vereini-
gten Erangelischen Kirche Deutschlands" besteht
offenbar noch keine Einigkeit. Gegenstand der
Beratungen ist auch die Frage, welche kirctüichen
Arbeitsgebiete,,bald" zusammengeführt werden
können, und welche ,,Zwischenschritte auf dem
Weg der Gemeinsarrkeit' " als,,wünschenswert"
anzusehen sind.

Kommissionsmitglieder der EKD sind dei Prä-
ses der EKD-Synode, Jürgen Schrnude . .lie S,vn

und DDR-Kirchenbund tagte
odalen Brunhilde Fabricius. Hermann Schäftr und
Hildegard Z'umach, die Bischöfe Horst Hirschler,
Theo Sorg und Heinz Georg Bindea Präses Hans-
Martin Linnemann. der Präsident des EKD-
Kirchenamtes, Otto von Campenhausen, sowie
Oberkirchenrat Werner Hofrnann, Vertreler aus
der DDR sind Synodenpräses Rosemarie Cynkie-
wicz, die Synodalen Martin Kramer, Volker Nol-
lau und Axel Noack, die Bischöfe Johannes
Hempel und Werner kich, Konsistorialpräsident
Manfred Stolpe, Oberkonsistorialrat Eberhard
Völz sowie Oberkirchenrat Martin Ziegler.

,,Streitkräfte brauchen
kein Feindbild"
München. Als Irrtum hat der frühere Bundes-
wehr-Generalinspelileur Ulrich de Maiziöre die
Aufhssung bezeichnet, Streitkräfte benötigten ein
Feindbild. Die politische Führung habe versäumt,
dies der Offentlichkeit rechtzeitig deutlich zu ma-
chen, sagte der General a. D. am 21. Mai bei ei-
ner Veranstaltung der Evangelischen Studenten-
gemeinde der Bundeswehr-Universität in Mün-
chen. Jetzt, wo die \treinigung der beiden deut-
schen Staaten bevorstehr ': rd der Warschauer hkt
sich ,,in Erosion" hefinde, sei drc -r+hrbereit-

schaft ,.Ausdruck und Mrttel des Selbstbehaup-
rungswillens" der Bundesrepublik. Alle Modelle,
die gegenwärtig mit Blick auf die Bundeswehr und
die DDR-Volksannee diskutiert werden, müsse
man als ,,Zwischenlösung" auffassen, sagte de
Maiziöre.

221 90 ev angelische inf ormation
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Fernsehaufnahmen l-n der Kaeerne verhlndert epd ZA 06_05_90

Mllitärdekan: Das Theua M1litärseelsorge lst jetzt zu helkel

Bonn (epd). DJ.e evangellsche l.tllltärseelaorge hat eLnen Feroaehtean deE
llDR untersagt, einen Htlltärpfarrer bel der Arbelt ln elner Eseeaer Kseerue zu
f1lmen. Dles bestätlgte l,tllltärdekan Peter Blaachke ao Dlenatag, 5. JuoJ., ge-
genüber den Evangellechen Preaeedlenat (epd). Zu dleacr EutschetduDg atche er,
eagte Blaechke. Das Theua Mllltäreeelaorge gel 1n deo deutach-deutachen Bezle-
hungen derzett so "helkel", daß dle Ullltäraeelaorge "dazu gegeovärtlg alchts
eagc und nichts eageo nöchterr.

Dae Tesa des l{DR hatte belu Bvangell,cehsa (l1s[gnrnt für dle Buodeaschr
elne Dreherlaubnle in eloer Essener Karerre beautrsgt, ru dort elnen Hllltär-
pfarrer belu Lebenekundllchen Unterrtcht und bela Gotteedlenet aufzuoelueo. Dle
Btlder uaren für dle Sendung I'Ihanung unglelcher Partnea -9er gcvlaot bel der
deutcchcu Elnhelt der Klrchen?t' vorgeceheu, d1e eu Frettag 1o der AID eusge-
atrahlt slrd.

In den evangellschen Klrchen der DDR tst dle Hllltärseelsorge lnnerhalb
der Anee uD6trltten. So hatte der Erfurter Proprt llclao Falcke hlirzllch ult
eelneu Ktrchenaustrltt gedroht, falle eE künftlg auch 1o den bleherlgca DDR-
Klrchen elne Hllltäreeelsorge nach den Vorblld der Bundearepublllc tebeo sollte.
Auch der Pfarrer und DDR-Verteldlguugeulolrter Rrlaer Eppelnrnu bekltftlgte te-
geuüber deu WDR Jetzt noch elanal, da! er elne aolche Mlllttr:eelrorgc eblehoe.
Soldaten könnten ar Leben der Klrchengcuelnde außerhalb der Keeerne tellnehnen.

Ale Begründung für dac Drehverbot t8b MllltärdeL.u Blaechke oach Angeben
des Ferocehteaos an, uan wol.le ln der ektuell heltlea Frage der llllltlracckor-
ge dle Dlskusslon nlcht noch forcleren. Von Evangellechen Klrchenant für dle
Bundeswehr rrerde oan "kelne aktuellen Dllder aua der l{llltärseelaorgett bekm-
nen. Gegenüber den egd sagte Blaachke, elne C'cuehalgung dcr Aufoabeo säre
"nicht hllfrelch t€v€Senrr. (29L2/ 06.06. l99O)

Noack: Elnzlge Funktlon des Pfarrers let llehrkraftzeraetzung epd ZA Nr. lI0 vom 11.06.f990

Berlln (epd). Gegen elne tlbernatroe der bundeadcutscheD ll1ll.türsccl.orge
har sLch das Leitungsoltglted des DDR-Klrcheobundes, Pfarrer A:rel Noack (Wol-
fen), ausgesprochen. Die elnzlge Fuaktlou eluee PfarrerE ln der Aruee gel nach
seiner Ansicht dle Wehrkraftzersetzung, sagte Noack an Freltag abeod, 8. Junl,
in einer Sendung des ARD-Fernseheue. Filr dle aeeleorgerliche Betreuuog wtloache
er sl-ch erößere Freizüslckett für Soldaten zr:o Beeuch von Gotteedlenaten und
GemelndeveranstalEungen. Für größere Garnlsonsstädte eei auch elne beaondere
Beauftragung durch die Kirchen denkbar. Elne etaatllche Anetelluug von Pfarrern
für dle Seelsorge an Soldaten lehnte Noack grundaätzllch ab. Der PfarEer Lat
auch }liEgIled der klrchlichen Konmlsslon für eine Neuverelnlgung der deutsctlen
Kirchen, dle unlängst in Iserlohn konstitulert rrurde.

In der gleichen Sendung verteldlgte der üllitärblschof der Evangellschen
Kirche in Deutschland (EKD), Helnz-Georg Binder (Boun), den aelt 1957 bestehen-
den Ml1itärseelsorgevertrag und beconte, dLe Form der Ml1ltärseeleorge ln der
Bundesrepublik habe sich bewährt. Nach Auffaseung des Heldelberger Ttreologle-
professors Wolfgang Huber besteht heute dle "hlatorlsche Chancett ln der EKD,

neu über dle Strukturen in der Mllltärseelsorge nachzudeuken und d1e Seelaorge
an SoldaLen volständtg in die Verantsrortung der Gesantklrche zu übernehnen
(2994/09.06. r990)

3is %si&ioyr das i;bv uud diu &s{rebst kqet^
la :. qJ-
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Semi-nar-Tag i-n lViesbaden-Sonnenberg

fn Raum der F:vang. Kirche beruft man sich
oft und gern auf Dietrich Bonhoeffer. Doch
was rvissen wir wirkLich von rhm? hlre hat
er gelebt, gedacht, gehandelt? Wel-che
theologi schen Positi-onen hat er vertreten?
l.las können wir von ihm fernen? V/ie wirken
seine tr{orte auf uns, ohne daß wir uns in
erner vergJ-eichbaren Ausnahmesituati-on rvie
er befinCen? A.l Ie, die sich diesen Fragen
steflen wolLen, IäCt der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein zusammen rnrt der
Arbeitsstelle für Erwachsenenbildung im
Ev. Dekanatsverband V/resbaden zu einem
Senrinar:Tag ein.

Die zugrundeliegenden Bonhoeffer-Texte
sind:
- Entwurf einer Arbeit
- Erster Brief an die Eltern vorn 14.O4.43
- Gedicht "Wer bin ich?"
(Alle Texte aus: Irliderstand und Ergebung)

R.eferent und Gesprächspartner: Prof. Dr.
Christian GremmeIs, Gesamthochschule
Kassel; Vorsitzender des fnternationalen
Bonhoeffer-Komitees Sektion Bundesrepublik
Deutschland
l'{oderation: Dr. Karl lulartin und Ingrid
Ul Imann
ZeiL: Samstag, den 20. Oktober 1990, 10
Uhr bis 16.30 Uhr
Ort: Ev. Gemeindehaus Wj-esbaden-Sonnenberg
Kreuzberg 9, TeI.: 0612I/54I4OO
Unkostenbeitraq: Es nird rvährend der
Veranstaltung ein freiwilliger Unkosten-
beitrag erbeten.
Annieldung; Dietrich-Bonhoef f er-Vere in,
z.Hd. Dr. Karl Martin, Am Heienberg 4,
6200 i'lj.esbaden-Sonnenberg, Tef . : 0672I i
542l-79

titerqlnv hinweis B
H.G. Huntemann hat mit seinem Buch ,,Der andere
Bonhoeffer. Die Herausforderung des lvlodernismus" eine
Sichtweise der Theologie D. Bonhoeffers vorgelegt, die bis-
herigen Interpretationen seines Werkes fundamental
widerspricht. Nicht Bonhoeffer als ,moderner Theologe',
der die moderne Religionskritik und Philosophie theolo-
gisch verarbeitet, sondern der Kritiker der Moderne, der
den Verfall der Werte und des Christlichen heltsichtig diag-
nostiziert, stehen im Zentrum von Huntemanns Thesen.
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J r"h, esLrell uw31
Das Jahrestref f en r 9l- Ces c.lbv iincieL
von Freitag, Cen l. liai 1991 (Be gir.n
rnit dem Abendessen ) bi-s Sonntag,
den 5. llai (Ende nach derl i"iittagessen )

a+ 1! +

Ort: Haus der Evang " Iiirchen
Hainstein, Am Hainste j-n L6 ' DDR

5900 Eisenach, TeI. 12l-58.

Thema: Sta.-rt - Kirche - t'4ilitär
Verantwortung der Christen
für einen gesellschaftlichen
Neubeginn.

Einer der Referenten rvird sein:
D. Dr. Ileino tralcke, Evang .
PropsL in Erfurt.

Es besteht die Befürchtung, daß nach
der VJende j-n der DDR Regelungen des
qesellschaftlichen und kirchl-ichen
Lebens in der Bundesrepublik
unreflektiert auf die Verhäftntsse
in der DDR übertragen werden. Anderer-
seits gibt es rvichtige Stimmen, die
die neue Situation aLs eine Heraus-
forderung für beide Seiten beschreiben
und eine kritische Reflexion der
gegenwärtigen gesellschaftlichen
und kirchl-ichen Veriräl-tnisse anrnahnen.
Auf seinem Jahrestref f en t91 r,/ird
der dbv dern Verhältnis von Staat
und Kirche aLs auch dern verhäIhnis
von Kirche und l'{ilil-är (das Problem
Pli-Iitärseelsorqe ! ) nanlraalran rrnä

dj-e Verantwortung der Christen für
einen gesellschaftl-ichen Neubeginn
bedenken.

Die endgültigen Einladungen iür das
JahresLreffen '91 mit der
voltständigen Referentenliste und
aIl-en weiteren Angaben werden ab
Herbst 1990 verschrckt.

Die l.iitgi-ieder des dbv bekommen
automatisch clie Einladung zugesandt.
Al I e iil-.r'i oen InteressenLen können
sich _ etzt schon für dre Tagung
vorrnerken l-assen. Sie bekommen oie
.l:nrrnncrrni-orl :aa- -"^^^^1 i ^1,+io!urryDurr ucL tqVgll 4UVgJUrrIg^L.

31

J,,rtoresser+te.n htahdeh rich bllto
flrh d;o Koqlohl c,lyelse Aeg dbvZ
K. ,t{qr{i'{ r Ärn lfeie rr{rcr1+t61100 Wizsbd,



Ber ioh| dsr Kircher^l eiL,ung z Sevidnl

sirl dic OniiHt-

KIRCHENLEITT'NG

Aktenzeichen: 3415 M-1

Datum: 05. 09 . 1 989

Betrifft:
Bericht der Kirchenl.eitung über die Aus-
führung von Synodalbeschlüssen

Zur Bearbeitung des Synodenbeschlusses Mi-
litärseelsorge-Vertrag wurde eine Arbeits-
gruppe gebildet, die aus folgenden Perso-
nen bestand:
Synodale Ursula von Reuß, Lindenfels
Pröpstin Helga Trösken, Frankfurt am Main
Synodaler Vors. Richter Dr. Dieter Adam,
Darmstadt-Wixhausen
Pfarrer Hans Michael Germer, Pfarramt für
Kriegsdienstverweigerung, Darmstadt
Synodaler Oberstleutnant Hubertus von
Kl'uge, Mainz
Synodaler Pfarrer Dr. Matthias von Krieg-
stein, Frankfurt am Main
Militärdekan Horst Scheffler, Mainz
MiIitärpfarrer Friedrich WoIf , Mainz
Oberkirchenrat Dr. KIaus-Dieter GrunwaId,
Darmstadt
Pfarrer Hans-Helmut Köke, Darmstadt
Oberkirchenrätin Heide Fischer, Darmstadt

Diese Arbeitsgruppe kam zu 8 Arbeitssit-
zungen zusammen, davon

6 mal in Darnstadt,

1 mal zu einer Klausurtagung in Dorfweil
mit Standortpfarrern - aktive und ehema-
lige - innerhalb der EKHN,

'l mal am Standort Lahnstein zu Gesprächen
mit dem Standortpfarrer, Soldaten und Ver-
tretern der Gemeinde.

Beschluß der Kirchensvnode:
Nr. 39/1988:

Die Kirchenleitung wird beauftragt, den
Militärseelsorqevertraq und seine fakti-
schen Auswirkunqen unter folgenden Ge-
sichtspunkten zu prüfen:

I 1. Ist die hierarchische Struktur der
üilitärseelsorge nit den slmodalen Aufbau
unserer Kirche vereinbar?

Antwort:

Die Zuordnung der Militärseelsorge zum
synodalen Aufbau unserer Kirche wird in
den "l'Durchführungsbestimmungen für die lai-
Iitärseelsorge in der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau" vom 8. JuIi 1968 in
der Fassung vom 26. Juni 1972 (A81. 1972,
S. 200) geregelt.
Der Militärseelsorgevertrag ist abge-
schlossen worden unabhängig von der Orga-
nisationsstruktur der einzelnen Landeskir-
chen.
Es gibt innerhalb der EKD die verschie-
denen Formen synodaler, konsistorialer und
bischöflicher Verfassung nebeneinander mit
jeweils eigenen hierarchischen Ausprägun-
gen. Eine, jeweils der Landeskirche ange-
paßte, volI entfaltete Struktur der MiIi-
tärseelsorge nit eigenen Synoden würde
eher die Gefahr der "Kirche neben der Kir-
che" beinhalten.

Frage zu entscheiden, ob bei einer Neufas-
sung des Vertrages eine stärkere Einbin-
dung in landeskirchliche Strukturen (etwa
analog zu den Krankenhausseelsorgern oder
Seelsorge an den Zivildienstleistenden)
anzustreben ist.
Ob eine Dienst- und Fachaufsicht dann lan-
deEkirchlich oder über eine zentral-e
Stelle der EKD zu organisieren wäre, be-
dürfte näherer Prüfung.

Der l{ilitärseelsorgevertrag und die EKHU

Nachdem auf der EKD-Synode im t{'ärz 1957
die Ratifizierung des Vertrages erfolgte -
in der Sch1ußabstimmung wurde der Vertrag
mit 91 : 19 Stimmen bei 5 Enthaltungen an-
genommen -, mußte das Zustimmungsverfahren
in allen westlichen Gliedkirchen folgen.

Aus diesem AnIaß berief die EKHN im JuIi
1957 eine außerordentliche Synode ein, die
dem Thema immerhin voll 1 1 /2 Tage wid-
mete. Sie hat es sich mi-t ihrer Zustimmung
nicht leicht gemacht, nachdem die Kirchen-
Ieitung schon im Vorfeld der Beratungen
versucht hatte, im Verlragsentwurf 3 ihr
wichtig erscheinende Korrekturen zu veran-
Iassen: keine MiIitärkirchengemeinden,
kein hauptarntlicher MiIitärbischof, kein
Bundesbeamtenstatus der MiIitärpfarrer.
Die beiden ersten Anliegen der EKHN wurden
in der Endfassung des Vertrages berück-
sichtigt, nicht aber die 3. Forderung im
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Hinblick auf den Bundesbeamtenstatus.
Schließlich wurde nach kontrovers geführten
Aussprachen den Vertragswerk mit 108 Stim-
men bei 53 Gegenstimnen die Zustimmung er-
teilt.

Rechtliche Handlungsnöglichkeiten zrtr Än-
denrng des Uilitärseelsorgevertrages

fm Militärseelsorgevertrag ist keine aus-
drückliche Kündigungsklausel enthalten,
vielmehr greift hier die sogenannte
Freundschaftsklausel des Art. 27 Militär-

stehenden Meinungsverschiedenheiten über
die Auslegung des Vertrages auf freund-
schaftliche Weise einigen. In gleicher
Weise werden sie sich über etwa notwendig
werdende Sonderregelungen verständigen.
Verfahrensmäßig hätte der Rat der Bundes-
regierung Neuverhandlungen vorzuschlagen;
die Gliedkirchen, die dem Militärseelsor-
gevertrag zugestinmt haben, sind keine
Vertragspartner des Vertrages. Der Rat hat
seinerzeit jedoch die Verhandlungen in en-
ger Abstimmung und unter Beteiligung der
Gliedkirchen geführt.

FalIs die EKHN-Synode beschließen sol1te,
daß der Vertrag geändert und damit Neuver-
handlungen erforderlich wären, hätte die
Kirchenleitung einen derartigen Beschluß
an den Rat weiterzuleiten. Der Rat müßte
sich dann schlüssig werden, ob er (unter
Beteiligung der Kirchenkonferenz und des
Mi]itärbischofs) neu verhandeln witl-

I 2. Wo und nit welcher E\mktion gibt es
die vorgesetrenen Beiräte und Hitarbeiter-
kreise in der ttilitärseelsorge r:nd welche
Konpetenzen sollen ihnen zugewiesen rJer-
den?

den.

Nach Auffassung der Kommission sollten die
Beiräte überall gemäA Durchführungsbestim-
mungen I, 5 gebildet werden, um vor allem
folgende Aufgaben wahrzunehmen :

-Förderung der Integration in die örtliche
Kirchengemeinde und zu den synodalen Gre-
mien der Landeskirche.

-Beratung des Standortpfarrers und Mit-
hilfe bei gemeindlichen Aktivitäten
(Verwendung von Haushaltsmitteln) .

-Wahrnehmung diakonischer Aufgaben unter
den Menschen im personalen Seelsorgebe-
reich.

r 3. Hat die Stnrktur der nilitärseelsorge
zu einer Kirche neben der Kirche gefährt?

Antr^rort:

Nach dem Selbstverständnis der leitenden
Gremien in der EKD, den Gliedkirchen wie
der MiIitärseelsorge ist es entsprechend
dem Kirchengesetz zum Seelsorgevertrag
nicht wünschenswert, eine eigene Kirche
neben der Kirche entstehen zu lassen.

Die besondere Organisationsstruktur der
Militärseelsorge und die Beschäftigung mit
den besonderen Fragestellungen dieser In-
stitution innerhalb der Bundeswehr enthal-
ten in der Tat die Tendenz zu großer Ei-
genständigkeit und verstärkter Isolierung
und damit auch die Gefahr der "Kirche ne-
ben der Kirche".

Das Vertragswerk bietet Möglichkeiten, der
Tendenz zur Isolierung entgegenzuwirken:

Yt

v
3

Bonhoeffer, ,,Wer sich im folschen Zug befindei, dem hilft es nicht, im Gong in die rich-
tige Richfung zu loufen."

Antwort:

Im Bereich der
Standorte:
Darmstadt, Dl-ez,
( Standortpfarrer
Rennerod.

EKHN gibt es folgende

Gießen, Lahnstein, Lorch
im Nebenamt), Mainz und

a) Berichtspf licht des t'lilitärbischofs vor
der EKD-Synode

b) Teilnahme von gliedkirchlich Beauftrag-
ten an den Pfarrkonferenzen der Militär-
seelsorge

c) Bildung \'!:::: persc::r 3eelsorgeberei-
chen; in der E(üI! g,iL,: r.; ke:-n= Militär-
kirchengemeinden .

(vgl. Material zu I 7)

T 4. Ist es vertretbar, daß das Evangeli-
sche Kirchenamt fär die Bundeswehr den

In den Standorten Diez, Lahnstein urrc Ren-
nerod sind personale Seelsorgebereiche er-
richtet worden. In ihnen gibi es auch ,iie
Beiräte. Sie haben ihre Bedeutung eher jn
der Beratung des Militärpf arrers ais t-!1

der Aufgabe, die 0rtskirchengemeinde und
den personalen Seelsorgebereich zu verbin-

Y
5
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Bundesninister fä-r Verteidignrng
"unmittelbar nachgeordnettist (Art. 14 des
MiIitärseelsorgevertragen) ?

Antwort:

Die "unmittelbare Nachordnung" gegenüber
dem Bundesminister für Verteidigung (Art.
14 Militärseelsorgevertrag) bezieht sich
nur auf den Teil der Aufgaben, für den der
Staat verantwortlich ist: den organisato-
rischen Aufbau und die Finanzierung der
Militärseelsorge (Art. 2^ Abs. 2 Militär-
seelsorgevertrag ) .

Da geistliche und administrative Aufgaben
in einem Amt wahrgenommen werden, dad in
geistlichem Bereich dem l,tilitärbischof un-
tersteht und im adninistrativen Bereich
dem Bundesministerium für Verteidigung un-
mittelbar nachgeordnet ist, sind beide Di-
mensionen im Vollzug nicht gänzlich zu
trennen.

Kirche und Staat haben zwar für ihren je-
weiligen Bereich getrennte Weisungsbefug-
nisse, beide sind jedoch - weil es sich
bei der Militärseelsorge um eine gemein-
same Angelegenheit im staatskirchen recht-
Iichen Sinne handelt - auf eine sachge-
rechte und vertrauensvolle zusamnenarbeit
angewiesen.

ObwohI diese im MiIitärseelsorgevertrag
getroffene Regelung im Blick auf die Ge-
schichte wie auch im internationalen Ver-
gleich verhäItnismäßig günstig ist, bteibt

desrepublik Deutschland bleiben die Mili-
tärgeistlichen zv,tar Geistliche ihrer
Gliedkirche; während ihrer Amtsdauer als
Militärgeistliche ruht jedoch ihre Bindung
an die Weisungen der Vorgesetzten ihrer
Gliedkirchen. Hieraus ist die besondere
kirchliche Leitungsbefugnis des Militärbi-
schofs und seines Vertreters, dem Militär-
generaldekan, zu entnehmen.

Die oberste kirchliche Dienstaufsicht über
die MiIitärgeistlichen übt nach Art. 12
Abs. 1 Nr. 2 Militärseelsorgevertrag der
Militärbischof aus, jedoch nit der aus-
drücklichen Einschränkung, dan die Lehr-
zucht und die Disziplinargewalt in kirch-
lichen Angelegenheiten bei den jeweiligen
Gliedkirchen verbleiben. Disziplinarrecht-
Iich muß beim Militärgeistlichen zwischen
einer Verletzung der Pflichten als Pfarrer
einer Gliedkirche unterschieden werden.
Verletzt der Militärgeistliche ausschließ-
lich kirchliche Pflichten, so obliegt es
seiner Gliedkirche, disziplinarrechtliche
Folgerungen daraus zu ziehen. Für Pflicht-
verletzungen, die staatliches Recht ver-
letzen, ist der Militärgeneraldekan als
Disziplinarvorgesetzter zuständig (Art. 22
Militärseelsorgevertrag). In der Praxis
können beide Sachverhalte jedoch nicht im-
ner eindeutig getrennt werden, so daß bei
jedem Vorgang Einzelfallentscheidungen ge-
troffen werden nüssen.

I 6. fn welchen Verhältnis stehen Visita-
tion des Uititärbischofs und Visi-tation
der Landeskirche zueinander?

Y
7

n
Llie Kirche soll solonge schweigen,

bis wieder noch dem Evongelium gefrogi und der Inholt ihrer Worte zwingend

wird. Dos Wort Gottes konn den Menschen nicht oufgezwungen werden. Es soll

ihnen nicht zugewor{en, sondern sorgföltig überreicht werden, wenn sie ihre

Hönde öffnen. ,,Au{dringlichkeit ist der Tod der Eindringlichkeit."

(atl ,.Dietrirb Bonhaeffer, Einc Biographie"; Betbge)

es in der jeweiligen konkreten Situation
eine ständige Herausforderung, die Frei-
heit der Verkündigung zu bewahren.

I 5. tfie verhalten sich bei den llilitär-
pfarrern staatliche Dienstaufsichte die
von der ttilitärseelsorge wahrgenonmen
wird, kirchliche Dienstaufsicht und fort-
wirkende landeskirchliche Konpetenzen
(Lehrzucht und Disziplinargewalt) ?

Antwort:

Nach S 1 6 Kirchengesetz zur Regelung der
evangelischen Militärseelsorge in der Bun-

Antwort:

"Die Visitation einer Kirchengemeinde (sc.
durch die EKHN) sol1 nach Möglichkeit
einen bei ihr gebildeten personalen SeeI-
sorgebereich mit einbeziehen"
(Durchführungsbestimmungen Abschnitt f,
ziff. 8).

Da der Militärbischof für die Visitation
der personalen Seelsorgebereiche zuständig
ist, bedarf es zu deren Visitation seiner
Zustimmung und einer angemessenen Form der
Mitwirkung (MilSv Artikel 12 zif. ( 1 ) 5. ) .

ry

6

i
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I 1. tlie vollzieht sich in der praxis daE-a
in den Durchfätrrungsbestinnrxrgen fär die 40
üilitärseelsorge in der EKHN vom 26.2.1972
intendierte lgsammgnsrirken der Kirchenge-
neinden und der uilitärseelsorge?

Antwort:

Die Intention der Durchführungsbestimmun-
gen für die Militärseelsorge in der EKHN
vom 08.07. 1 968 in der Fassung vom
26.10.1972 ist es, sowohl

- in der Seelsorge an Soldaten und ihren
Angehörigen die besonderen, beruftich be-
dingten Lebensumstände und Fragestellungen
angemessen anzunehmen

als auch

- die Zugehörigkeit der Soldaten und ihrer
Angehörigen zu einer 0rtskirchengemeinde
zu fördern, soweit dies über übliche Pra-
xis hinaus notwendig erscheint.

Diese Intention ist spannungsvoll. Sie
verlangt neben besonderen inhaltlichen und
arbeitsorganisatorischen Bemühungen auch
geregelte Gesprächs- und Arbeitsbeziehun-
gen un die Zusammenarbeit zu sichern.

(VgI. Ausführungen zu I 3)

Material zu I 7:

Für die Praxis bedeutet das: Die l,tilitär-
geistlichen müssen sich in ihren Arbeits-
formen den Bedingungen des AIItags der
Soldaten annähern, damit Kontakte möglich
werden. Die Geistlichen nüssen sich
zugleich sachkundig zu den beruflichen und
Lebensfragen der Soldaten nachen sowie
eine zureichende Milieukenntnis erwerben,
damit sie verantwortlich und zugleich ver-
trauenswürdig ihren Dienst tun.

Die MiIitärgeistlichen sind Mitglied im
Kirchenvorstand der Geneinde, bei der ein
personaler Seelsorgebereich gebildet ist.

Die Militärgeistlichen sind außerdem - wie
Mitglieder der Beiräte und andere Angehö-
rige der personalen Seelsorgebereiche - in
den Ortskirchengemeinden beteiligt. Sie
arbeiten dort mit bei Veranstaltungen und
in Gemeindegruppen. Sie teilen die örtlr-
chen und gemeindlichen Kontakte ihrer Fa-
milienangehörigen.

Zusätzlich sind die MiIitärgeistlichen
Mitglied der Dekanatssynode und in der De-

kanatskonferenz, , in deren Gebiet ihr
Hauptstandort liegt. Auch durch diese Ver-
bindung kann das zusanmenwirken der Kir-
chengemeinden ,mit der Spezialseelsorge bei
den Soldaten gestärkt werden.

Die Zusammenarbeit zwischen defr Ortskir-
chengemeinden und den personalen Seelsor-
gebereichen soll generell bewußt eingeübt
und gestärkt r^,erden. Die Durchführungsbe-
stimnungen für die MiIitärseelsorge in der
EKHN erscheinen noch nicht durch entspre-
chende Praxis erfütIt.

Die Bereitschaft zur Zusanmenarbeit ist
auf beiden Seiten gegeben. In manchem
schien es so, a1s sei seitens der Soldaten
und der MiIitärpfarrer größere Bereit-
schaft, sich auf das Leben in der Ortskir-
chengemeinde einzulassen als umgekehrt;
diese Reserve hat teilweise ihren'Grund
darin, daß der Alltag der Soldaten durch
Dienstzeiten, auswärtige Aufenthalte und
berufliche Orientierungen fremd erscheint;
sie beqründet sich aber auch in Befürch-
tungen, wiederkehrer und konflikthafte
Diskussionen von einzelnen mit Soldaten
über verteidigungspolitische Fragen könn-
ten in unguter Weise der Gemeinde aufge-
drängt werden.

Die Angehörigen der personalen Seelsorge-
bereiche sind privat auch über Unter-
richte, Gemeindegruppen, Gottesdienste und
Amtshandlungen vielfältig mit den Ortskir-
chengemeinden verbunden. Das gilt vor al-
lem für die Berufs- und Zeitsoldaten und
ihre Angehörigen. Das gilt fast nicht für
wehrpflichtige Soldaten; diese sind aLso
in hervorragendem Maße auf den Dienst der
Militärgeistlichen angewiesen.

Die Mitarbeit der MiIitärgeistlichen in
den Dekanaten bedarf ebenfalls der pflege.
Dazu wären Schritte von beiden Seiten nö-
tig.

Es wird festgestellt,, daß Anzeichen der
Isolierung oder der Eigenentwicklung
durchaus zu sehen sind. Einerseits zeigt
sich für di-e ortsgeneindlich orientierten
Mitarbeiter eine beslndere Entwicklung in
den personalen Seeisolgebereichen, was
z.B- die Ansichten z,: :;jcherheitspoliti-
schen Fragen betrif f r " -t'..1dererscrts zeigt
sich eine entsprech=.rd befremdtiche Ei-
qenentwicklung natürlich in gemeindlichen
ocier kirchlichen Gruppen, wenn sie von
seiten der: Angehörigen der personalen
Se*lsorgebereiche betrachtet werden. Diese
F::e,'rd.heiten und Abweichungen sind in Sach-

v
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und Erfahrungszusammenhängen begründet, an
deren Spannung gemeinsam gearbeitet werden
muß.

II Die uilitärpfarrer wirken an der Verei-
digung und an den G,elöbnisfeiern der Bun-
deswehr durch besondere Gottesdienst nit.
Der Eid und das Gelöbnis der Bundeswetrr-
soldaten schlie8en auch den lrctentiellen
Einsatz von Massenvernichtungsnitteln ein
(v91. Imnendinger Gelöbnis). Eine Reihe
kirchlicher Verlautbarungen hat die Andro-
hung und den Einsatz von Massenvernich-
tungsnitteln als Sünde gegen Gott bezeich-
net (v91. Synodalbeschluß der EKHN vom
Nlärz 1981; Hirtenwort der Vereinigten Me-
thodistischen Bischöfe der USA 1986, p.
34; Hirtenbrief der kath. Bischöfe der
USA). tlie kann die Kirche ihrel frieden-
sethischen Auftrag wahrnehnen und zugleich
die Soldaten bei einem Gelöbnis unterstüt-
zeJr, das die Arrdrohr:ng und den nöglichen
Einsatz von Dfassenvernichtungsnitteln zrrr
Folge haben kann?

Wehrpflichtiger: "Ich gelobe (Eid: Ich
schwöre), der Bundesrepubtik Deutschland
treu zu dienen und das Recht urrd die Frei-
heit des deutschen Volkes tapfer zu ver-
teidigen (Eid: so wahr mir Gott helfe)".

III Der spezielle Status des Militärpfar-
rers geht über die allge'neine Loyalität
der Christen zur Staat hinaus. Bei der
Konstruktion der l.tilitärseelsorge wird
stillschweigend vorausgesetzt, da8 genuin
kirchlich-geneindliches Handeln und die
Ausübung des geistlichen Antes innerhalb
der Grenzen bestetren- der staatlicher Ge-
setze eine Unterstützung staatlicher Ord-
nr:ng und Zielvorstellung darstellen-
Ylie vereinbaren sich der Be:nteneid des
l.tilitärpfarrers r:nd sein Ordinationsver-
sprechen?

Antwort:

Der Status des MiIitärpfarrers ist ver-
gleichbar dem der anderen Pfarrer im

\9
A3
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,, V nsere Kirche, die in diesen Johren

nur um ihre Selbsterholiung gekampft hot, ols wöre sie ein Selbstzweck, ist unfö-

hig, Tr0ger des versöhnenden und erlösenden Wortes {ür die Menschen und für

die Welt zu sein. Dorum müssen die {rüheren Worte kro{tlos werden und verstum-

men, und unser Christsein wird heute nur ln zweierlei bestehen' im Beten und im

Tun des Gerechten unter den Menschen ... "

( a as,,lY/ idcttand md Ergeb t'ng' 1

Antwort:

Aus AnIaß von Eid und Gelöbnis können
Standortgottesdienste stattfinden, die in
der Regel an einen anderen Ort und zeiL-
lich getrennt von der Gelöbnisfeier ange-
boten werden.

Eine allzu große zeitliche Nähe der Got-
tesdienste zu den militärischen Gelöbnis-
feiern beinhaltet die Gefahr, daß die
GeIöbnisfeiern religiös tiberhöht erschei-
non

Inhaltlich hat der Gottesdienst (an1äßIich
einer Gelöbnisfeier) der Gewissensschär-
fung zu dienen. rnsbesondere hat er zu
verdeutlichen, daß der Friedensauftrag der
Christen der Versöhnung dient, auf die
Überwindung von Gegensätzen zwischen den
Machtblöcken hinwirkt, für die Reduzierung
der Rüstung und insbesondere die Abschaf-
fung der Massenvernichtungsmittel eintritt
und den Einsatz militärischer Gewalt ver-
hindern will.

Staatsdienst (JVA, Schule, Uni). Besonders
ist, daß sofern ein personaler Seelsorge-
bereich errichtet wurde, er einen gemeind-
lichen Dienst versieht.

Beamteneid und -status begründen den
Schutz des MiIitärgeistlichen nach dem
Genfer Abkommen und innerhalb der Bundes-
wehr die Sicherheitsstufe.

Die Loyalität aus dem Ordinationsverspre-
chen ist allemal höher zu bewerten als die
Loyalität dem Staat gegenüber. Auch sub-
jektiv wird das von den Militärpfarrern so
gesehen. Damit werden auch die Freiheit
und Unabhängigkeit von staatlichen Weisun-
gen begründet.

Nicht abschließend und einmütig konnte ge-
klärt werden, wie weit die Vorrangigkeit
der Bindung aus dem Ordinationsversprechen
im Einzelfall praktisch deutlich gemacht
werden kann (2.8.: genereller Protest ge-
gen Tiefflüge, Begleiten von Soldaten, die
aus ethischen Gründen gegen gegebene

-- dienstliche Aufträge Einspruch erheben).
Material zu TT: 4t
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per MiIitärpfarrer hat insofern einen ein-
zigartigen Sonderstatus, als er gemeindli-
chen Dienst tut. Es gibt unterschiedliche
Auffassungen darüber, ob sein Dienst sich
ausschließlich auf den Beruf und das Ar-
beitsfeld der Soldaten beziehen so]Ite.

IV Der lebenskundliche Unterricht bean-
sprucht einen Gro8teil der Arbeitszeit ei-
nes Militärpfarrers. Er ist nicht Bestand-
teil des MiIitärseelsorgevertrages. Die
Inhalte des lebenskundlichen Unterrichts
werden gleichwohl von den Ev. Kirchenamt
für die Brmdeswehr bestinnt, das den Bun-
desninister für Verteidigrr:ng "unnittelbar
nachgeordnet" ist. Der lebenskundliche Un-
terricht wird in der ZDV 6612 der Br:ndes-
wehr gerregelt. Er soll "zu ordnungen hin-
führen, durch die die Gemeinschaft te-bens-
wert und danit verteidigungswert wird-"

Können diese Richtlinien von der Kirche
akzeptiert werden?

Bedarf es für die [lurchführung des lebens-
knndlichen Unterrichts über die zDV 66/2
hinaus einer ausdrücklichen Beauftragnrng
und Zielsetzung?

Antwort:

Wie die kirchliche Erwachsenenbildung in
anderen Lebensbereichen ist auch der Ie-
benskundliche Unterricht bei der Bundes-
wehr irn Zusammenhang mit dem kirchlichen
Verkändigungsauftrag zu sehen. Der lebens-
kundliche Unterricht ist Unterricht für
die Soldaten und muß an deren besonderem
Auftrag.orientiert sein. Eine engere Ko-
operation der Militärseelsorger im Bereich
der EKHN mit den bestehenden religionspä-
dagogischen Einrichtungen und den Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung wäre wün-
schenswert.

pie Arbeitszeitbelastung des Militärpfar-
rers durch den lebenskundlichen Unterricht
liegt bei ca. 50 Z. Dennoch ist dieser
nicht Bestandteil des MiIitärseelsorgever-
trages. Offenkundig ist der lebenskundli-
che Unterricht für die Arbeit des uilitär-
pfarrers unverzichtbar, weil er ihm hiIft,
Kontakte zu Soldaten herzustellen und in-
haltlich seelsorgerLiche Arbeit. vorzube-
reiten.

Material zu IV:

Die Themen für den lebenskundlichen Unte::*
richt werden "in zusamnenarbeit mit dem

Bundesminister für Verteidigung von dem
Evangelischen Kirchenamt für die Bundes-
wehr und von den Katholischen Militärbi-
schof sarnt f estgelegt" .

Der lebenskundliche Unterricht ist für den
Soldaten Dienst, äD dem er freiwillig
teilnimmt. l.ler nicht teilnimmt, für den
"ist eine angemessene Selbstbeschäftigung
unter Aufsicht anzusetzen".

Während der Grundausbildung sollen im le-
benskundlichen Unterricht folgende 3 The-
men behandelt werden:

- Einführung in die Militärseelsorge

- Das Friedensprogramm der Kirchen und der
Beitrag der Kirchen zun Frieden

- Eid und feierliches Gelöbnis

Für 1 989 sind für den lebenskundlichen Un-
terricht folgende Thenen vorgesehen:

- Leiden vermeiden - um welchen Preis?

- Miteinander teilen

- SteII dir vor, es gibt keinen Sonntag
mehr!

Ich lebe in der Bundesrepublik

Partner sein - Partner haben

Wir glauben doch alle an einen Gott

Ausländer rein - Ausländer raus!

Gibt es zu wenig Arbeit?

Mein Tod - nur nicht daran denken!

- Jeder Mensch sucht nach einem Sinn

V Führt das besondere Finanzierungssysten
der llilitärseelsorge (Doppelfinanzierungt
aus staatlichen und kirchlichen Mitteln)
zu deren Besserstelh:ng in Vergleich nit
anderen kirchlichen Arbeitsf eldern?

Antwort:

Der Haushall d*r t"tilitärseelsorge folgt
einer anderen Grundstruktur als die glied-
kirchLichen Haushalte. Deshalb 1äßt sich
im s j.nzelnen nicht belegen, in welchem
Ausmatl und an welchen Punkten die vermu-
tete Eess*rstellunq tatsächlich besteht.

v
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Personalkosten und ein Teil der Sachkosten
werden nicht durch Kirchensteuer, sondern
vom Bund finanziert. Zusätzlich werden 2/3
des Soldatenkirchensteueraufkommens für
die MiIitärseelsorge verwendet.

Daraus ergibt sich eine Besserstellung im
Vergleich mit anderen kirchlichen Arbeits-
feLdern.

- Zuweisung an l{ilitär-
kirchengemeinden 741 .000,00 DM

t
20 ut Es soll geprüft werden, ob die

- Heime

- Verwaltung

949 .500, 00

1 .51 3.700,00

DM

Bonhoeffer, ,,Gibt es im Alten Testoment die Froge noch dem Seelenheil überhoupt? lst
nicht die Gerechtigkeit und dos Reich Gottes ouf Erden der Mittelpunkt von ollem?,,

Material zu V:

Auszug aus dem Haushaltsentwurf 1990 der
Mi I itärseelsorge :

Haushaltsplan 27 .812.680,00 DM

-davon aus Kirchensteuern
finanziert 24.465.055,00 DM

(Die Landeskirchen fi.ihren
die Soldatenkirchensteuern
an die EKD ab, die sie in
Höhe von eLwa 2/3 zur
Finanzierung der Militär-
seelsorge verwendet, der
Rest fließt an die Landes-
kirchen zurück)

- Mittel für,
- Geneindearbeit 994 . 000, 00 DM

- Instandsetzung von Häusern
und Wohnungen 700.000,00 DM

- Militärpfarrer-
zulage 380.000,00 DM

- Zuschuß an die Evangelische
Arbeitsgemeinschaf t fi.i-r
Soldatenbetreuung 6.200.830,00 DM

- Auslandsstandorte 580.000,00 DM

- KED {Kirchl. Entwicklungs-
dienst) 1 .220.000,00 DM

- Verteilschriften und
-bücher 600.000,00 DM

künftig nur noch Standortpfarrer in Ne-
belant freistellen wird, um eine bessere
Integration der I'lilitärseelsorge in das
Leben der Kirchengemeinden zu erreichen,
die in den Durchfährungsbestinnungen fär
die llilitärseelsorge in der EKHN, vom
26 -6.1972 beabsichtigt ist.

Antwort:

Eine Anderung in dem genannten Sinn würde
eine andere Rechtsgrundlage voraussetzen,
da der jetzige Militärseelsorgevertrag
vorrangig von der hauptamtlichen Wahrneh-
mung des militärgeistlichen Amtes ausgeht.

Die Einblick- und Einflußmöglichkeit eines
nur teilweise für die Militärseelsorge be-
auftragten Pfarrers wären als Außenstehen-
der jedoch geringer.

Es gibt unterschiedliche Einschätzungen
darüber, ob für einen solchen Pfarrer im
Nebenamt die Gefahr zum "Schulterschluß"
mit dem Militär geringer wäre.

Die Frage gibt Gelegenheit zu der Bemer-
kung, daß die Formulierung im Schlußproto-
koll des Militärseelsorgevertrages zu Ar-
tikel 3 Absatz 2, wonach die "Aufgaben,
Rechte und Pf lichten des t'lilitärgeistIi-
chen im Nebenamt durch Vereinbarung zwL-
schen Militärbischof und dem Bundesmini-
ster für Verteidigung geregelt werden",
ergänzt werden sollte - sowohl bei Fort-
schreibung oder grundlegender Anderung des
Vertrages - durch den Hinweis auf die not-
wendige landeskirchliche Mitwirkung.

VII 1. Die Kirchenleitung wird gebeten,
einen Brief :rn die wehrpflichtigen den
Pfarrämtern zrJr Verfügn:ng zu stellen, um

den tfelrrpf lichtigen bei ihrer C'ewissen-
sentscheidung seelsorgerlich beizustetren,
wie dies in anderen Gliedkirchen ge-
schieht.

Antwort:

Y
4g

- DAS (Deutsches
Sonntagsblatt )

- Js-Magazin für
Soldaten

- Rüstzeiten

- Seninare

Allgemeines
1 .225. 000, 00

junge
1 .800 . 000, 00

5. 500 . 000, 00

780 . 000, 00

v
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An dem Entwurf eines sofchen Briefes wird
gearbeitet.

vII 3. Es sollte Auskr:nft daräber gegeben
werden, ob der gegenwärtige l.lilitärseel-
sorgevertrag es nöglich nacht, die theolo-
gische und kirchliche Einsicht von der
notwendigen Überwindung von "c€ist, Logik
nnd Praxis der Abschreckung" zu tiberwin-
den. Au8erdem soII Auskunft daräber gege-
ben werden, ob die Absage an die Lehre vom
gerechten lGieg den l.lilitärseelsorgever-
trag erlaubt.

Antwort:

Inhaltlich geht es darum, daß an der Über-
windung der Institution des Krieges, ins-
besondere des Systems gegenwärtiger nu-
klearer Abschreckung mit ihren Absurditä-
ten, gearbeitet wird, um zu einem System
kriegsverhindernder und friedensfördernder
Sicherheitspartnerschaf t zu kommen.

Dieses ZieI muß durch die konsequente Ab-
1ösung von militärischen Faktoren der
Friedenssicherung mit politischen Mitteln
erreicht werden.

Der MiIitärseelsorgevertrag ermöglicht das
Gespräch darüber.

Es ist offen, ob eine veränderte Rechts-
grundlage - konsequente Einbindung des Mi-
litärpfarrers in landeskirchliche Struktu-
ren - eine profiliertere kirchliche Arbeit
ermöglichen würde.

Federf ührende Ref erentin :

OKR Fischer

^2 3

t

lnr trRz
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zum Bericht der Kirchenleitung der EKHN
von 05-09.1989
in Ausfähnxrg des Beschlusses der Kirchen-
slmode der EKHN Nr. 39/1988
Synodenbeschluß t{i I i tärseel sorge-Vertrag

- Die grundsätzliche kirchenpolitische
Frage

- Beiräte und personale Seelsorgeberei-
che

- Tendenz zur Isolierung und die Be-
richtspf licht der l{iIitärseelsorge

- Freiheit der Verkündigung und Versuche
einer Einflußnahme

- Dienstaufsicht und Disziplinargewalt

- Zusammenwirken der Kirchengemeinden
und der MiIitärseelsorge

- GeIöbnisgottesdienste unter Einsatz
von Massenvern!chtungsmi tteln

- Amtshandlungen und DimissoriaLe

- Dienstumfang des uilitärpfarrers und
die Angehörigen der Soldaten

- Der lebenskundliche Unterricht, Ver-
ständnis und gesetzliche Grundlage

Vorbemerkung

Der Bericht der Kirchenleitung basiert auf
einer Berichtsvorlage einer Arbeitsgruppe,
die zur Bearbeitung des Synodenbeschlusses
MiIitärseelsorge-Vertrag gebildet worden
war. Die Kirchenleitung hat die Berichts-
vorlage der Arbeitsgruppe nicht unverän-
dert übernommen, sondern hat an einigen
SteIlen Kürzungen oder Erweiterungen vor-
genommen. In folgenden wird auf solche
Veränderungen der Kirchenleitung ausdrück-
lich hingewiesen.

Die grundsätzliche ki.rctr*:npolitische Frage
Bezug: Bericht. der Kircirenleitung Antwort
zuIl

Die grundsätzliche kirchenpol-itische Frage
kclnnte von der Arbeitsgruppe, die den Syn-
odenheschluß l,tilitärseelsorge durchgehen
;cilr,*, nur aufgeworfen, aber noch nicht
z\rm zentraLen Thema ihrer Beratungen ge-
rnacht. ausreichend in ihren Aspekten ge-
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kIärt und für eine Synodal-Entscheidung
vorbereitet werden. Dazu bedürfte es einer
ausdrücklicheren Beauftragung und einer
umfassenderen zusammensetzung der Arbeits-
gruppe. An den Beratungen der Arbeits-
gruppe sollten in Zukunft zusätzlich zu
den bisherigen Mitgliedern beteiligt sein:

- Der Evangelische Militärbischof oder
ein Vertreter

- Vertreter der Evangelischen Kirchenge-
meinden, bei denen personale Seelsorge-
bereiche gebildet wurden

- Je ein Vertreter der $lehrpflichtigen
und der Unteroffiziere (derzeit ist in
der Arbeitsgruppe nur die Dienstgrad-
gruppe der Offiziere vertreten)

- Ein Vertreter des Pfarrerausschusses
der EKHN

- Ein Vertreter des Delegiertenrates der
Theologiestudierenden der EKHN

- Das Religionspädagogische Studienzen-
trum Schönberg (zum Dienstauftrag eines
Militärpfarrers gehören unfangreiche
religionspädagogische Tätigkeiten; 1e-
benskundl'icher Unterricht )

- Ein Vertreter des Dietrich-Bonhoeffer-
Vereins zur Förderung christlicher Ver-
antwortung in Bundeswehr, Kirche und
Gesellschaft e.V.

- Die Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft (rErT) in HeideI-
berg (dort Entstehung der "Heidelberger
Thesen"; seitdem wissenschaftliche Be-
gleitung der Themen Bundeswehr und Mi-
Iitärseelsorge )

Es ist überaus erfreulich, da8 die Ar-
beitsgruppe die grundsätzliche kirchenpo-
litische Frage aufgeworfen hat. Die Ar-
beitsgruppe Iäßt offen, ob im FaII einer
Neuordnung des Dienstes der Kirche unter
den Soldaten "eine Dienst- und Fachauf-
sicht dann landeskirchlich oder über eine
zentrale SteIIe der EKD zu organisieren
wäre". Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein
schlägt in seiner Resofution vom
25.02.1989 eine landeskirchliche Dienst-
und Fachaufsicht vor. Selbstverständlich
ist auch eine Dienst- und Fachaufsicht
über eine zentrale Stelle der EKD möglich
und würde vom Dietrich-Bonhoeffer-Verein
mitgetragen werden können. Entscheidend

ist, daß die Militärseelsorge aus ihren
gegenwärtigen Strukturen herausgelöst
wi.rd, die sich mit dem kirchlichen Se1bst-
verständnis nicht in Einklang bringen las-
sen.

Beiräte und personale Seelsorgebereiche
Bezug: Bericht der Kirchenleitung Antwort
zuT2

So sehr die Bildung von Beiräten gemäß
Durchführungsbestimmungen I, 5 wünschens-
wert ist, reicht eine solche Maßnahme
nicht. Die Durchführungsbestinmungen sagen
nichts über die Rechte und Pflichten, die
Zuständigkeiten und Kompetenzen der
Beiräte. Sie machen keine Aussagen über
die Anzahl ihrer Mitglieder, über die Re-
gelung des Vorsitzes und andere Fragen der
Geschäftsordnung. Es ist notwendig, die
Durchführungsbestimmungen mit konkreteren
Aussagen über die Beiräte zu ergänzen.

Außerdem ist es notwendig, in allen Stand-
orten im Gebiet der EKHN personale Seel-
sorgebereiche zu bilden. Ohne personalen

Seelsorgebereich sind zur Zeit die Stand-
orte Darmstadt, Gießen, Lorch und Mainz.
GemäB den Durchfi.ihrungsbestinmungen I, 1.
a) sollen die personalen Seelsorgebereiche
die kirchliche Grundstruktur für die ge-
sante Arbeit der Militärseelsorge in der
EKHN sein. Die Bildung von Beiräten setzt
die ExisLenz von personalen Seelsorgebe-
reichen voraus.

Tendenz zur Isolienrng und die Berichts-
pflictrt der llilitärseelsorge
Bezug: Berictrt der xirchenleitung Antwort
zuI3

In der Berichtsvorlage der Arbeitsgruppe
fehlten die Zeilen des letzten Absatzes,
die auf Möglichkeiten hinweisen, der Ten-
denz zut Isolierung entgegenzuwirken. Die
Zeilen sind eine Hinzufügung der Kirchen-
Ieitung. Es ist folgendes dazu anzumerken:

a) Berichtspflicht des Militärbischofs vor
der EKD-Synode:

Diese Berichtspflicht ist unzureichend.
In den letzten Jahren fand sie äußerst
selten statt. In den offiziellen
"Mitteilungen aus der Evangelischen
Militärseelsorge" Nr. 22 Dezember 1988
heißt es: "Erstmals seit 1974 erstat-
tete der Evangelische Militärbischof
Heinz-Georg Binder vor der Synode EKD,
Anfang November (nämlich 1988; K.M. ) in

]
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Bad Wildungen, einen Bericht über die
Arbeit der Evangelischen MilitärseeI-
sorge" (a.a.O., Seite 18).

Außerdem: $ 1 des Kirchengesetzes zur
Regelung der evangelischen Militärseel-
sorge in der Bundesrepublik beginnt nit
der Feststellung: "Die MiIitärseelsorge
bildet einen TeiI der den Gliedkirchen
obliegenden allgemeinen Seelsorge. Sie
wird im Auftrag der Gliedkirchen

wahrgenomnen. " Es ist notwendig,
neben der Berichtspflicht des Militär-
bischofs vor der EKD-Synode eine - wie
auch immer geartete - Berichtspflicht
der MiIitärseelsorge gegenüber den
Landeskirchen einzurichten.

Der Bericht der Kirchenleitung ändert
diese Formulierung. Jetzt heißt es:
"bleibt es in der jeweiligen konkreten Si-
tuation eine ständige Herausforderung, die
Freiheit der Verkündigung zu bewahren."

Versuche einer Einflußnahme auf die Frei-
heit der Verkündigung werden von der Lei-
tung der Militärseelsorge zum TeiI auf di-
rektem weg unternommen. Sie geschehen
durch schriftliche und mündliche Weisungen
und Vorhaltungen gegenüber den MiIitär-
pfarrern. Ich verweise auf das als
"Vertrauliche Personalsache" gekennzeich-
nete Schreiben des Evangelischen Kirchen-
amtes für die Bundeswehr - Der Militärge-
neraldekan - vom 8. Juli 1982 an Herrn Mi-

Bonhoeffer' ,,Mon muß domit rechnen, do0 die meisten Menschen nur durch Erfohrun-

gen om eigenen Leibe klug werden."

b) Teilnahme von gliedkirchlich Beauftrag-
ten an den Pfarrkonferenzen der Miti-
tärseelsorge:

Bevor diese Teilnahne in ihrem Wert be-
urteilt werden kann, nüssen Informatio-
nen über den Urnfang und Inhalt dieser
Teilnahme vorgelegt werden.

c) Bildung von personalen Seelsorgeberei-
chen:

Wenn die personalen Seelsorgebereiche
der Tendenz zur Isolierung entgegenwir-
ken sollen, wird dies vor allem durch
die in den personalen Seelsorgeberei-
chen gebildeten Beiräte geschehen müs-
sen. Aber genau an dieser Stelle gibt
es Funktionsdefizite. Im Widerspruch zu
dem hier stattfindenden Verweis auf die
Möglichkeiten der personalen Seelsorge-
,bereiche, der Tendenz zur Isolierung
entgegenzuwirken, heißt es weiter vorne
auf Seite 3 des Berichts der Kirchen-
leitung, Zeile 10-12: Die Beiräte
"haben ihre Bedeutung eher in der Bera-
tung des Militärpfarrers als in der
Aufgabe, die Ortskirchengemeinde und
den personalen Seelsorgebereich zu ver-
binden.tt

Freiheit der verkündigrung und Versuche ei-
ner Einflu8nahme
Bezug: Bericht der Kirchenleitung, Antwort
zuI4

Die Berichtsvorlage der Arbeitsgruppe
hatte im 4. Absatz formuliert: "ist ein
weitgehender Schutz der Freiheit der Ver-
kündigung anzustreben. "

litärpfarrer HorsL Rodiek, Evangelischer
Pfarrer bei der Hochschule der Bundeswehr
Hamburg, Holstenhofweg 85, 2000 Hamburg
70, über: Evangelischer lrlehrbereichsdekan
I, Kiet. Das Problem ist, daB die Landes-
kirchen von diesen Vorgängen und solchen
Schreiben in der Regel keine Kenntnis er-
halten.

Es geschehen auch Versuche der Einfluß-
nahme auf indirektem Weg. Kritischen MiIi-
tärpfarrern wird eine - nach dem MiIi-
tärseelsorge-Vertrag mögliche - Verlänge-
rung ihrer Dienstzeit in der Militärseel-
sorge verweigert (Beispiele: Rodiek, Ober-
schäfer, Gomolzig). Eine stärkere Beteili-
gung der betroffenen Landeskirchen an sol-
chen personalpolitischen Entscheidungen
der MiIitärseelsorge ist unbedingt zu for-
dern.

Versuche einer Einflußnahme auf die Frei-
heit der Verkündigung geschehen seitens
der Bundeswehr in der Form, daß kritischen
Mititärpfarrern über den schrittweisen
Entzug der notwendigen organisatorischen
Unterstützung die Arbeit erschwert wird.
Auf diese Weise soII der Aktionsradius der
Militärpfarrer eingeschränkt werden. Die
strukturelle und organlsatorische Abhän-
gigkeit des MiJ-itärpfarrers von der Bun-
deswehr wirkt sich faktisch als Anpas-
sungszwang aus.

Dienstauf sicht und Disz:LpJ-inargewalt
Bezug: Bericht der Kirchenleitung Antwort
zuI5

"rn der Praxis können beide Sachverhalte
(nänlich Dienstpflichtverletzungen nach

- Lg-
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kirchlichem und staatlichem Recht; K.M. )
jedoch nicht imner eindeutig getrennt wer-
den, so daß bei jedem Vorgang Einzelfal-
lentscheidungen getroffen werden müssen."
Da in der Praxis staatsrechtliche und
kirchenrechtliche Rspekte eines Sachver-
halts nicht immer eindeutig getrennt wer-
den können und also bei jedem Personalvor-
gang Einzelfallentscheidungen getroffen
werden, müssen die betroffenen Landeskir-
chen schon an der Zuordnung einer Perso-
nalfrage zu kirchlichen oder staatlichem
Recht beteiligt werden. Die Klärung
staatsrechtlicher und kirchenrechtlicher
Zuständigkeiten für eine Personalfrage hat
selbst schon eninent inhaltliche Bedeutung
und macht die geteiligung der verantwort-
Iichen Landeskirchen erforderlich. Es darf
auf keinen FalI geschehen, daß Sachver-
halte im Personalbereich, die in das Kir-
chenrecht (kirchliches Amt, kirchliche
Ordnung und kirchliche Verkändigung) gehö-
ren, unter dem Mantel des Bundesbeamtenge-
setzes verhandelt werden.

Zrrcarnmenrrirken der Kirchengeneinden und
der ltilitärseelsorge
Bezug: Berictrt der Kirchenleitung Antwort
zuTT

Die wünschenswerten "geregelten Gesprächs-
und Arbeitsbeziehungen" zwischen Kirchen-
gemeinden und Militärseelsorge gibt es
bisher nicht. Derartige "Regelungen", die
vor allem die Arbeit der Beiräte in den
personalen Seelsorgebereichen und deren
zusammenwirken mit den Kirchengemeinden
betreffen, sollten als Ergänzungen in die
Durchführungsbestimmungen für die Militär-
seelsorge in der EKHN aufgenonnen werden.

Gelöbnisgottesdienste und der Einsatz von
llassenvernichtungsni tteln
Bezug: Bericht der Kirchenleitung Antwort
zu II

Die Berichtsvorlage der Arbeitsgruppe
hatte im 3. Absatz formuliert: Der Gelöb-
nisgottesdienst hat "das Problem zu ver-
deutlichen, daß die Verpflichtung zun Ein-
satz von 9{affen - einschließIich der Mas-
senvernichtungsmittel - in Spannung steht
zum Friedensauftrag der Christen."

Der Bericht der Kirchenleitung ändert
diese Formulierung. Jetzt heißt es: Der
Geföbnisgottesdienst hat "zu verdeutli-
chen, daß der Friedensauftrag der Christen
der Versöhnung dient, auf die Überwindung
von Gegensätzen zwischen den Machtblöcken
hinwirkt, für die neduzierung der Rüstung

und insbesondere die Abschaffung der Mas-
senvernichtungsmittel eintritt und den
Einsatz militärischer Gewalt verhindern
wiII. t'

Wie kann die Kirche mit ihrem Friedensauf-
trag für die Abschaffung der Massenver-
nichtungsmittel eintreten, wenn beim
Gelöbnis die Verpflichtung übernommen
wird, die Massenvernichtungsmittel im
Ernstfall auch einzusetzen, und wenn durch
das Stattfinden eines Gelöbnisgottes-
dienstes der Eindruck vermittelt wird, der
Einsatz von Massenvernichtungsmitteln sei
mit dem christlichen Glauben und mit den
Gewissen vereinbar?

Der Synode der Evangelischen Kirche in
Berlin-Brandenburg liegt ein Beschluß-An-
trag 'vor, in dem die Haltung der Im-
mendinger Rekruten beim Immendinger GeIöb-
nis begrüßt wird. Die rnmendinger Rekruten
hatten vor ihren Gelöbnis erklärt, sJ-e
fühlten sich an ihr Gelöbnis nur gebunden,
wenn die BRD und ihre Verbündeten keine
Massenvernichtungsmittel einsetzten .

Auch die EKHN sollte alle Soldaten ermuti-
geor sich nicht mehr auf den Einsatz von
Massenvernichtungsmitteln verpflichten zu
Iassen.

Antshandlungen und Dinissoriale
Bezug: Bericht der Kirchenleitung Antwort
zu III 1. Absatz

"Besonders ist, daß, sofern ein personaler
Seelsorgebereich errichtet wurde, er
(nämlich der Militärpfarrer; K.M. ) einen
gemeindlichen Dienst versieht." Nicht nur
diese richtige Feststellung im 1. Absatz,
sondern auch deren Umkehrung gilt, näm-
Iich: Wo kein personaler Seelsorgebereich
errichtet wurde, versieht der Militärpfar-
rer keinen gemeindlichen Dienst. In einem
solchen FaII so1lte der uilitärpfarrer zu
gemeindlichen Antshandlungen (Taufen,
Trauungen, Beerdigungen) an Soldaten nur
berechtigt sein, wenn ein Dimissoriale des
zuständigen Gemeindepfarrers vorliegt.

Dienstumfang des l{ilitärpfarrers und die
Angetrörigen der Soldaten
Bezug: Bericht der Kirchenleitung Antwort
zu III 5. Absatz

Im Hinbtick auf den Dienst des MiIitär-
pfarrers hatte die Berichtsvorlage der Ar-
beitsgruppe formuliert: "Es gibt un-
terschiedliche Auffassungen darüber, ob
sein Dienst sich auf den Beruf und das Ar-
beitsfeld der Soldaten beziehen soIlte.
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Die Angehörigen sollten normale Glieder
einer Ortsgemeinde sein."

Der Bericht der Kirchenleitung ändert den
ersten Satz und streicht den zweiten Satz.
Jetzt heiEt es: "Es gibt unterschiedliche
Auffassungen darüber, ob sein Dienst sich
ausschlie8lich auf den Beruf und das Ar-
beitsfeld der Soldaten beziehen so1lte."

Der lebenskundliche Unterricht, Verstäind-
nis und gesetzliche Grundlage
Bezug: Bericht der Kirchenleitung Antwort
zu IV

Der Bericht der Kirchenleitung sieht, den
lebenskundlichen Unterricht (LKU) "im zu-
sammenhang mit den kirchlichen Ver-
kündigungsauftrag". Die Bundeswehr - deren
Verständnis vom LKU maßgeblich ist, da der
LKU eine Veranstaltung der Bundeswehr ist;
die Militärpfarrer sind lediglich mit der
Durchführung des LKU beauftragt - äußert
sich anders. Der LKU ist für die Bundes-
wehr ein Bestandteil der soldatischen
"Gesamterziehung". Die Frage ist, ob sich
die Kirche in dieses Verständnis des LKU
einfügen will und darf oder ob sie umge-
kehrt auf eine Überarbeitung der von der
Bundeswehr erlassenen Zentralen Dienstvor-
schrift (ZDv) 66/2 zum Lebenskundlichen
Unterricht dringen muß.

Die ZDv 6612 begLnnt zu "Sinn und Aufgabe"
des LKU mit folgenden Punkten:

"1. Der lebenskundliche Unterricht in der
Truppe ist im Zusammenhang mit der Ge-
santerziehung der Soldaten zu sehen.
Er behandelt sittliche Fragen, die für
die Lebensführung des Menschen, seine
Beziehung zur Umwelt und für die Ord-
nung des Zusammenlebens in jeder Ge-
meinschaft wesentlich sind. Er hat die
Aufgabe, den Soldaten Hilfe für sein
tägliches Leben zu geben und damit
einen Beitrag zur Förderung der sitt-
Iichen, geistigen und seelischen
xräfte zu leisten, die nehr noch als
fachliches Können den Wert der Solda-
ten bestimmen.

2. In besonderer Weise soII der lebens-
kundliche Unterricht dem einzelnen
Soldaten Verantwortung für seine Le-
bensführung klarmachen, ihn die Nor.-
wendigkeit von Selbstzuchi und Maß er-
kennen lehren und sein Pflicht-
bewußtsein stärken. Er soII dem Ein-
zelnen die Quellen zeigen, die dem Le-

ben Sinn geben, und zu Ordnungen hin-
führen, durch die die Gemeinschaft Ie-
benswert und damit verteidigungswert
wird. t'

Es darf gefragt werden, ob die Kirche in
solchen Formulierungen ihr Selbstverständ-
nis wiederfinden kann und ob in solchen
Formulierungen der "zusammenhang mit dem
kirchlichen Verkündigungsauftrag" ausrei-
chend bedacht und klargestellt ist. Beim
LKU gibt es derzeit keine Beauftragung
durch die Landeskirchen - obwohl die ge-
samte MiIitärseelsorge laut Kirchengesetz
"im Auftrag der Gliedkirchen" wahrgenommen
wird. Ebensowenig existiert derzeit eine
gesetzliche Grundlage für den LKU.

Die Berichtsvorlage der Arbeitsgruppe
hatte formuliert: "Da der Umfang dieses
Unterrichtes erheblich ist, solLte eine
gesetzliche Grundlage für den lebenskund-
lichen Unterricht geschaffen werden. "

Der Bericht der Kirchenleitung hat den ge-
samten Satz, der eine gesetzliche Grund-
lage für den LKU fordert, gestrichen.

Die Berichtsvorlage fordert: "Eine engere
Kooperation der Militärseelsorger im Be-
reich der EKHN mit den bestehenden religi-
onspädagogischen Einrichtungen wäre wün-
schenswert.tt

Der Bericht der Kirchenleitung bezieht zu-
sätzlich die Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung in die Kooperationsforderung
ein: "Eine engere Kooperation mit den
bestehenden religionspädagogischen Ein-
richtungen und den Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung wäre wünschenswert. "

Wiesbaden, im November 1989

Karl Martin
I lg_t.lgh Bonhoe f f er -Vere in I

\}AS

5oooo
r nTT

f

o
öz
Jz
O

-30 -



A e s spr o,oho i r,r d,u 5ä n o{,e 2 A r^s s pr a ohc' d,ov S?n o Äe ,oI

I tr.

lfit= dem ProtokolI der Verhandlungen der
Kirchensynode der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau
8. Tagung

Siebte Synode 4. Dezember bis 8. Dezember
'1989 zu Punkt 11 der Tagesordnung:

Bericht der Kirchenleitung über den Mili-
tärseelsorgevertrag und seine faktischen
Auswirkungen
Drucksache Nr. 78/89

Ant. Präses t{iegand:

fch begrüße zu diesem, auf das Jahr 1 988
zurückgehenden Tagesordnungspunkt -. Be-
schluß der Synode aus dem März 1988 -, uD-
ter uns auch den Militärdekan unseres Be-
zirks, Herrn Scheffler, und die anwesenden
Militärpfarrer. Wie Sie wissen, ist nach
Seite 2 c unserer Vorlage, IV, den Wehrbe-
reichdekan auch das Wort erteilbar zu Fra-
9€n, die hier angesprochen werden, wenn
sich dies als notwendig erweist. Die Ein-
führung in den Tagesordnungspunkt gibt
Frau OKR Fischer.

OKR Fischer - Darnstadt:

Sehr geehrter Herr Präses, liebe Synoda-
1en.

Bericht der Kirchenleitung über den Mili-
tärseelsorgevertrag und seiner faktischen
Auswirkungen:

Zur Bearbeitung des Synodenbeschlusses
wurde eine von der Kirchenleitung autori-
sierte Arbeitsgruppe unter synodaler Be-
teiligung gebildet. Wer an dieser Arbeits-
gruppe teilgenommen hat, finden Sie hinten
aufgelistet im Bericht, der Ihnen zugegan-
gen ist.

Die Arbeitsgruppe kam sechsnal ganz- bzw.
halbtägig in Darmstadt zusanmen, einmal zu
einer Klausurtagung nit Standortpfarrern,
aktive und ehemalige innerhalb der EKHN.
Auch Herr Pfarrer Dr. Martin vom Dietrich-
Bonhoeffer-Verein hat an der Kl-ausurtagung
teilgenommen. EinmaI tagte die Arbeits-
gruppe am Standort Lahnstein, und wir ka-
men dort zusammen zu Gesprächen zum einen
mit dem dortigen Standortpfarrer, mit Sol-
daten sowie auch mit dem Ortspfarrer der
Gerneinde und Vertretern der Gemeinde.

Der vorstehende Bericht beantwortet die im
Synodenbeschluß enthaltenen Fragen. Die
Arbeitgruppe ist den einzelnen Fragen

nachgegangen und hat aufgrund intensiver
Kontaktaufnahne mit den Betroffenen vor
Ort eine Bestandsaufnahme über die Situa-
tion der l,tilitärseelsorge in der EKHN er-
arbeitet. Der von der Arbeitsgruppe vorge-
legte und von der Kirchenleitung beratene
und verabschiedete Bericht wurde, laut
Synodalbeschluß, an den synodalen Theolo-
gie- und Rechtsausschuß weitergeleitet.
Leider konnte dies erst kurzfritig vor der
Synode geschehen, und deswegen konnten
auch Rechtsausschuß und Theologieausschuß
sich noch nicht damit befassen.

Folgendes Untersuchungsergebnis stellt
sich dar: Das Vertragswerk gewährleistet
grundsätzlich die Freiheit und Unabhängig-
keit des MiIitärpfarrers von staatlichen
Weisungen, wobei im konkreten FaIl jedoch
die Verkündigungsfreiheit immer wieder neu
wahrgenommen werden muß.

Die Beantwortung der vorgelegten Fragen
führte, wie auch in Bericht festgehalten,
nicht immer in allen Punkten zu einheitli-
chen Antworten. Offen blieb die Frage, ob
eine konsequentere Einbindung des Militär-
pfarrers in landeskirchliche Strukturen,
etwa analog zu den Krankenhausseelsorgern
oder der Seelsorge an zivildienstleisten-
den, eine landeskirchliche Dienst- und
Fachaufsicht und eine zu organisierende
Stelle der EKD anstelle des Evangelischen
Kirchenamtes für die Bundeswehr eine pro-
filiertere kirchliche Arbeit ermö91ichen
würde. Von daher, wie schon gesagt, blieb
kirchenpolitisch die Frage offen, ob ge-
prüft werden soIlte, ob nicht strukturelle
und rechtliche Anderungen in Erwägung ge-
zogen werden sollten.

Nach diesen grundsätzlichen Bemerkungen
möchte ich kurz einige Stichworte, Fragen/
noch einmal aufgreifen, nur einige, die im
Bericht genannt sind, um nur noch einmal
die Problernatik und auch die Fragen prä-
sent zu nachen. Eine Frage lautete: Hat
die Struktur der t'tilitärseelsorge zu einer
Kirche neben der xirche geführt? Unsere
Antwort: Die besondere Organisationsstruk-
tur der Militärseelsorge und die Beschäf-
tigung mit den besonderen Fragestellungen
deser Organisation innerhalb der Bundes-
wehr enthalten in der Tat die Tendenz zu
großer Eigenständigkeit und verstärkter
Isolierung und damit auch die Gefahr der
Kirche neben der Kirche.

Das Vertragswerk bietet Möglichkeiten, der
Tendenz zur rsolierung entgegenzuwirken,
einmal durch die Berichtspflicht des MiIi-
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tärbischofs vor der EKs-Synode, zum ande-
ren durch die Teilanhme von gliedkirchlich
Beauftragten an den Pfarrkonferenzen der
Militärseelsorge, ebenso daß es zur Bil-
dung von personalen Seelsorgebereichen
kommt. Es ist bedeutenswert: In der EKHN
gibt es keine Militärkirchengemeinde.

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage
nach dem zusammenwirken der Kirchengemein-
den und der Militärseelsorge zu sehen, wie
dieses in den Durchführungsbestimmungen
für die uilitärseelsorge in der EKHN vom
26. Februar 1972 tendiert ist. Unser Be-
such im Standort Lahnstein und unsere Ge-
spräche mit dem Standortpfarrer und den
Soldaten einerseits wie auch nit den Ge-
meindepfarrer und den Gemeindenitgrliedern
andererseits nachten deutlich, daß diese
Intention des Zusammenwirkens nicht unbe-
dingt erwünscht oder auch als spannungs-
voll gesehen wird. Auch wenn die Angehöri-
gen von Berufs- und Zeitsoldaten der per-
sonalen Seelsorgebereiche privat über Un-
terrichte, Gemeindegruppen, Gottesdienste
und Amtshandlungen vielfäItig nit der
Ortskirchengemeinde verbunden sind, was
für wehrpflichtige Soldaten fast nicht zu-
trifft, sind Anzeichen der Isolierung oder
der Eigenentwicklunq durchaus zu sehen.
Der Grund liegt teilweise darin, daß der
AIltag der Soldaten durch Dienstzeiten,
auswärtige Aufenthalte und berufliche Ori-
entierungen fremd erscheint.

Befürchtungen seitens der Gemeinde wurde
auch dahingehend geäußert, daß konflikt-
hafte Diskussionen von einzelnen mit Sol-
daten über verteidigungspolitische Fragen
in unguter Weise der Gemeinde aufgedrängt
werden könnten. So verlangt ein Zusammen-
wirken von Kirchengemeinden und der Mili-
tärseelsorge neben besonderen inhaltlichen

und arbeitsorganisatorischen Bemühungen
auch geregelte Gesprächs- und Arbeitsbe-
ziehungenr us die zusamnenarbeit zu si-
chern.

Ein weiteres Stichwort ist das des Bundes-
beamtenstatus des Militärpfarrers. Wie Sie
wissen, ist ja gerade dieser Punkt im Vor-
feld der Beratungen zum Vertragswerk vor
30 Jahren seitens der EKHN besonders kri-
tisch gesehen worden. Auf die im jetzigen
Synodenbeschluß enthaltene Frage - Wie
vereinbaren sich der Beamteneid des Mili-
tärpfarrers und sein Ordinationsverspre-
chen? - sind wir zu folgender Antwort ge-
kommen: Die Loyalität aus dem Ordinations-
versprechen ist allemaI höher zu bewerten
als die Loyalität dem Staat gegenüber.
(Beifall) Auch subjektiv wird das von Mj.-
1itärpfarrern so gesehen. Damit werden
auch die Freiheit und Unabhängigkeit von
staatlichen Weisungen begründet.

Nicht abschließend und einmütig konnte ge-
kIärt werden, wie weit die Vorrangigkeit
der Bindung aus dem Ordinationsverspechen
irn EinzeIfaII praktisch deutlich gemacht
werden kann. Dieses Herausgefordertsein
zum Bekenntnis in der jeweils konkreten
Situation ste1lt sich - so sehe ich es
jedoch für jeden Pfarrer/Pfarrerin, ganz
gleich, welchen Aufgabenbereich er oder
sie in der Kirche übernommen hat.

Die letzte Frage, ob der gegenwärtige Mi-
litärseelsorgevertrag das Gespräch ermög-
Iicht, das an der Überwindung der Institu-
tion des Krieges, insbesondere des Systems
gegenwärtiger nuklearer Abschreckung mit
ihren Absurditäten, gearbeitet wird, um zu
einem System kriegsverhindernder und frie-
densfördernder Sicherheitspartnerschaft zu
kommen, ist mit Ja zu beantworten.

Abschließend ist zu bemerken: Die l,tilitär-
seelsorge bietet in ihrer jetzigen Struk-
tur vielfäItige Möglichkeiten der kontinu-
ierlichen und seelsorgerLichen Begleitung
für eine Zielgruppe, der sich die Kirche
in besonderer Weise rrerpflichtet weiß.
E j.nblick und Hinf l"i:.ßmöglichkeitea wären
bei einer anders sLr'üktui-ierten MiIitär-
see.lsc.rge oder cines :l:i! i*ilweis;: iür die
Miiirä::seelsorgr: l.;eauf i,,,.r.,.,{jn Pia::rers si-
cheriich geringer.

Für die Arbeitsgruppe wie für aIle Betei-
Ii-Eiten i*rar €s ein Gewinn, sich aufgrund
.des 5yn':cl*nbeschLusses so intensiv nit ei-
nsn w!-<:'ht ig*n Seelsorgeauf trag der Kirche

h)x'n hirr karlt ll !
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wie dem der Militärseelsorge beschäftigt
und auseinandergeseLzL zu haben. Insbeson-
dere wurde von den Militärpfarrern der neu
entstandene, intensivere Kontakt seitens
der Gliedkirche zur Uilitärseelsorge sehr
begrüßt und mit Dank aufgenommen.
(BeifalI)

Ant. Präses tliegand:

Danke sehr, Frau Fischer. Die Aussprache
über diesen Tagesordnungspunkt kann begin-
nen.

von lGiegstein - Frankfurt:

Herr Präses, Iiebe Synodalen.
Ich möchte gerne zunächst darauf hinwei-
sen, daß es Unterschiede gibt zwischen dem
Ergebnis der Arbeitsgruppe, die zusanmen-
gewirkt hat, und dem Bericht der Kirchen-
Ieitung. Ich möchte an zwei Stellen die
Kirchenleitung fragen, welche Erwägungen
sie angestellt oder was sie bewogen hat,
diese Änderungen vorzunehmen.

Der Kompromiß in dieser ja wirklich hete-
rogen zusammengesetzten Arbeitsgruppe war
nicht leicht zu erzielen, und er ist jetzt
wiederum durch die änderung der Kirchen-
Ieitung so verändert worden, daß nunmehr
nicht aIIe diesem Kompromiß mehr zustimmen
können.

Ich wiII jetzt 2 Beispiele geben und bitte
Sie, die Seite 5, I.4., dazu aufzuschla-
gen. Ich möchte Sie da auf den 2. Absatz
hinweisen. "Da geistliche und administra-
tive Aufgaben in einem Amt wahrgenommen
werden, das im geistlichen Bereich dem Mi-
litärbischof untersteht und im administra-
tiven Bereich deryt Bundesministerium für
Verteidigung unmittelbar nachgeordnet ist,
sind beide Dinensionen, nämlich geistliche
und administrative Dimension, im Vollzug
nicht gänzlich zu trennen". Das war der
Konsens, daß es da Schwierigkeiten gibt.
Ein Konfliktpunkt wäre etwa die Verlänge-
rung von Militärseelsorgerverträgen.

"Am Ende", hatte die Arbeitsgruppe fornu-
liert, "die Freiheit der Verkündigung zu
bewahren". Ich lese den ganzen Absatz,
dann wird es klarer: "Obwohl diese im t"li-
litärseelsorgevertrag getroffene Regelung
im Blick auf die Geschichte wie auch im
internationalen Vergleich verhältnismänig
günstig ist, ist ein weitergehender Schutz
der Freiheit der Verktindigrung anzustre-

ben". Warum ist dieser nicht anzustreben?
Im Klartext heißt es doch, wenn die beiden
Dimensionen nicht klar getrennt werden
können, daß die Möglichkeit besteht, daß
der Staat in qeistliche Funktionen hinein-
regiert.

Eine Zwischenbemerkung möchte ich gerne
zur Seite 15 machen. Ich denke, daß der
Text durch eine Auslassung einfach unklar
ist. Ich glaube zwar nicht, daß es ein in-
haltliches Problem ist, aber es könnte zur
ErIäuterung dienen. Wenn Sie bitte die
Seite ganz unten ansehen: "Der Militär-
pfarrer hat insofern einen einzigartigen
Sonderstatus als er gemeindlichen Dienst
tut. Es gibt unterschiedliche Auffassungen
darüber, ob sein Dienst sich ausschließ-
Iich auf den Beruf und das Arbeitsfeld der
Soldaten beziehen sollte". Wenn ich mich
in Ihre Lage versetze, dann ist wahr-
scheinlj-ch die Frage da: was soII dieser
Satz bedeuten? Und faktisch ist damit ge-
meint, daß wir unterschiedlicher Meinung
hraren, ob die Angehörigen von Soldaten,
also die Ehefrauen und die Kinder, Konfir-
manden, ob die von dem t'tilitärseelsorger
oder von dem Ortsgeistlichen betreut oder
pastoriert werden sollen. Darüber gab es
aber eine unterschiedliche Meinung.
( Heiterkeit )

Ich mache es Ihnen jetzt mit der nächsten
Bemerkung und Frage leicht. Sie brauchen
nur auf die Seite 1 5 weiterzuschlagen, und
da wiederum der letzte Absatz. "Die Ar-
beitszeitbelastung des MiIitärpfarrers
durch den lebenskundlichen Unterricht
Iiegt bei ca. 50 Prozent. Dennoch ist die-
ser nicht Bestandteil des MiIitärseelsor-
gevertrages. Offenkundig ist der lebens-
kundliche Unterricht für die Arbeit des
Militärpfarrers unverzichtbar, weil er ihm
hilft, Kontakte zu den Soldaten herzustel-
len und inhaltlich seelsorgerliche Arbeit
vorzubereiten". Die Arbeitsgruppe hatte
dann fornuliert: "Da der Umfang dieses Un-
terrichtes erheblich ist sollte eine ge-
setzliche Grundlage für den lebenskundli-
chen Unterricht geschaffen werden". Ich
kommentiere: lrlenn ein Vertragswerk 50 Pro-
zent der faktischen Sachverhalte in seinem
Gegenstandbereich nicht regelt ist doch
eine Novelierung naheliegend. (Beifall)
Ich nöchte Sie jetzt gerne auf die kir-
chenpolitisch entscheidende Stelle hinwei-
sen und bitte Sie, dazu die Seite 1 a auf-
zuschlagen, diesmal oben: "Grundsätzlich
ist kirehenpolitisch die Frage zu ent-
scheiden, ob bei einer Neufassung des Ver-
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trages eine stärkere" - ich glaube, das
Wort "stärkere" ist hier mißverständlich -
"Einbindung in landeskirchliche Strukturen
(etwa analog zu den Krankenhausseelsorgern
oder Seelsorge an den Zivildienstleisten-
den) anzustreben'ist. Ob eine Dienst- und
Fachaufsicht dann landeskirchlich oder
über eine zentrale Stelle der EKD zu orga-
nisieren wäre, bedürfte näherer Prüfung".

Hier ist in der Tat die entscheidende
Stelle. Wenn wir wollen, daB die Militär-
seelsorge eindeutig und zweifelsfrei und
auch gegen Untersteflungen und Mißver-
ständnisse geschützt im kirchlichen Auf-
trag geschieht, müssen wir anstreben, in
Neuverhandlung dahin zu komnen, daß dies
auch eindeutig festgelegt wird. Das Inter-
esse des Staates ist sicherlich nicht dar-
auf gerichtet und kann es nicht sein, daß
mit jeder einzelnen Landeskirche einzelne
Dinge ausgehandeft werden.

Das würde dieser zweite Absatz berücksich-
tigen, der auch in unseren Kreis konsensu-
eII als Frage und Denkmöglichkeit vorhan-
den war, ob man dann diese kirchliche
Dienst- und Fachaufsicht EKD-weit organi-
siert, um so auch dem Staat entgegenzukom-
men. Damit wäre die uöglichkeit gegeben,
klar eine geistlich-kirchliche Beauftra-
gung auszusprechen und zugleich organisa-
torischen Notwendigkeiten dieses Arbeits-
feldes Rechnung zu tragen.

Dieses war in unserer letzten Sitzung ein
Kompromiß, auf den wir uns da verständigt
haben. Ich denke, es wäre gut, wenn man in
dieser Richtung das auch weiter betreiben
würde. Ich halte es nicht für sinnvofl,
eine knappe Mehrheit von 51 zu 49 Prozent
in der einen oder anderen Richtung herzu-
stellen. $lenn wir aber in dieser Breite an
die EKD herantreten würden, hätte unser
Votun auch sicher mehr Gewicht, als wenn
wir hier - ähnlich wie in Nordelbien
eine knappe Mehrheit oder Minderheit für
die eine oder andere Richtung herstellen
würden. - Vielen Dank. (Beifall)

Schreiber - Linburg:

Herr Präses, liebe Schwestern und Brüder.
Wer die Militärseelsorge erlebt hat, werß,
daß sie reformbedürftig ist. Ich zähle z\t
den ersten Jahrgängen, die von der Bundes-
wehr eingezogen wurden und arbeite heute
in einer Garnisionsstadt. Der Synode
möchte ich kurz darlegen, was uns der be-
ste Kenner des Militärseelsorgevertrages
in unserer Landeskirche, Karl Herbert, zu

tun rät.

Karl Herbert hat damals die Verhandlungen
für unsere EKHN geführt. Er hatte einen
Auftrag der Kirchenleitung, bei einer ent-
scheidenden Besprechung der Vertreter al-
ler Landeskirchen in Bonn drei Vorausset-
zungen für die Zustimmung der EKHN vorzu-
bringen: Keine Militärkirchengemeinden und
keinen hauptamtlichen MiIitärbischof . Bei-
des wurde zugestanden. Aber die dritte
Forderung, keinen Bundesbeamtenstatus für
Militärpfarrer, um sie vor einer doppelten
Loyalität zwischen Kirche und Staat zu be-
wahren, wurde von keiner anderen Landes-
kirche unterstützt.

Wenn man die Protokolle der Mainzer EKHN-
Sondersynode von 1957 zur Militärseelsorge
durchliest, ist überraschend, daß die Syn-
ode so eindeutig mit 1 04 zu 63 Stimnen dem
Vertrag zugestimmt hat, obwohl in der Aus-
sprache die bedenklichen Schwachstellen
von Synodalen und dem damaligen Kirchen-
präsident NiemöIler aufgezeigt worden
sind.

Was rät uns der damals beteiligte Karl
Herbert heute: Gegen eine kritische Be-
standsaufnahme ist natürlich nicht das Ge-
ringste einzuwenden, aber das Argument mit
der Kirchenordnung, daß Bestimmungen des
Militärseelsorgevertrages gegen unsere

Kirchenordnung in der EKHN verstoßen, ob
die hierarchische Struktur der Militär-
seelsorge mit dem synodalen Aufbau unserer
EKHN vereinbar ist, führt nicht weiter.
Das ist seine Ansicht. Wörtlich: "Nach An-
nahme des Vertrages ist laut Urteil des
Verfassungsgerichtes in dieser Hinsicht
!-insere Kirchenordnuirq gc.'ir'r,3ert. Es ist ein
juristisches Faktum".

Aber auch die Frage nach dern Verhältnis
von Beamteneid und Ordinationsversprechen
- so ei:nst sie ist - wird nach KarI Her-
bert kein justiziabler Gesichtspunkt sein,
nachdenr im Vertrag selbst in Art. 4 und 1 6
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die Selbständigkeit der Militärpfarrer,
ihre Bindung an Bekenntnis und Lehre ihrer
Gliedkirche und ihre Unabhängigkeit von
staatlichen Weisungen betont wird. Nach
der Annahme sieht er an dieser SteIle
keine Handhabe, obwohl er von Anfang an
den Beamteneid der Pfarrer für nicht sa-
chentsprechend und verantwortbar gehalten
hat. Etwas anderes wäre es höchstens, wenn
sich seit Vertragsabschluß veränderte Ver-
häItnisse ergeben hätten, die von einer
neuen Situation sprächen. Und hier wäre zu
pri.ifen: die Rolle des Pfarrers bei Gottes-
diensten anläßlich von Ge1öbnisfeiern und
nicht zuletzL Inhalt und Relevanz des Ie-
benskundlichen Unterrichts, der gar nicht
zum Verkündigungsauftrag des Militärpfar-
rers gehört und doch einen erheblichen
TeiI seiner Arbeit ausmacht.

An solchen Punkten könnte nach Karl Her-
bert gefragt werden, ob der Beantenstatus
die geistliche Unabhängigkeit in Frage
stellt. Eine Veränderung wäre nach Her-
berts Urteil nur mögIich, wenn es gelänge,
die Mehrheit der Gliedkirchen zu gewinnen,
neue Verhandlungen mit der Bundesregierung
mit dem ZieI einer Modifizierung des Ver-
trages aufzunehmen, wobei es darum gehen
könnte, diese Seelsorge unmittelbar in die
Verantwortung der Kirche zu übernehmen und
die Pfarrer wie in Krankenhäusern und
Vollzugsanstalten, so auch in die Bundes-
wehr zu entsenden.

Ich möchte schließen mit einer praktischen
Frage und beziehe mich auf die Drucksache
Seite 3: Wie erfolgt in der Praxis die In-
tegration der Militärseelsorge in das Le-
ben der Ortsgemeinde? Zum Beispiel: In der
Evangelischen Stiftskirchen-Gemeinde in
Diez gehören dem Kirchenvorstand der MiIi-
tärgeistliche und drei seiratsmitglieder,
also Soldaten, an.
[.lie sieht die Praxis aus? Der Militärpfar-
rer nimmt nur selten an den Kirchenvor-
standssitzungen teil, wenn auch meistens
entschuldigt, während die drei Beiratsmit-
glieder immer regelmäßig an den Kirchen-
vorstandssitzungen teilnehmen, also die
Soldaten. Sie gelten im Kirchenvorstand
nicht als Frendkörper, beteiligen sich in-
tensiv an Gemeindeleben, sind hilfsbereit
bei Gemeindefesten. Sie konnten im Gegen-
satz zum MiIitärpfarrer den Besuch der
Kirchenvorstandssitzungen ermöglichen, ob-
wohl sie oft durch Manöver abwesend sind-

Daß der Militärgeistliche nur selten an
Kirchenvorstandssitzungen teilnahm, traf
und trifft alle 3 Militärpfarrer in den

Ietzten 20 Jahren. Der Militärdekan mit
der EKHN-Kirchenleitung nüßte darauf ach-
ten und dringen, daß der uilitärgeistliche
die institutionell vorgesehene Integration
in die Ortsgemeinde auch ernst- und wahr-
nimmt und daß überall in den Standorten irn
EKHN-Bereich Beiräte aus Soldaten gebildet
und in den örtlichen Kirchenvorstand koop-
tiert werden. Das ist nämlich nicht der
FaIl. (Beifall)

Heigl - Monshein:

Herr Präses, Iiebe Schwestern und Brüder.
Ich kann es ganz kurz machen. Ich halte es
für ausgeschlossen, daß wir die ganze The-
matik hier auf dieser Tagung diskutieren
können. Außer dem, was schon gesagt wurde,
ist noch vieles, vieles andere da, was
noch angesprochen werden müßte. Für mich
ist der Tenor dieser gaRzen Geschichte:
fch war bisher einer von denen, die auch
gedacht haben, der uilitärseelsorgevertrag
nuß geändert werden. Ich bin erschrocken,
wie viele Diskrepanzen aus dem Bericht
hervorgehen über.Theorie und Praxis, die
nicht übereinstimmen

Es ist auch im MiIitärseelsorgevertrag of-
fensichtlich vieles enthalten, bras nicht
mit Leben gefüIlt wurde. Warum, das kann
ich im Moment nicht beurteilen. Ich emp-
finde es a1s einen Skandal, daß mindestens
50 Prozent der Arbeit der Militärpfarrer
in keiner Weise kirchlich geregelt ist. Um

diese ganze Frage des lebenskundlichen Un-
terrichtes hat sich offensichtlich noch
kein kirchliches Gremium gekümmert.

Eines noch, daB es die Personalgemeinden
offensichttich nur in Ausnahnefällen gibt,
die der Vertrag klar vorsieht, und vieles
andere. Ich möchte eigentlich darum bit-
ten, daß wir diese Debatte hier heute garrz
kurz halten und den Theologischen Ausschuß
beauftragen, intensiv diesen Dingen nach-
zugetren und Vorschläge zu machen, an wel-
cher Ecke der vertrag nit Leben gefüllt
werden kann. Dann können wir über mögliche
änderungen nachdenken. - Danke schön.
(BeifalI)

Ant. Präses trliegand:

glir haben vor, der Synode vorzuschlagen,
nach Ende der Rednerliste diesen Bericht
dem Theologischen Ausschuß federführend
und dem Rechtsausschuß zu überweisen. Aber
die Entscheidung steht nachher erst an.
Nur damit Sie es wissen: Es ist schon ge-
plant, wie Sie es vorgeschlagen haben.
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von Kluge - liiainz

Herr Präses, Iiebe Synodalen.
Sie werden verstehen, da8 ich bei diesem
Thema außerordentlich engagiert bin. Wir
nähern uns ja einem Thema, das in der Ver-
gangenheit leider offensichtlich hinsicht-
lich der tfertigkeit und der Besonderheit
nicht beachtet wurde. Und das kann ich nur
sagen, ist geschehen, obwohl wir Soldaten
auch inmer wieder gemahnt haben, wir soII-
ten uns diesem Thena entschieden nähern.

Ich neine, daB es in der Diskussion um

dieses Thema zwei Dinge gibt, die mir auf-
gefallen sind und die ich sehr unschön
finde. Das eine ist, daB viele Menschen
mit diesen Thema offensichtlich ihren
Frust über das Militärische allgemein oder
ihre Kritik an der Sicherheitspolitik los-
werden wollen. Ich habe manchmal in den
giskussionen - nicht in dem Arbeitskreis -
den Eindruck, als wenn es fiberhaupt kein
kirchliches Thena wäre. Und das darf und
kann ja wohl nicht sein. fch bin deswegen
sehr gesparnt darauf, was der Theologische
Ausschu8 zu dieser Fragestellung zu sagen

haben wird. Ich würde mich freuen, hrenn er
wirklich Zeit aufwendet, um dies zu tun.

Ein Zweites: Ich meine, da8 aus der Dis-
kussion sehr viel Mißtrauen gegen die
Pfarrer der MiIitärseelsorge spricht. Und
ich neine, daß hier sehr viele Vorbehalte
gegen die Auffassung der Militärseelsorge
über ihr Ordinationsversprechen festzu-
stellen ist . Liebe SchwesLern '-rrd E. üier,
ich f rage mich: Von welchern ?f arl i::r',bi ia
gehen diese Menschen eigenti-i";''r au.r: r' ll;s
glauben Sie, wie anders diese Ffarrer sli-
gentlich sind und wie verantwnrt'.-rngsi.:'-, rrt-?t

sie ihre Aufgaben der Kircire gegenüber'
wahrnehmen?

Ich kann nur feststellen, daß ich überall

dort - und ich habe genug Gelegenheit dazu
gehabt - | wo ich diesen Pfarrern begegnet
bin, festgestellt habe, daß sie verantwor-
tungsbewußte, unabhängige Pfarrer gewesen
sind, die eine Aufgabe wahrgenommen haben,
die wahrhaftig nicht einfach ist. Viele
junge Menschen haben in ihrer besonderen
Not und in ihrem beruflichen Dilemna von
ihnen eben das erhalten, was wir unter dem
Begriff des getrösteten Gewissens verste-
hen.

Deswegen finde ich es an der ZeiE, und es
ist reichlich Zeit ins Land gegangen, daß
man der ttilitärseelsorge auch einmal Dank
sagt für diese Aufgabe. (Beifall) Ich habe
hein verständis dafür, wenn nun in der
Vergangenheit immer nur der kritische An-
satz tiberbetont ist. Ich nöchte an dieser
SteIIe betonen, daB wir alle, auch in der
Bundeswehr, imner wieder auf eine Novel-
lierung, aber auch auf eine kritische
Überprüfung der Praxis hingewiesen haben.
Es ist auch von meiner Person inrner wieder
geschehen, aber leider auch verhallt.

Nun wurde hier gefragt: t{ie konnte das
dazu kommen? Der Vorwurf der Kirche neben
der Kirche, den streite ich einfach ab.
Ich behaupte, dies ist einfach nicht wahr,
daß die Militärseelsorge eine Kirche neben
der Kirche ist, sondern da hat sich im
groBen Haus der Kirche sicherlich zwischen
diesen beiden ein gewisser Grad an Ent-
fremdung ergeben. Der beruht sicherlich
auf Fehlentwicklungen von beiden Seiten,
da sind die Landeskirchen nicht auszuspa-
ren, da bin ich gar:z sicher. Diese Ent-
wicklung hat ihre Ursache wohl auch darin,
daß man zu sehr mit sich selbst zv tun
hatte und daß nan geglaubt hat, man hätte
irgendwo Aufgaben delegiert, auf die man
gar keinen Einfluß mehr nehmen solLte und
wollte. Ich meine, das ist zu ändern und
das muß geändert werden.

Wir haben ja die Durchführungsbestimmungen
der EKHN. Ich bitte Sie, sie einmal genau
durchzulesen. Dort sind ja alle die oinge
genannt und gut genannt, die man nutzen
kann: von der Visitation über den Beirat
und was hier alles genanni'"qerden ist. All
die:-= stehi C l d:: j-n " '.i-:l"i ,löi-ir ts,e Sie, die
Ki::e henle j-i:ui.Lg :li:il il i ,' :-l;:]no.'. Jldei-I , auf f or-
d€r'i.r, die vor:h;"."i--'l.1 r,= ::. .l'r .,u nutzen und zu
vertebencligien, -vir-e '.l.as heute so schön
heißt. Das ist alles möElich, ohne daß wir
u,:ri Vert::a'1 ändern, b:-s auf einen Punkt,
:'i'älich d.on, der hier genannt worden ist,
un,i dafür sind auch v'rir Soldaten, daß der
IeLrcnskundLiche Unterricht integriert
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wird. Darüber gibt es gar keine Frage.

Lassen Sie mich schließen mit einer Fest-
stellung: Es ist sicherlich nicht im Sinne
unserer Kirche, wenn wir eine Änderung an-
streben, die sozusagen der Struktur, die
hier immer so im Vordergrund steht, und
der Gesetzl-ichkeit unserer Kirche zum
Recht verhelfen. Das kann nicht der Sinn
der Sache sein. Sondern es geht darum, daß
die evangelischen Christen in der Bundes-
wehr merken, vertrauensvoLl erfahren, daß
auf sie zugegangen wird und daß sie die
Verkündigung und die Seelsorge an ihnen
selbst richtig erfahren. (BeifaII)

Propst Kern - l,iainz:

Herr Präses, Iiebe Synodalen.
Daß unsere Militärseelsorger ihren Dienst
sehr ernst nehmen und junge Menschen gewiß
oft hilfreich begleitet haben, das wird ja
niemand von uns bestreiten wolIen. Dafür
sind wir alle dankbar. Die Frage ist doch,
ob nan Soldaten heute unter den obwalten-
den Umständen einer bestimmten Militär-
strategie wirklich noch ein sogenanntes
getröstetes Gewissen geben kann.

Es gibt ja in der Tat heute unter uns die
Meinung, daß die Wende, die wir jetzt im
Osten erleben, ein rrgebnis der Politik
der Stärke, ja sogar der Furcht der unver-
minderten Aufrüstung und des Abschrek-
kungssystems sei. Das hört man nicht nur
aus dem Munde etwa des Bundeskanzlers, das
kann man auch hören, wenn man den evange-
Iischen Pressedienst "idea" Iiest.

In der Nr. 45 hieß es dort: "Während der
EKD-Synode in Krotzingen erschien", ich
zitiere Herrn Matthies, einen ordinierten
Pfarrer und Chefredakteur dieser Zeitung,
"auch das Thema, das ganze Synoden be-
schäftigte, nämlich die Abrüstung. Sie kam
1n weit gröBerem Ausmaß, als man je zu
hoffen wagte, und sie kam - welch eine
ilende - nicht zuletzt als Folge der von
vielen evangelischen Kirchenfeuten verur-
:eilten Nachrüstung".

liun haben sicher, wie wir wissen, die mi-
serablen ökonomischen Verhältnisse in den
sozial- j-stischen Staaten viel zur politi-
schen Wende beigetragen. Aber man wird ja
::r.cht besLreiten können, daß die entschei-
jende Einsicht in die Notwendigkeit zur
teendigung des kalt,en Krieges von dem so-
;,.etischen Staatschef Gorbatschow ausging,
','cn keinem Christen, sondern von einem
itheisten (Beifall), der jedoch politische

Konseguenzen aus der Erkenntnis zog: Ent-
weder überleben wir gemeinsan oder wir ge-
hen gemeinsam unter. Dieser mit Gor-
batschow begonnene Abbau des gegenseitigen
Feindbildes war die geistige eigentliche
Wende zlrr jetzt erfolgten öffentlichen
Wende.

Und parallel dazu haben die vielen unab-
hängigen, regelmäßigen Friedensgebete in
den Kirchen der DDR, oft nur von kleinen
Gruppen und schließlich von immer mehr
Menschen, denen das imponierte, dazu bei-
getragen. Diese Gebete haben die Kirche
al-s Stätte der Zuflucht und der offenen
freien Rede und Aussprache neu entdecken
Iassen. Aus diesen Kirchen heraus haben
die Menschen die Kraft gefunden zu fried-
lichen, gewaltlosen Demonstrationen. Daß
es dabei bleibe, und die Stimmung jetzL,
auch bei vielen Christen dort, wie Frau
Trösken schon berichtete, nicht umschlage,
darum können wir doch nur bitten.

Jedenfalls denke ich: Angesichts dieser
Entwicklung im Osten, die gerade nicht der
GewaIt, sondern der Gewaltlosigkeit zu
verdanken ist, haben die Feindbilder ihre
Berechtigung verloren und sind gegensei-
tige Rüstungen absurd geworden. (BeifalI).
Die Legitimation einer Bundeswehr oder ei-
ner nationalen Volksarmee, die in eine nu-
kleare Abschreckungsstrategie eingebunden
ist, ist schlechthin nicht mehr gegeben.
Noch immer nachzurüsten als wäre nichts
geschehen, ist absolut unbegreiflich und
sollt,e nicht stillschweigend von uns hin-
genommen werden. Die Ge1der werden drin-
gend, wie wir wissen, zu anderen sinnvol-
leren, Iebensfördernden Zwecken gebraucht.
Und die Umstellung des militärischen Pro-
duktionsapparates auf friedliche Produk-
tion und zu umweltfreundlichen und umwelt-
fordernden Maßnahrnen ist überfä11i9.

Wir sollten das nicht nur, Iiebe Schwe-
stern und Brüder, intern in unseren kirch-
Iichen Kreisen sagen, sondern laut und
vernehmbar von unseren gewählten Parlamen-
tariern und Regierenden fordern und uns
eine Fortsetzung der seitherigen MiIitär-
politik ganz schlicht verbitten. Wir sol1-
ten auch die EKD auffordern, endlich ihr
seit 1 959 mit den Heidelberger Thesen ge-
gebenes Wort, das sie 1981 erneuerte, ein-
zulösen, daß nämlich das noch Mögliche der
nuklearen Abschreckung an die Bedingung
des Ausbaus gewaltfreier KonfliktbewäIti-
gung und wirksaner Schritte zur Senkung
des Rüstungsniveaus geknüpft sei.
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Ein noch immer mögliches Ja zu einem glaf-
fendienst in einer vom Einsatz mit Massen-
vernichtungsmitteln beteiligten Armee, die
das nicht ausschließt, ist nun wirklich
nicht mehr verantwortbar und macht aIle
immer wieder laut gewordenen Beteuerungen
der Kirche unglaubwürdig. Noch bis vor we-
nigen Wochen berief nan sich auch in der
EKD auf die Notwendigkeit, das Gewissen
der Wehrpflichtigen, die in einer mit Mas-
senvernichtungswaffen umgehenden Armee
Dienst tun, zu schärfen und dem einzeLnen
die Entscheidung zu überlassen, ob er etwa
auch den Dienst innerhalb einer solchen
Armee aIs Friedenssicherung verstehen
könne.

Ich meine, Friedenssicherung auf diesem
ifege kann nach dem was jetzt in den Letz-
Een Wochen geschehen ist, nicht mehr zur
)ebatte stehen. Die Militärseelsorge kann

=ich wirklich sinnvolleren Fragen zuwen-
Jen. Es sei denn, man glaubt noch iruner an
ginen jetzt möglichen Angriff aus dem
)sten, weil man sich ein obsolet gewor-
lenes Feindbild nicht vorstellen kann oder
:richt vorstellen wiII . (Beif alI )

greidert - Staufenberg:

Jerr Präses, Iiebe Schwestern und Brüder.
tch stimme den Synodalen Heigl und von
Kluge nicht zu, daß es nur um eine AusfüI-
Lung mit Leben dieses vertrages gehe. Ich
lenke, es gibt das wirkliche strukturelle
?roblem, und ich möchte das an einem Bei-
;piel verdeutlichen: Es wurden den Mili-
Eärpfarrern vom Evangelischen Kirchenamt
ler Bundeswehr, einer dem Verteidigungsmi-
risterium nachgeordneten Behörde, versagt,
rIs t"tilitärpfarrer während des Kirchenta-
les in Berlin zu sprechen. Ich denke, das
zeigt schlaglichtartig, wie die Militär-
>farrer zugeordnet werden.

tch habe folgenden Antrag, den ich dann
>itte, an den Theologischen Ausschuß und
:ventuelI auch an den Rechtsausschuß zu
iberweisen: "Die EKHN bittet den Rat und
lie Synode der EKD, in Verhandlungen mit
ler Bundesregierung eine Revision des Mi-
litärseelsorgevertrages mit folgender
lielsetzung zu erwirken:

. Die Militärgeistlichen werden nicht
rehr in das Bundesbeamtenverhältnis beru-
:en, sondern bleiben Pfarrer in eineri Sen-
lerdienst.

Das Evangelische Kirchenant für die

ZEICHNUNC: MESüR;l

Bundeswehr wird aus dem Bundesrninisterium
für Verteidigung ausgegliedert und dem Rat
der EKD unmittelbar nachqeordnet.

3. Der lebenskundliche Unterricht wird
nicht mehr nach Vorschriften des Bundesmi-
nisteriums für Verteidigung, sondern nach
kirchlichen Grundsätzen erteilt, die mit
dem Bundesministerium für Verteidigung zu
vereinbaren sind". (geifall)

Das ist mein Antrag. Einige kleine Anmer-
kungen noch zun Bundesbeamtenverhältnis:
Aus meiner Geneinde arbeiten Leute aIs
Elektroniker und installieren Anlagen in
Kasernen. Deswegen müssen sie noch lange
nicht in das Bundesbeamtenverhältnis über-
nommen werden, natürlich werden sie vom
Bundesverf assungsschutz geprüf t .

Das Evangelische Kirchenamt der Bundeswehr
ist zu überfähren in ein Organ der EKD. Es
geht doch nicht äD, daß das Bundesvertei-
digungsministerium eine Agende und ein
Feldgesangbuch herausgibt! (Beifall)

Zum dritten Punkt wurde eben schon einiges
gesagt, daß eben der lebenskundliche Un-
terricht überhaupt erst einmal einer Rege-
lung bedarf, damit der Militärpfarrer
überhaupt weiß, für wen er was tut.

Ich denke, eine solche Revision des Mili-
tärseelsorgevertrages führt zur sauberen
Trennung von Staat und Kirche und macht
zugleich eine freie llocperation beider
mö91ich. Das ist sowoi:L i i::r Sinne unseres
Grundgesetzes als es a',rch unserem Bekennt-
nis entspricht. - Danke schön.

Deel*e - Darmstadt-Kranichstein:

Fierr Präses, liebe Synodalen.
.;h i;ann dem, was Propst Kern gesagt hat,

<=
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nur zustimmen. Ich möchte aber gerne noch
eine Konsequenz für den Militärseelsorge-
vertrag aus dem, was eben Bruder Breidert
gesagt hat, ziehen - dem kann ich auch nur
zustimmen. Es ist ja gerade in dem zusam-
menhang mit den Entwicklungen in der DDR,

die tag für Tag immer rasanter sich voll-
ziehen, wichtig, daran zu erinnern, daß
dieser Militärseelsorgevertrag ein Grund
\",ar für die Trennung von EKD und Bund der
Evangelischen Kirchen in der DDR.

Den Kirchen in der DDR ist immer wieder
vorgeworfen worden, daß sie sich in einer
Gemeinschaft mit einer "Natokirche" befin-
den. Das sind Vorwürfe, die man in dieser
Formulierung nicht übernehnen nuß, denndie
Nähe und die Verguickung, die eben ja
deutlich wurde, zwischen der evangelischen
und sicher auch der katholischen Kirche
und der Bundeswehr, dem Militär, ist ein-
fach im wahrsten Sinne des Vlortes uner-
quickl ich.

Ich bin auch der Meinung, daß es unmögIich
ist, den Begriff uititärbischof aufrecht-
zuerhalten, ebenso den Begriff MiIitär-
pfarrer. Es ist überhaupt die Frage, ob da
ein Bischof sein muß. rch würde das gerne
im Theologischen Ausschuß, dem ich auch
angehöre, diskutieren, wieso es einen Mi-
Iitärbischof überhaupt geben kann. MiIi-
tärpfarrer ist auch unsinnig, hrenn, dann
Pfarrer für Soldaten oder Seelsorge an
Soldaten.

Es ist ja auch so, daß 1957 die Zustimmung
der EKHN keineswegs einstimmig war: 108 zu
63 Stimnen, das heißt über ein Drittel der
Synodalen damals hraren gar nicht einver-
standen. Ich glaube, jebzL, über 30 Jahre
später, sähe das Abstimmungsverhä1tnis
höchstwahrscheinlich mindestens umgekehrt
duD.

Deswegen ist es höchste Zeit, daß diese
Dinge neu verhandelt werden, und ich meine
auch, nicht ohne enge Konsultation mit dem
Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR.

wenn es so ist, daß im nächsten Jahr wei-
'uere rasante Entwicklungen in dieser Hin-
sicht zu erwarten sind, die Annäherung
z'+ischen beiden deutschen Staaten sich
,.'ol lzieht in einer Weise, wie wir es uns
far: nicht vorstellen können, dann meine
:ch, vräre es ja unsinnig, daran festzuhal--
:en/ daß wir solche Dinge diskutieren und
:ushandeln ohne die Meinung unserer Ge-
schwister im Bund der Evangelischen Kir-
chen in der DDR einzuhol-en. Ich meine, wir
müssen einen Militärseelsorgevertrag bzw.

einen, der ganz anders heißt, einen Ver-
trag über Seelsorge an Menschen, die sich
in der Bundeswehr befinden, einen solchen
Vertrag sc aushandeln, daß auch unsere
Partnerkirchen in der DDR mit diesem Ver-
trag leben könnten. - Danke. (Beifall)

Leonhardt - Frankfurt (Zur Geschäftsord-
nung):

Ich beantrage Beendigung der Rednerliste.
Es wurde vorhin schon darauf hingewiesen,
daß wir nicht in der Lage sein werden,
dieses Thema auf dieser Synode auch nur
annähernd erschöpfend zu behandeln. Von
daher sehe ich nicht ein, daß jetzt stän-
diS eben doch die Versuche dazu gemacht
werden. Daher mein Antrag auf Ende der
Rednerliste. (Beifa11)

Ant. Präses tliegand:

Danke sehr. Nach der Geschäftsordnung kann
dem widersprochen werden. Ich weise vorher
darauf hin, daß ein Antrag vorliegt, der
Antrag des Synodalen Breidert, den Sie ge-
rade erst gehört haben. An Wortmeldungen
sind noch da: Frau Voswinkel, Herr Huber,
Herr Wendland, ich würde gerne den Mil-i-
tärdekan Scheffler das Wort erteilen zur
Äußerung, der Herr Kirchenpräsident, Frau
OKR Fischer und Herr OKR Heusel.

Frau Voswinkel zieht ihren RedeantraE zu-
rück. Wird das Wort gegen den Antrag auf
Schluß der Rednerliste gewünscht? Das ist
nicht der FalI. Dann können wir abstimmen.
Wer für den Schluß der Rednerliste ist,
den bitte ich um das Handzeichen. Gegen-
probe brauchen wir nicht zv nachen, das
war die Gesamtheit der Synode. Damit ist
die Rednerliste geschlossen.

Huber - Ingrelhein:

Damit unsere Debatte etwas sachlicher
wird, möchte ich konkret Ihnen, Herr von
Kluge, antworten. Alles das, was Sie 9e-
sagt haben, an Ausgrenzung, an Schwierig-
keiten im Umgang, das habe ich erlebt,
seit ich von meiner Landeskirche berufen
worden bin zum BeisLand von Kriegsdienst-
verweigerern von der anderen Seite. Das
erlebt man doch auch dort, wo man in einer
bestirnmten Position steht, daß es interes-
sierte Kreise gibt, die einen dann auch
noch verantwortlich machen wollen und das
Iautstark dann auch in der Zeitung verkün-
den, daß man selbst persönlich für die
Menge der Wehrdienstverweigerer eigentlich
verantwortlich wäre.
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Gegen Ausgrenzungen und Abgrenzungen sind
wir nie gefeit. Ich habe aber erlebt, daß
sich geradezu Militärpfarrer freiwillig
draußen hingestellt haben; sie sind weiter
weggegangen, a1s es hätte notwendig sein
müssen. rch denke, es ist wichtig, daß wir
diesen Umfang sehen. Ich habe gelernt, daß
dort, wo ich Kritik erfahre, sie oft
hilfreich für mich ist. Und für nich ist
kein Unterschied zwischen Kritik am feld-
grauen Rock und am Talar.

Eine Sache nöchte ich noch sagen: Ich habe
am Montag einen jungen Mann begleitet,
Soldat, der mitten bei der Bundeswehr ver-
weigert hat. AIs alles herum war, hat er
zu mir gesagt: Wissen Sie, das ist alles
im Grunde verkehrt. rch habe in dem Ba-
taillon, in dem ich bin, erlebt, wie wir
mit Waffen umgehen, die so grausam sind.
Eigentlich müBte jeder, der dorthin geht
und Dienst tun will an diesen unnenschli-
chen Massenvernichtungswaffen, vorher im
Gewissen geprüft werden. (eeifall)

tlendland - Frankfurt:

Bruder Kern, darf ich Ihren Beitrag noch
einmal aufnehmend daran erinnern, und auf
eine Weise Ihnen zustimmen, auf eine an-
dere Weise den Versuch machen, für mich
dies doch noch an einen anderen Ort zu
rücken. Sie haben zu Recht, denke ich,
aufnerksam gemacht auf den weiten poli-
tisch-militärischen Horizont, in dem wir
diese Frage gegenwärtig diskutieren. Kei-
ner von uns kann sich diesem Horizont ent-
ziehen, wir nehmen das wahr, diese Frage
nach der bleibenden oder sich mindernden
Relevanz und Bedeutung dieser Verteidi-
gungsstruktur Bundeswehr.

Dennoch denke ich, wenn wir uns mit dieser
Frage im Theologischen Ausschuß und in der
Synode beschäftigen, daß die Wahrnehmung
des Horizonts aber nicht die eigrentlieh
ausschlaggebende Leitf rage sei. Ich ,":ürde
für mich diese Leitfrage, unter der wir
uns diesem Thema zuwenden, etwas a::Cers
formulieren: Welche Möglichkeiten 1ällt uns
dieser MiIit.ärseelsorgevertrag al-- Ki "."che,
diesen weiten Horizont inrn.er n,:e. 4''':' ':o:'
dem Ftinte::q::und oder aus ::::;l;i3; ür..:, illil:-
uberzeugung heraus, ättcl: -r,:: lr:i: .l-lr:ri: i l.-"..i

t.ion Bundeswehr, in der "+ir a. l; i(:i,-rche t;ä-
tig sind zu problematisieren? Od*i' het:i:+i,r
die Gef ahr, daß dieser "v er i;:; r.t::>:; r, : : Lrg -

Iichkeito in der Verkünd:r-gung oiese Geui.:,-
sensproblematik anzuspr:+chenn unzulässj-'l
einschränkt?

Insoweit sehe ich die Beschäftigung mit
dem MiIitärseelsorgevertrag durchaus in
der Parallele mit einer notwendigen Be-
schäftigung mit anderen vergleichbaren Tä-
tigkeiten der Kirchen in Institutionen in
unserer Gesellschaft. rch erinnere an
zwei: Wir sind in der Person unserer Ge-
fängnisseelsorger im Justizvollzug tätig.
Ich denke, wir haben die Aufgabe, als Kir-
che danach immer neu zrt fragen, wie weit
uns die Tätigkeit dieser Pfarrer die Frei-
heit 1ä8t oder die Freiheit einschränkt,
diese problematische Institut Justizvollzu
imner neu als Institution, als Tun der Ge-
sellschaf t zu problematisieren.

Oder in der Gestalt der Ämter für rndu-
strie- und Sozialarbeit sind wir tätig, da
wenden wir uns zu dem weiten FeId der In-
dustrie mit ihrer ökologischen Problena-
tik. Wie weit haben wir die Freiheit, wie
weit lassen wir uns die rreiheit mögli-
cherweise einschränken, durch unzulässige
Vereinbarungen diese Probleme in diesen
rnstitutionen, in denen wir als Kirche tä-
tig sind, zum Gewissensproblem zu machen?

Zurück zu dem Militärseelsorgevertrag. Mir
Iäge daran, diese Leitfrage im Vordergrund
zu sehen, den weiten Horizont, den Sie an-
gedeutet haben, nicht zu vergessen.

Kirchenpräsident Spengler :

Herr Präses, liebe Schwestern und Brüder.
Es ist sicher so, da8 das Verhältnis zwi-
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schen Kirche und MilitärseeLsorge dringend
verbesserungsbedürftig ist. Ich möchte
aber doch zunächst einmal sehr danken, daß
der verstorbene Militärdekan, leider töd-
Iich verunglückt, von dem wir Abschied ge-
nommen haben, in einem überdurchschnittli-
chen persönlichen Engagenent sich um die
Nähe von Militärseelsorge und Kirche be-
müht hat. Es liegt mir daran, den Namen

,t"t"
/tti'/z

r'ii l=..-l

) Far d;e neu zogeslieIenen fahpäsle- ,will.ich \eine Predigt gerne
gleich noch einrnal halten. ((

.{-ry.l 'f ,La''&'?' j(

von Bruder Sixt hier noch einmal zu nen-
nen, weil die Kirche nicht vergessen soll.

Er ist ja nicht nur bei unseren Dekankon-
ferenzen ständiger Gast gewesen, Sie wis-
sen, daß er am konziliaren Prozeß mit en-
gagiert war, daß er in Königstein ge$resen
ist, und wir haben immer wieder über Spaä-
nungen gesprochen. Ich rnöchte Ihnen, so
schmerzlich mir'das auch ist, zu dem, was
ich Bruder Huber gerne bestätige, aber nun
doch sagen, daß, wenn in einer Kirchensyn-
ode die Frage laut wird, ob die Kirche
Soldaten noch ein getröstetes Gewissen ge-
ben kann, dadurch ein Schlaglicht auf die
großen Schwierigkeiten fäI1t, die wir ha-
ben.

Ich denke schon, wir sind es in der Kirche
schuldig, diesen Satz von Bruder Kern, so
zu interpretieren, daß er uns hat sagen
wollen, so kann die Kirche gutes Gewissen
machen. Das weiß ich nicht, j.ch hof fe, daß
er das sagen wird- Ich denke, wenn Solda-
ten hören, daß die Kirche diese Frage nach
dem getrösteten Gewissen steIIt, daß sie
und auch MiIitärseeJ-sorger sagen: Das ist
es - Ich stefle die Frage: Ist dieser Satz
durch Texte aus Königstein gedeckt? fst er
gedeckt in Stuttgart oder in Basel? Hat
die Kirche wirklich auf ihrem konziliaren

1-.-}

;-)'-

I'leg nach Seoul eine Lehrentscheidung ge-
troffen, daß der pazifismus, daß die Ver-
welgerung des Kriegsdienstes ein Bestand-
teil christlicher Ethik ist?

Solange dies nicht geschehen ist, solange
auch in der DDR noch die Augsburgische
Konfession in einer Arbeitsgruppe, der
auch Bruder Xöke angehören solI, disku-

tiert wird: Was neint die Augsburger Kon-
fession mit dem Stichwort vom gerechten
Krieg? Solange noch unter Theologen, unter
Kirchen der Streit geführt wird, wie es
mit den Heidelberger Thesen ist, so lange
haben unsere Soldaten ein dringendes An-
recht, ein getröstetes Gewissen zu haben.

Solange stehe ich auch zu dem Begriff Mi-
litärseelsorge, auch MiIitärbischof. Man
kann darüber streiten. Ich würde dem dMi-
litärseelsorgevertrag, wenn ich hier ge-
sessen hätte oder $renn das heute statt-
fände, in einer anderen Gestalt zustimmen.
Sie können auch meine Position zu Fragen
von Rüstung und von Geist und Logik der
Abschreckung im Schreiben nachlesen.

Ich denke an ein Gespräch, das ich mit Er-
hard Eppler, gemeinsam vom Hallenser Kir-
chentag zurückkommend, im Auto geführt
habe über die Frage des ethischen Kompera-
tivs, das heißt: Kann die Kirche lehren,
da8 es ein deutlicheres Zeugnis gibt
näm1ich das der Verweigerung - und ein we-
niger deutlicheres? Erhard EppIer sagte
mir: Wir können darüber diskutieren, und
das ist sicherlich eine sehr schwierige
Frage. Eines dürfen wir nicht, diese Frage
auf dem Rücken, auf der Seele und auch auf
dem Gewissen von jungen Menschen, von jun-
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gen Männern austragen, die die Kirchen nun
zwe! Jahrtausende so erlebt haben, in ih-
rer Dogmatik und Ethik, und die die Kirche
auch so erlebt haben, da8 auch in unserer
Gegenwart politische Pilgerfahrten nach
RußIand unternommen worden sind, in die
Sowjetunion, in denen als Motto angegeben
worden ist: Wir wollen der Sowjetunion
danken für die Befreiung vom Faschismus.

Präses Beier hat in dem Gedenkgottesdienst
für PauI Schneider in seiner Predigt zu
der ganzen Frage der Sitzstreiks und des
Pazifismus, auch als unverdächtiger Mann,
der protestiert hat, der eine große Pro-
testversammlung gegen die Mittelstrecken-
raketen einberufen hat, gesagt: Vlir wolIen
uns doch einmal klarwerden, daß uns die
Aliierten von der Macht Hitlers durch ihre
Armeen befreit haben, und daß ds noch
nicht so lange her ist.

WeiI junge Menschen und weil junge Männer
in diesem Gesamtkontext leben müssen, ha-
ben sie wie wenige Berufe und Funktionen
in unserer Gesellschaft das dringende An-
recht auf Seelsorge und auf das getröstete
Gewissen. Ich bitte um Verständnis, daß
ich das hier so sage, wie ich das sage,
aber gerade weil ich mich engagiere, weil
ich öffentlich gegen Waffenhandel rede und
mit Bruder Kern da auch auf einer Linie
liege, möchte ich bitten, die Frage mit
dem getrösteten Gewissen noch einmal hier
in der öffentlichkeit aufzunehmen und mit
den Ohren unserer jungen Brüder, die Sol-
daten sind, zu hören. - Vie1en Dank.
(BeifaII )

lrilitärdekan Scheffler - Mainz:

Herr Präses, liebe Synodalen.
Ich danke, daß ich hier nun zu lhnen spre-
chen kann und ich will es persönlich tun.
Ich bin in diesem Amt a1s Wehrbereichsde-
kan in Mainz seit einem Jahr. Der Herr
Kirchenpräsident hat eben noch einmal wür-
digend auf meinen Vorgänger, Militärdekan
Sixt, und sein Engagement als Pfarrer der
Kirchrlnoch hier in Ihrer Landeskirche und
in dieser Synode hingewiesen.

Ich war, bevor ich in Mainz den Dienst
übernahm, als Wehrbereichsdekan, zwöIf
Jahre Pfarrer in der MiIitärseeisorge,
acht Jahre in Kob1enz, vier Jahre in Mün-
chen. Und weil ich in dieser Zeit als
Pfarrer der Kirche arbeiten konnte, habe
ich den Militärbischof zugesagt, aIs er
mich in dieses neue Amt berief: Ja, trotz
Bedenken, ich gehe nach Mainz.

Und seitdem ich in diesen Amt bin, betonte
ich: Militärseelsorge ist Kirche, Kirche
unter den Soldaten. Und ich bemühe misch,
die Pfarrer im Wehrbereich IV, das sind 25
hauptamtliche Militärpfarrer, darauf hin-
zuweisen, in den Standorten, in den Ge-
meinde, in denen sie im Kirchenvorstand,
im Dekanatssynoden, Kirchenkreissynoden
mit Sitz und Stimme sind, dieses auch
wahrzunehmen, trotz macher terminficher
Kollision. Der Synodale aus Diez hat für
seinen Standort, für seine Gemeinde das
Problem angesprochen: Jä, es ist oft so.
Aber wir sind bemüht, weil wir erkennen,
daß da auch Defizite auf unserer Seite
sind, diesen Brückenschlag zur Ortsge-
meinde durch persönliches Engagement
durchzuhalten.

Militärseelsorge ist Kirche, und ich stehe
auf dem Standpunkt, MiIitärpfarrer kann
nur jemand sein, der mit gleichem Herzen
auch KDv-Berater sein könnte. (Beifall)
Ich selbst aIs Pfarrer der Evangelischen
Kirche im Rheinland, habe in neiner zeit
als Militärseelsorger in KobIenz, Stand-
ortpfarrer und Dozent am Zentrum innerer
Führung, gleichzeitig das Amt eines Pfar-
rers für KDV-Beratung der Evangelischen
Kirche im Rheinland gehabt, das wußten üb-
rigens auch die Soldaten. Sie haben das
verstanden, daß der Seelsorger nicht der
Parteimann einer Seite ist, sondern etwe-
der er ist Seelsorger für aIle oder für
keinen. (Beifal1)

Ich habe jetzt in diesem Jahr in dieser
Arbeitsgruppe, zu der Frau OKR Fischer
einberufen hat. Sie sagte selbst in ihrem
Eingangsstatement: Diese Gruppe ist hete-
rogen zusanmengesetzt gewesen, der Syn-
odale von xriegstein hatte das bestätigt,
und Sie sehen es ja an der Liste, die der
Vorlage, die Sie haben, angehängt ist.

Ich selbst sage: Ich habe in dieser Ar-
beitsgruppe gespürt, daß Menschen, die zv
Fragen des Militärs und der Militärseel-
sorge unterschiedliche Grundpositionen ha-
ben, zueinander Vertrauen gewinnen können.
Dafür bedanke ich mich und freue mich, daß
das in dieser Arbeitsgruppe möglj-ch war
und sie eigentlich eine gute Basis gegeben
hat, an diesem Thema, das la an Ausschüsse
wohf verwiesen werden wird, weiterzuarbei-
ten.

rch selbst sehe j-m Moment keine Notwendig-
keit, daß der MiIitärseelsorgevertrag ge-
ändert werden müsse. rch sehe aber die

-+?' -



dev SXvrode s 4,". sprachc in Äc, Arus yaoho Äe,
I

,nS,4nolc,.

Notwendigkeit, daß nun auch die Landeskir-
chen - und das betrifft ja nicht nur die
EKHN, das betrifft meine Heimatkirche, die
Rheinische, zum Beispiel ebenso - auch
ihre Verantwortung wahrnehmen für den TeiI
der Kirche, in den sie ihre pfarrer als
MiIitärseelsorger entsenden.

Auch das ist sehr deutlich: Keiner wird
MiIitärpfarrer, weil der Bundesminister
der Verteidigung das will, sondern es wird
nur einer Militärpfarrer oder MiIitärde-
kan, weil er einen Auftrag seiner Landes-
kirche bekonmen hat. Dort, wo das nicht
deutlich ist, sollte die Verantwortung der
Landeskirche für diese Beauftragung ihrer
Pfarrer, meinetwegen auch noch in Kirchen-
gesetzen, duetlicher geregelt werden. -
Danke schön. (BeifalI)

Ant. Präses ttiegand:

Danke sehr, Bruder Scheffler, einen guten
Dienst in Ihrem Amt weiterhin. Sie sind
einzuladen zur Synode, das steht im Ver-
trag, das wissen Sie. glir richten uns dar-
auf ein, und Sie auch, denke ich.

nilitärdekan Scheffler - tfraLnz:

Ich komme gerne.

OKR Pischer - Darrstadt:

Ich möchte antworten auf die Anfragen von
Herrn von Kriegstein, weil er gefragt hat,
warum die Kirchenleitung einige punkte an-
ders veröffentlicht hat in ihrem Bericht
als die Projektgruppe ihn vorgelegt hat.

Sie haben gesagt, auf Seite 5 des Be-
richtes hätte nach diesem Punkt, da8 das
Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr
dem Bundesminister für Verteidigung unmit-
telbar nachgeordnet ist, am Schlu8 noch
gestanden, daß ein weitgehender Schutz der
Verkündigung weiter anzustreben sei. Ich
kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben,
weil ich den ursprünglichen Bericht nicht
vorliegen habe.

Die Kirchenleitung war der Meinung, daß
das Gesetzeswerk grundsätzlich die Frei-
heit der Verkündigung gewährleistet, und
deswegen wurde kritisch zurückgefragt: Was
solI dann diese Bemerkung? Entweder ge-
währleistet dieses Vertragswerk dies
grundsätzlich, dann ist eben diese Frage
mißverständlich. Die Kirchenleitung war
der Meinung, da8 es korrekter wäre, daß
diese Freiheit in der Verkündigung in der

jeweiligen konkreten Situation sich be-
wahrheiten müsse. Dies kann man dann auch
wieder relativierend sagen, wie ich das
auch hinzugefügt habe: Dies gilt für jeden
Pfarrer/Pfarrerin, die ihren Dienst in un-
serer Kirche ausübt.

Dann die Forderung, dem lebenskundlichen
Unterricht eine gesetzliche Grundlage zu
geben. Dies war auf Seite 16 angemerkt ge-
I^resen. Die Kircheneleitung war der Mei-
nung, besser dieses Ansinnen zu streichen,
weil wir uns nicht sicher waren, was dabei
herauskommen könnte. Es könnte auch dabei
herauskommen, daß der lebenskundliche Un-
terricht nicht mehr von den dMilitärpfar-
rern wahrgenonmen wird nach einer Rege-
Iung. lrlir neinten, es besser so zu belas-
sen. Das heiEt nicht, da8 das, hras auf
Seite 16 angeführt worden ist, daß vom Re-
ligionspädagogischen her manches verände-
rungsbedürftig wäre.

Zu Seite 1 5. Das hrar die Frage, ob die An-
gehörigen von Militärs nur von dem zustän-
digen Standortpfarrer betreut, werden soII-
ten. Dies ist gesetzlich so geregelt, aber
die Praxis sieht manchmal anders aus. l{ir
sahen darin kein Prob1em. Wenn zun Bei-
spiel Konfirmanden von Militärs eine Zahl
unter zehn nur sind, wäre es nicht sinn-
voll, daß dann diese Konfirmanden eine ei-
gene Gruppe bilden würden.

Herr von Kriegstein, Sie sagten, die ent-
scheidende Stelle wäre für sie auf der
Seite 1 a angeschnitten, mänlich die Frage
nach der Dienst- und Fachaufsicht, die
nicht mehr das Evangelische Kirchenamt für
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die Bundeswehr wahrnehmen so11 - gerade
das war ja auch ein Anliegen, das Sie in
der Projektgruppe eingebracht hatten -,
und diese Anfrage auf Seite 1 a ist ja
durchaus stehengeblieben.

Ich weiß nicht, ob das jetzt alles war,
aber es war das, was ich mir notiert habe.
Ich rnöchte noch einrnal darauf hinweisen,
was ich in meiner Einführungsrede gesagt
habe, daß das vertragswerk ja die uöglich-
keiten bietet, Tendenzen der Isolierung
entgegenzuwirken. Und so ist es ja auch
seitens Herrn Scheffler, dem Militärdekan,
als Abfrage, als Wunsch und als Bitte an
uns als Gliedkirche fornuliert worden,
doch das, vJas angelegt ist, auch seitens
der Gliedkirche besser wahrzunehmen. Das
war auch das, war wir in der Projekt-
gruppe, aber speziell jeLzL auch in der
Kirchenleitung, selbstkritisch auch mit
sagen möchten, daß diese Verantwortung
nicht immer genügend wahrgenommen worden
ist.

rch rnöchte noch einmal verweisen auf die
drei Punkte, die ich nannte: Berichts-
pflicht des Militärbischofs vor der EKD-
Synode, die Teilnahme von gliedkirchlich
Beauftragten an den Pfarrkonferenzen der
Militärseelsorge. Ich muß selbst gestehen,
ich habe bisher noch nicht teilgenommen.
Das lag aber nicht daran, daß ich nicht
eingeladen gewesen wäre, sondern da ging
es mir genauso wie den Militärpfarrern:
Just wenn die Tagung angesetzt war, hatte
ich eine andere Tagung. Dann gilt es, bei-
des zu entscheiden. Aber ich habe mir vor-
genommen, im nächsten Jahr ganz gewiß an
einer Tagung teilzunehmen.

Das andere war die Bildung von personalen
Seelsorgebereiche. Da wäre noch Handlungs-
bedarf. Nicht überalI, wo ein Standort-
pfarrer eingesetzt ist in unserer EKHN,

ist es bisher shcon zur Bildung eines sol-
chen personalen Seelsorgebereichs gekom-
men. (Beifall)

Ant. Präses tfiegand:

Herzlichen Dank, Frau Fischer, Vie!. I':rcht
als besondere Anmerkung: Danke, dai ati
dieser Steelle in der Kirchenvcrwaltrlnq
dann eine Frau sitzt. Wir hab, : kei ne
Pfarrerin, soweit ich das ge:jclen h::i..:,i,
unter den MiJ.itärpfarrern, aber d-'-r, i*ci-
der verantwortliche Referent eine Refe::=:-,-
tin. Dies ist eine schöne Ergänzung irnd
ein wichtiger Beitrag zu dem Thema.

OKR Fischer - Darmstadt:

fch hatte noch etwas vergessen. Ich wollte
Sie bitten, daß Sie zwet Dinge Korrigie-
ren. Es war nir zu nühsam, noch einmai
alLe Berichte einzusammeln. Auf Seite 6
Abs. 2 Zeile 3 muß es heißen: "...wrrd
wahrgenommen von Militärbischof". Nicht
vom "Militärgeneraldekan", das ist einfach
f al-sch hineingekommen.

Bei der Projektgruppe: Der Herr VloIf ist
Militärdekan, nicht nur Militärpfarrer/
Danke.

Ant. Präses Wiegand:

Auf jeden FaIl noch einmal ein Dankeschön
für die Vorbereitung, Frau Fischer.

Propst Kern - Mainz (Persönliche ErkIä-
nrng):

Herr'Präses, Iiebe Schwestern und Brüder.
Der Kirchenpräsident hat es nahegelegt,
daß ich doch noch einmal hier präzisiere,
was ich mit der Problenatik des getröste-
ten Gewissens gemeint habe.

Ich darf sagen, daß ich - wer mich näher
kennt, weiß das - nicht einen prinzipiel-
len Pazifismus verteidige. Ich habe mich
bei dem, was ich zu sagen versuchte,
Ietztlich auf dem Hintergrund dessen, was
die Weltkirchenkonferenz in Vancouver ge-
sagt hat oder was die EKD-Synode '1983 er-
k1ärt hat, bewegt.

Es ist die Frage, so meine ich, ob ich
Soldaten in einer Armee, die den Einsatz
nuklearer llaffen bis heute nicht aus-
schließt, für den potentiellen Umgang mit
diesen sogenannten Waffen, mit diesen Mas-
senvernichtungsmitteln, wirklich ein ge-
tröstetes Gewissen geben kann, wenn ich
diesen jungen Menschen die Problematik
dieser MiIitärpolitik und dieser MiIitär-
strategie bewußt mache. Nach neinem Ver-
ständnis kann es bei einer gleichsam neu-
tralen Begleitung da nicht mehr bleiben.

Wen.,,jre Voll''',=rcanr(iunq i.es Ökumenrschen
R rie:-c der Kirc]'.en in Ver;couver feststelit,
dal: Crrrist-en es ablehnen solien, "sich an
einen Konflikt zu beteiligen, bei dem Mas-
senvernichtungsmit,tel oder andere Waffen,
die wahllos alfes zu zerstören, eingesetzt
weri3n", dann muß sich meines Erachtens
Ci.e-= auch in der inhaltlichen Begleitung

:"t 
= t'lilitärseelsorgers niederschlagen.
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o o{e 8 Aus sprachc ir,r Äe, Sryodez

Ich persönlich könnte das Gewissen eines
Soldaten in der Bundeswehr heute nur trö-
sten, wenn ich ihn sagte: An einen Einsatz
von Massenvernichtungsmitteln kannst du
dich als Christ letztlich nicht beteili-
gen. Nichts anderes habe ich gemeint.
(Beifall)

Arnt. Präses tfiegand:

Danke sehr. Damit ist die Aussprache zum
Tagesordnungspunkt 11 geschlossen. Die
Aufträge, die wir vergeben können, ver-
ehrte Synodalen, sind, den Prüfbericht der
Kirchenleitung, den Sie a1s Drucksache Nr.
78/89 vorliegen haben, mit dem Antrag des
Synodalen Breidert zu überweisen. Mit dem
ersten Punkt, Bericht der Kirchenleitung
zum MiIitärseelsorgevertrag, wird ja dann
der Beschluß vom März 1988, in dem das
schon formuliert war. noch einmal aufge-
griffen.

Ich möchte diese beiden Anträge getrennt
zur Abstimmung stellen. Es ist nicht not-
wendig? Dann können wir beides zusammen-
ziehen: Bericht der Kirchenleitung über
den MiIitärseelsorgevertrag, Drucksache
Nr. 78/89, und Antrag Breidert werden dem
Theologischen Ausschuß federführend und
dern Rechtsausschu8 überwiesen. Vler damit
einverstanden ist, den bitte ich um das
Handzeichen. Danke schön, das bedarf keine
Gegenzäh1ung, das war fast die gesamte
Synode.

Fragen, die noch zu den Papier oder zu dem
Antrag gestellt werden könnten und soII-
ten, können dann ja in den Ausschuß gege-
ben werden. Dies ist eine alte Regel, die
Ausschüsse sind synodal-öffentlich. Damit
ist der Tagungspunkt 1 1 abgeschlossen. I
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Resolution einer Pastoraltagung in Wien zur
Mililärseelsorge

Die Glaubwürdigkeit der christlichen Kirchen
in Fragen des Friedens erfordert in ihrer Praxis
eine eindeutigere Ablehnung des Krieges, so wie
es auch das Basler Dokument fordert:

,,Da die europäischen Kirchen davon überzeugt
sind, daß der Krieg nach dem Willen Gottes nicht
sein darf, sollte alles getan werden, um die lnter-
nationalen Mechanismen zurfriedlichen Konfl ikt-
lösung zwischen den Völkem auszubauen. . . Frie-
densförderung mulJt den Vonang vor Kriegsver-
hinderung haben." (Basler Dokument 86a)

..Auf allen Ebenen in den Kirchen und der
Gesellschaft muß die Erziehung zum Frieden
entwickelt und gefördert werden mit dem Ziel der
fiiedlichen Konfliktlösung.'' (Basler Dokument
86i)

In der katholischen Kirche Osterreichs stellen
wir fest, daß die en_ee Verbindung zum Militär im
Widerspruch zu den Forderungen des Basler
Dokumentes steht (eigener Militärbischof. Mili-
tärseelsorge). Eine vom Militär unabhängige
Seelsorge an Mili tärdienstleistenden könnte christ-

liche Gegenmodelle mehr zur Geltung bringen
als eine Militärseelsorge. die vom Militär finan-
ziert und in ihre Strukturen eingebunden ist.

Wir fordem. die Militärseelsorge in Osterreich
aus den militärischen Or,sanisationstrukluren
auszugliedem und zugleich auch für Zivildienst-
lei-stende pastoral e Einrich tun-een zu schlffen.

Wir lehnen eine einseitige Gewissenspriifung
nur für Zivilcliener ab und firrdern eine frcie
Wahlmöelichkeit zwischen Zivildienst und Mili-
tirdienst.

Wir wünschen. clal3 die hatholische Kirche die
Entscheidung. Zivildienst zLr lcisten. als besoncle-
r-cs Zeichen chlistlicher Ccvn'issensrliberrcusuuq

rol toaurr lT:11 .41.89 i,.ld'h
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Ein Gespräch
mit
0bersfleutnant
Hubertus
von Kluge:

EVANGELISCHE KIRCHEN-
ZEITUNG: Wie beurteilen Sie die
Tendenz, mit einer Neuregelung die
Militörseelsorge als eigenstöndige
Einrichtung abzuschaffen und in die

G e me inde s e e ls o r ge e inzug lie de rn?

von Kluge: Ich habe immer verfoch-
ten, daß die Verklammerung zwi-
schen Gemeinden und Militärseel-
sorge notwendig ist, und habe mich
selbst als eine Brücke zwischen bei-
den empfunden. Es wäre nun aber
ein schlechter Weg, wenn man den
Militärseelsorgevertrag, der vieles
positiv bewirkt hat, aufgäbe, ohne
daß man seine Wandlungsftihigkeit
auf ein Neues hin erprobt hat. So
ganz werde ich den Verdacht nicht
los, daß man gar nicht die Militär-
seelsorge meint, sondern das, was

dahinter steht: das Soldatsein. Die
Mi litärseelsorge muß dafür herhal-
ten, daß man unter anderem ein
Unbehagen mit dem Wehrdienst
hat. Gerade die Militärseelsorge
hat aber jahrelang dafür gesorgt,
daß einerseits bei den Wehrpflichti-
gen kein ,,Gewissensghetto" ent-
stand und daß andererseits immer
mehr Soldaten gefragt haben, ob
sie grundsätzlich auf dem richtigen
Weg sind. Die Landeskirchen ha-
ben dagegen das Problem Soldat
von sich abgerückt, sind in Teilen
auf Distanz gegangen, .weil 

-sich

vielleicht aus dieser Distanz besser
kritisieren läßt. Und man hat auch
weitgehend versäurnt, in die Bun-
deswehr hineinzuschauen. Es ist
das Verdienst des ehemaligen Kir-
chenpräsidenten Hild, daß er diese

Ab endrnahl w ähr end e ine s M il i t dr g o t t e s die n s t e s.

Dehzite erkannt und erste Schritte
konkret zur Verbesserung unter- t. Der EVANGELISCTIE KIRCHEN-

nommen hat. - Gesell- ZEITUNGI Welchen Sinn sehen Sie
ng rin- denn in der Bundeswehr angesichls

EVANGELISCHE KIRCHEN- gen. In diesem Zusammenhang einer nach Frieden strebenden Welt,
ZEITUNG: ll'ie beurteilen Sie das versteheichesnicht,wennTeileder in der Entspannung und Abrüslung
Verhältnis zwischen Ziuil- und Mih: evanselischen Kirche den Zivil- im Mittelounkt srehen? Wie beurtei-

Fotos : epdl bild; priuat

wehr ist der Staatsbürger in Uni-
form verwirklicht. Das Konzept
der ,,Inneren Führung" hat sich
trotz aller Kritik bewährt. Vorwür-
fe, daß es in der Bundeswehr Ge-
fühlskälte gäbe, Gammelei und
sinnlose Gehorsamsforderungen
haben ihre Ursachen überwiegend
in einem veränderten Bewußtsein
der Gesellschaft. Die jüngere Gene-
ration hndet eben in der Bundes-
wehr eine völlig veränderte, fremde
Situation vor.

zen, ztt unterjochen. Insoweit wird
Friedenssicherung und Friedens-
förderung gemeinsam kommuni-
zierend wirksam werden müssen.

Ein radikaler Paziltsmus dagegen

allein wird in absehbarer Zeit den
Frieden nicht erhalten kcinnen. Er
hat sich im übrigen als staatlich-ge-
sellschaftlich herrschende Auffas-
sung nie bewähren müssen.

EVANGELISCHE KIRCHEN-
ZEITUNG: Sie uerstehen also Ihren

len Frieden sehen Tifisynusl
hier deutlich ma-
n besseres Gewis-
n Soldaten ist dies
, Ä"ir.^ 

"nO 
*.- von_Kluge: Streitkräfte hai:en heute

andere Funktionen als früher. Ihre
Aufgabe ist die Friedenssicherung

I E*_ als Instrumen

*n Sraates. Nach
, wrrd dies nicht| {lntt 

,olunga ". Ma
und böse sind. Friedlose. böse

gehen wollen, wie viele, wissen wir von Kluge: Der Soldat hat sich Menschen werden weiter ein Inter-
nicht. Inzwischen haben sich aber deutlich verändert. In der Bundes- esse daran haben, andere zu verlet-

ttirdienst aus heutiger Sicht? dienst unbedingt als ein ,,deutliche- len Sie die Herausforderung des Pa-

Militärdienst als,,Friedensdienst
mit der WaffeT'

von Kluge; Das unselige Wort vom
..Friedensdienst mit oder ohne
Waffen" wird oft mißverstanden
als alleinige Handlungsweise eines

Menschen. Ich nehme für mich in
Anspruch. daß ich beides tue: als

Of fizier im soldatischen Dienst und
als Christ in Predigt, Seelsorge und
Diakonie. mit dem Ziel, das friedli-
che Verständnis von Menschen
und Völkern untereinander zu ver-

bessern. Beide Autgabcn ergänzen
sich, und je mehr der Frieden durch
die evangelische Kirche gefördert
wird, um so geringer werden die
Anstrengungen der Sicherung des

Friedens durch Streitkräfte sein

mussen.
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Falcke: DDR-Klrchen nachen keine l{llltärEeeleorge epd ZA Nr. 49 vou 09.03.f990

Erfurter Propst droht andernfalls nlt Klrchenaustrltt

Seoul (epd). Dle evangellechen Klrchen ln der DDR serden nach Anelcht des
Erfurter Propstee Helno Falcke auch künflg "ganz gewJ.ß" kelne ltllltäreeelsorge
betrelben, wie dl-ee ln der Bundesrepubllk der FaIl lst. "DaB wäre eln Grund für
rolch, aus der Klrche auszutretenrrr gagt€ Falcke am Donnerstag, 8. l{ärz, gegen-
ilber Journalleten ln Seoul, rro er an der chrlstllchen Weltversamlung für "Ge-
rechtlgkelt, Frleden und Bewahrung der Schöpfung'r tellnlnmt.

Falcke bekräfttgte ln dleeen Zueamenhang seine Fordetung, daß dle Klrchen
der DDR eich auch künftlg thre Selbetändigkett erhalten eollten. Denkbar ael
elne Föderatlon olt der Evangellachen Klrche ln Deutschland (EKD), bei der die
Ktrchen der DDR thre 'Elgenarten" nlcht aufgeben oilssen. Falcke: tl{an kanu 40
Jahre Erfahrung nlcht elnfach wle elnen Ruckeack abwerfen."

Der Erfurter Propat nandte elch dabel auch gegen die Elnfühnrng deo Klr-
chensteueroysteuo der Bundesrepubltk und gegen Regllgionsunterricht an Schulen.
Dort eel allenfalle Rellgionekunde denkbar. Dle Untenrelgung ln Glaubensfragen
eollte Jedoch den Fanillen und Genelnden ilberlaeeen nerden. (1320/03.08.1990)

3 Sonntag, t. April 1990
Numncr 14

theroahme
,,Wir leben in ei-
ner Z*it, in der
cinem das Wort
im Mund alt
wird.' So Er-
hard Epplcr zu
Beginn seines
Vortrags wäh-
rend der Frie-
denskonsulta-
tion der Evan-

Evangclischen Akademic Loccum.

Studienleiter Jörg Calließ blieb es
vorbchalten, am Schluß der
Konsultation fcstzustellen, daß die
sich abzeichnende Auflösung alter
Blöckc eine große Unsicherheit ge-
bracht habe. Nichs sei mehr bere-
chenbar, und die Zeit dränge förm-
lich nach neuen Strukturcn.

Ganz besonders gilt dies für die Zu-
kunft der beiden deutschcn Staaten,
und so eben auch für die Kirchen in
der Bundesrepublik und in der
DDR Ubernahme der Strukturen
aus der EKD, einschließlich Einzug
der Kirchensteuer durch den Staat,
oder Bewahrung der .Eigenarten'
-so Propst Heino Falcke aus Er-
furt -, das ist hier die Frage.

AIs -Dollpunkt" erweist sich -wiedcr ciomal - die Militärseel-
sorge, in der sich alle Angste und
Widerständc zu btlndeln sch€inen,
dic manchc Menschcn bci dem Gc-
dankcn an unhcilige Allianzen zwi-
schen Staat und Kirche packt. Da
spielt dic gcschichtlichi Erinnc-
rung, daß 1956 eine gesamtdcutsch€
EKD bcidcn deutschen Staaten ei-
nen Vertrag ttber die Militärseel-
sorge abgebotcn und dic DDR die-
sen - wic ich meinc, aus vcrständli-
chen Grilndcn - abgelehnt hat,
keinc Rollc; gcnau so wcnig tlbri-
gcns, wie dic Bringeschuld dcr Kir-
che gegentlbcr ihren Mitgliedcru in
Uniform einzqklagen. Auch die
Tatsache, daß zunchmend höherc
Offiziere der Bundeswehr eine ln-
tsensivierung und keineswegs einen
Abbau dcr Militärseelsorge fordern,
vcnnag ihre Kritiker nicht in ihrem
Urteil zu becinflussen. Möglicher-
wcise sind ihnen nur Militärpfaner
vorstellbar, die in der rechtskonser-
vativen Eckc stehen und versuchen,
den Zug der Zeit aufzuhalten.

Bloß, was soll die Aufregung? Un-
serc Kirche hat Militärseelsorge
stets als ihren Dienst an den Chri-
sten in Uniform vcrstandcn. Da es

aber in dem, w8s von der Nationa-
len Volksarmee (NVA) geblieben
ist, kaun Christcn geben dilrfte, zu-
mindest nicht auf dem Papier, stcllt
sich auch dic Fragc nach der Mili-
tärseclsorge nicht. Weshalb also

Angste und Widerstand mobilisic-
rcn, wenn diesc Frage zw Zeit gzr
nicht akut ist. Oder muß die Militär-
scclsorge wieder cinmal herhaltcn,
wcil sich mit ihr Emotionen beson-
ders gut hochkitzeln lasscn? Das
wä,re eines Christen unwilrdigl

Im Augenblick vcrmag niemand zu
sagen, wic es - längerfristig - mit
der Bundeswehr und der NVA wei-
,tergchcn wird. Weder über ihre Ein-
bindung in die altcn Bündnissy-
steme noch tlber mögliche ncue
Aufgaben in Strukturen, die ent ge-
schaffen werden müssen, ist eine
Entscheidung gefallen. Über all das
wird zu rcden sein, unter uns Deut-
schen und unter denen, die als
Nachbarn oder Verbilndete davon
betroffcn sind. Und dann milssen
[.ösungen gefunden werden. Ich je-
denfalls möchte mich heute noch
nicht festlegen, ob Lösung dann im
Einzelfall Lösung von ilberkommc-
n€n zugunsten von neuen oder
Ubernahme von bewährten Struk-
turen hcißt. Das gilt gleichermaßen
ftlr den Staat, die Armee, die Kirche
und eben auch für die Militärseel-.
sorge.

UlrichJuog
Er. WehrbrcichsdeLto II

(Niedelchseo uod Brcmeo)

ZEICHNUNG: STAUBER
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,,Christlicher Glaube und Menschenrechte" war das Thema der diesjöhrigen Gesamtkonferenz evangelischer

Miludrpfarrer in Bad Lauterberg/Harz. Ztr Eröffnung in der St. Andreaskirche predigte Milittirbischof Heinz

Geory'binder. @Pd-bild/Mehrl)

1 9/90 evangelische information

Das Verhältnis zwischen Kirche, Staat und Bundeswehr ist positiv Der Ost-West-Krätteverolelch
xonürirel. srffifie h Eü6n
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Fo ,nrnEi wffil
Seelsorge für die Nationale Volksarmee
Auch DDR-Soldaten sollten Gottesdienste und Bibelkreise besuchen können

Für eine seelsorgerliche Begleitung der
Soldaten der Nationalen Volksarntee
(NVA) haben sich führende Vertreter der
evangelischen Militärseelsorge in der
Bundesrepublik Deutschland ausgespro-
chen. Nach Ansicht von Militärbischof
Heinz-Georg Binder (Bonn) sollten Chri-
sten in der NVA die Möslichkeit erhal-
ten, Gottesdienste und Bi6elkreise in den
Kasernen zu besuchen. Hinsichtlich der
Struktur solcher Angebote wolle man der
Kirche in der DDR aber nichts überstül-
pen. sagte Binder gegenüber idea wäh-
rend der Gesamtkonferenz der evangeli-
schen Militärpfalrer. Der Bischof äußerte
sich auch zu Bedenken in QDR-Kirchen-
kreisen gegen eine Einfü\iung der lvlili-
tärseelsorge. So hatte dezE,rfurter Propst
Heino Falcke ftir diesen Fall -sostr nrit

Kirchenaustritt gedroht. Wie der Militär-
bischof sagte, wird der Militärseelsorge
von Kritikern häufig unterstellt, sie sei
mit Politkommissaren in kommunisti-
schen Armeen vergleichbar und trage
zum ideologischen Aufbau der Streit-
kräfte bei. Dies sei ,,Quatsch", .meinte

Binder Der Bischof unterstrich die Unab-
hängigkeit der Militärseelsorge in der
Bundesrepublik. Ihm sei kein einzi-Qer
Fall bekannt. bei denr der Staat in die
Frc iheit der lt'l i I i tärseel sorge ein gegri ffcn
haitte Auch der Leiter des Ei'angelischen
Kirchenanrtes bei dcr Bundesrvehr, Mili-
tiir.ceneraldeka n Re inhard Gramnr
(Bonn), wünscl-rt sich eine geistliche Be-
tfeuun-q der DDR-Soldäten Als Konse-
quenz des Grundrechts der Religionsfiei-
heit. sollte eine Form der Seelscrse in den

Kasernen gefunden werden. Man müsse
dabei jedoch bedenken, daß der Anteil
der Christen in der NVA weit geringer sei

als iri der Bundeswehr. Gramm zufolge
gehören 96 Prozent der 

"vestdeutschenSoldaten einer Kirche an. E.r teilte ferner
rnit" clalJ es bisher nicht möglich gewesen
sci. mjr NVA-Angehörigen über Fragen
der Seelsorge zn sprechen. Dies wercle
sich aber in Ktirze ändern. Laut Granrnt
ist die Strukrul der Militärseelsorge in der
Bundesrepublik optimal. An ihr sollte
nicht serlittelt werden.

-rtg-
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Militärseelsorge ist notwendiger denn je
Militärbischcf: Der vertrag wurde nur für die Bundeswehr abgeschlossen

Der evangelische Militärbischof Heinz-
Georg Binder (Bonn) sieht die Milirär-
seelsorge durch die deutsche Vereini-

währt, und er sehe keinen Grund, daß er
nicht we ste Binder
gegenüb Ä zunächst
nur für öschlossen
worden deutschen
Vereinigung nicht automatisch ar.rch fi.ir
die DDR gülrig. Binder hälr es nicht für
ausgeschlossen, daß es in einern verein-
ten Deutschland für eine übergangszeit
zwei Arten der Militärseelsorge geben
wird. Zu den Einwänden aus aön DOR-
Kirchen, daß die wesrdeursche Militar-
seelsorge zu eng mit dem Staat verwoben
sei, sagte Binder, er habe den Eindruck, es
fehle dort sowohl an Kenntnis wie auch
an Sympat ge. Er
sel aDer zu Sy._
pathie mit s ein-
stellen werde. So ntüsse man immer
wieder darauf hinweisen, daß es sich bei
den Militärpfarrern nicht um Soldaten,
sondern um ZiviListen handele, die allein
der Kirche verantwortlich seien. Für die
rund 150 evangelischen Militärpfarrer in
der Bundesrepublik besteht nach Binders
Ansicht kein Anlaß zur Verunsicheruns.
Sie brauchten sich durch die Skepsis au-s
der DDR nicht diskriminiert ftihfen. Der
Dienst der Soldatenseelsorger sei gerade
angesichts der tiefgreifenden Verände-
rungen in der Verteidigungspoltik, etwa
der beabsichtigten Truppenverminderun-
gen, notwendiger denn je.

In der Übergangszeit zwei Arten von Militärseelsorge in Deutschland?

Militärpfarrer auch für die NVA: eine große Herausforderung

lArrs: everg. inlo /tSlgO
I sti"tt int I

Wieder ein Thema sei die Einfth-
rung der Militclrseeßorge in der
Nationalen Volksarmee, schreibt
Wilhelm Drühe im ,,Deutschen All-
gemeinen Sonnngsbl.an" vom 27.
April:

(...) Der Plan einer gemeinsam
ve rantwott eten Militärc e e ls o rye in
der Bundeswehr und in den DDR-
Streitkröften war gescheitert. Im
Beschlupdeutsch:,,Der Militar-
seelsorgevertag gilt nur f)r die
Gliedkirchen in der Bundesrepu-
blik, die ihm zugesrimmt haben."
Diese Werte geieten in Vetgessen-
heit, könnten aber heute einen
Neuanfang prögen. Die Spandau-
Sytode hatte den Rat der EKD

ntimlich beaufiragt, den imWesten
ab ge s chlo s s ene n Mi litdrs e e ls o rge -
Venmg zu überprüfen, ,,insbeson-
dere hinsichtlich einer Überleirung
der Miliuirseelsorge in die aus-
schlief liche Ztstandigkeit der be-
teiligten Landeskirchen". Über
diese denkwärdige Absicht wurde
es bald ruhig in den westlichen
Ianuleskirchen : Ungesön arbeiten
sollte die Militrirseelsorge, die von
manchem sogar als ,,Sti$kind"
ki rchlicher Arbeit betrachtet wur-
de. Nur: Wenn die landeskirchen
wirklich zustöndig sindfir die Mi-
litärseelsorye - weslwlb dann nicht
auch die Lnndeskirchen in der
DDR fir die NVA-Steitkrtifie? Da
müften durchaus vergleichbare
Organisations strukturen greifen.
(... )

Foto: Peter Wirtz

Der Okotip
Die Bewahrung der Schöpfung ist ein
zentrales Thema für Christen. Sie fänet
im kleinen an. Deshalb idea-ökotips. -

Tip Nr. I: Abfallsäcke aus Papier starr
Plastik benutzen - bei Gemeindefbsten wie
privat. Für Küchenabfälle - Kaffeemehl,
Essensreste sowie Bananen- und Kartof-
felschalen - eignen sich auch Papiersäcke.
Sie lassen keine Flüssigkeit duröhsickern.
Sie haben den Vorteil, daß nran sie mit clen
Ki.ichenabtüllen auf den Komposlhaufen
werten kann, während Plestiksäcke imnier
ulnständlich ausgeleert und anschließend
entrveder ausgewaschen oder weggewor-
fen werden. Papiersäcke verrotra;, pla-
stiksäcke nicht.
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Fortsclrunq voh S. Ä
Heidelberge? These von 1959 "!Ver A gesagt
hat, muß damit rqchnen, B sagen zu müssen"
möglicherweise nie ernst genug genonrmen.
Sie läuft Gefahr, beim Rückzug in die
Innerlichkeit unrealistischer Positionen
(s. These 3) Gewissensfragen in der zeit
ihrer Lösbarkeit auf eine christlich unzu-
lässige VrIe j-se an andere Menschen (Vorge-
setzte, PoLitiker usw. ) deJ-egieren zu las-
sen, statt die Gewissen zu stärken. Solche
l"liIitärseelsorge steht damit der von
Bonhoeffer geforderten und zugemuteten
Mündigkeit im Weg, läßt es zut daß der
offene Diskurs über Konflikte durch
Sprachregelungen ersetzt wird.

5. Soweit bislang erkennbar ist die Lei-
tung der Uilitärseelsorge in der
ethischen Bewertung von Massenvernich-

tungswaffen den konzj-Iiaren Weg der
Kirchen nicht mitgegangen. Soldatenseel--
sorger, die ihn mitgingen wurden ausgeson-
dert, urn die Übereinstimmung mit wehrpoli-
tischen Vorgaben nicht zu gefährden. Kon-
flikte wurden strukturell neutralisiert.

6. Im Rahmen ihres kirchlichen Dienstes
vertritt damit die !{ilitärseelsorge in
Fragen der ethischen Orientierung zum

Teil außerkirchliche Positionen und
verstößt gegen die I. Barmer These von
1934: "'/jj 'r verwerf en die f alsche Lehre,
als könni: ,,nd müsse die Kirche als Quelle
ihrer \ierki.u'rCigung außer und neben diesem
einen Worte Göttes auch noch andere
Vtahrheiten a"i.s Gottes Of f enbarung
anerkennen. " Dem Dienst der Militärseel-
sorge fehlt es infolge doppelter Loyalität
an Eindeutigkeit, sie leidet unter
unausgetragenen V{idersprüchen zwischen
Kirche und Staat. Das bedeutet, daß die
Kirche hinsichtlich der atomaren Abschrek-
kung und ihrer Implikationen r.nit
gespaltener Zunge redet.

i. Die Folge solchen Verhaltens in der
MiIitärseelsorge ist, daß die Soldaten
in einer zentralen Frage ihres

Dienstes aIIeingeJ-assen werden. Viele
haben es schmerzfich zu spüren bekommen,
daß sich die offizielle Militärseelsorge
so in einem wichtigen Problembereich
sefbst berufsunfähig gemacht hat durch den
Rückzug auf eine Individualisierung ihrer
Aufgaben, an höheren Stelfen sogar durch
eine pseudotheologische Ruhigstellunq des
Gewissens von Sofdaten.

8. Es gehört zor Aufgabe der Seelsorge
unter Soldaten, daß ihre offiziellen
Vertreter den Mut haben, in wesenL-

Iichen Problemen deutliche Fragen z\)
stellen. Z.B. die, ob den Soldaten zur

Übung und zum evtl. Gebrauch übergebene
Waf f en mit dem Charakter von l.lassenver-
nichtungsmitteln wie z.B. chemische und
atomare Kampfnittel in Wirklichkeit
menschenunwürdige Mittel sind, welche auch
die Menschenwürde dessen schäCigen, der
sie einsetzt bzw. ihren mögJ.. Einsatz
vorbereitet.

9. Eine Reform kirchl-icher Seelsorge unter
Soldaten - solange diese noch nötig
sein wird - ist unabdingbar. Sie hat

unter anderem anzusetzen im Dienst am

Gewissen der Soldaten in faktisch tabui-
sierten Problembereichen wie dem der Ein-
übung in den Umgang und Wirkungszusammen-
hang von und mit Massenvernichtungswaffen.
Besonders deshalb, weil die zwischen
Forschern, PIanern, Herstellern,
Beschaffern, Politikern und Sol-daten
gesplittete Verantwortung eine allgemeine
Verantwortungslosigkeit irn Sinne einer
Verantwortungsdelegierung begünst igt.

10.!{ir stehen alIe - die Militärseelsorge
aufgrund ihres Dienstes jedoch in
besonderer VJeise- in Gefahr, der im

konziliaren Baseler Schlußdokument (S45/5)
angesprochenen

"Vergötzung sowohl der konkreten Struk-
turen der Gewalt wie des Militaris-
mus tt

zo erliegen. Das heißt, wir sind in der
Gefahr, zu Vieles und Falsches von der
gewaltsamen Ausübung bzw. Bereitstellung
von Macht für das Gelinqen unseres Lebens
ZU eflr/af ten. n; ^ ökumenischen
Versammlungen der letzten Jahre und dieses
Jahres in Seoul fordern uns auf zur
Umkehr. Dies fordert von der Seelsorge an
den Soldaten, daß sie auf allen ihren
Ebenen sich zu einer öffentlich geführten
theologischen Reflexion dieser Fragen in
einer konkreten Weise berei-tfindet. Sie
steht täglich in der unmittelbaren Gefahr,
eine solche "Vergötzung" ethta mi-t der
Lutherischen Zwei-Reiche-Lehre schein-
theologisch legitimieren zu sollen.

11.Statt eines fragwürdrgen Umgangs mit
dem Erbe des Kirchenkampfes im III.
Reich und speziell dem Bonhoeffers

(eines der bccleutendsten Pazifisten in
unserem Jahrh'.;riCertl I zu undurchsrchti-oen
Legitimierungs - ',:nd Di- sz rpI i n ierungs-
zwecken im .';ianst err er vorgegebenen
I'{i.l itärkonzept i'rn h;, rr wir gemeinsam
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und bereit für das Annehmen und Weiter-
geben von Vergebung - NACHFOLGE zu lernen
in der gegebenen Situation, d.h.
angesichts von Hungertod einerseits und
s icherhei tsvergötzender
andererseits.

Überrüstung

12.Wir haben dies zv fernen im Sinn der
Worte Bonhoeffers: Er antwortete auf
die Frage "Sind wir noch brauchbar?

Nlcht Genies, nicht Zyniker, nicht
Menschenverächter, nicht raffinierte
Taktiker, sondern schlichte, ej.nfache,
gerade l"lenschen werden wir brauchen. "
(Widerstand und Ergebung S. 31, Neue Ausg.
5. Zt )

Euer Ja sei ein Jai euer Nein ein Neini
aLles andere ist vom Bösen (Matth. 5,37)
"Das Gebot der vöJ-ligen Wahrhaftigkeit ist
nur ein anderes Wort für die Ganzheit der
Nachfolge... Es gibt keine Nachfolge Jesu
ohne das Leben in der aufgedeckten Wahr-
heit vor Gott u n d den Menschen."
(Nachfolge 1937, S.83)

Den Immendinger Rekruten ist zu danken,
daß sie uns ein deutl-iches Zeichen des
\4leges in dieser Richtung gegeben haben.

^ßetku l4^il
Bis r(
üh^

evangelische information 23l90

Konrad I'lofl !

DDR-Kirchen fordern Recht auf Mllltä::seelsor epd ZA Nr, 124 vom 02.07.1990

EKD sotl auf Übernahme der DDR-Zlvlldlenstregelung drängen

Ber11n (epd). Die evangelischen Klrchen ln der DDR werden bel der DDR-Re-
glerung ein Recht auf Zugang Lhrer Pfarrer zu den Kasernen fordern. Das RechE
auf Seelsorge für Soldaten müsse so schnell wle nögllch angemeldet werden, be-
schloß die Konferenz der Kirchenleltungen am Wochendende in Ost-Berlln. Der
sächsische Landesbischof Johannes llenpel betonte am Samstag, 30, Juni, 1n 0st-
Berl-ln vor Journalisten, die DDR-Kirchen lehnten aber welterhln das bundesdeuc-
sche Modell der l'lllltärseelsorge ab, wo die Seelsorger Angehörlge der Bundes-
wehr selen. M1ll!ärseelsorger müßten Amtsträger der Klrche blelben, sagte
Henpel. Die Klrchen müßten aber ebenso wle "Jeder Brlefuarkenve-reln" dle Mög-
lichkeit haben, slch bein M11itär zu betätlgen, 6agte l{enpel, der dem Vorstand
der Konfernz der Klrchenleltungen angehört.

Außerdem soll ej.ne spezlelle Seelsorge für Zlvlldlenstlei6tende elngerlch-
tet erelden. Dle evangelischen Landeskirches der DDR wurden drlngend aufgefor-
dert, bel den Beratungen über dle künftlgen Länderverfassungen auch Lhr Recht
auf Seelsorge ln anderen staatllchen ELnrichtungen wle psychlatrischen Anstal-
ten, Gefängnissen oder Krankenhäusern anzr:nelden.

M1-t Nachdruck forderte das oberste Leltungsgremium der DDR-Klrchen erneut
die Belbehaltung der liberalen DDR-Zivtldlenstregelung auch ln einem verelnten
Deutschland. Die westdeutsche Evangellsche Kirche ln Deutschland wurde aufge-
fordert, sich in Bonn für dle Ubernahne der DDR-Regelung einzusetzen. Dle DDR-
Klrchen lehnen das Bundesgesetz für den Zlvl1d1en6t mlt Antragsverfahren und
1ängerer Dienstdauer für die Verwelgerer ab. (3427/01.07.f990)
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Gofl{ritd E'ck

Hi,,risler Qqiher Epytn|.r^cnn,

In dem Gespräch lehnten es Eppelmann und Forck
ab, für die DDR den in der Bundesrepublik be-
stehenden Militärseelsorgevertrag zu übenreh-
men. Nötig seien dagegen Ausgangsregeluntree
für Christen in der Armee, die ihnen die Teilnah-
me am Gemeindeleben im Bereich des Standor-
tes erlaubten, betonte der Bischof. Ebenso müßten
sie in den Kasernen von Pfarrern besuclrt werden
können. Für die Bundesrepublik empfrhl er, die
Militärseelsorge zu beenden. Besuchs- und Aus-
gangsregelungen sind auch nach den Worten Ep-
pelmanns ,,besser, als die Kirche in der Armee
zu haben".
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- Uwe Nerlich/Trutz Rendtorff(Hrsg. ):
Nukleare Abschreckung-Politische und
ethische Interpretationen einer neuen
Realität. Baden-Baden 1989

- Joachim Brockpähler: Die
Harmel-Philosophie:Rahmen für eine
kreative Friedensstrategie der NATO.
Vortrag, Manuskript 1990

- Evang. Kirchenamt für die
Bundeswehr(Hrsg. ): Zum Frieden
berufen. Lutherisches Verlagshaus
Hannover 1989

- Edwin H. Robertson: Dietrich Bon-
hoeffer, Leben und Verkündigung. Van-
denhoeck & Ruprecht Göttinqen 1989

Dazu eine Buchbesprechung von Chr.
Gremmels in: Dtsch.Allg.Sonntags-
blatt Nr. 24/L5.06.90 Seite 23

- Evang. Kirchenamt für die Bundes-
wehr: Streitkräfte im Wandel - Soldat
-Schutzmann für den Frieden. Lutheri-
sches Verlagshaus 1990

- Jens Müller-Kent: Militärseelsorge
im Spannungsfeld zwischen kirchlichem
Auftrag und militärischer Einbindung-
Analyse und Bewertung von Strukturen
und Aktivitäten der

I. I I fichen Neuordnung der
Militärseelsorge i-n Deutschland eine

. ü Art Vermächtnis.
6ü

- l'latthias Flothow: MiLitärseelsorge
l 2.Teil: Gelöbnis und Eid, in: Eerich-
v 

A te und Komrnentare, hrsg. im Auftrag
des Leitenden Teams des AEE, 3/90,

enorm politisch-friedenspolitische
Brisanz zvt die durch die anstehende
"Vereinigung" der beiden deutschen
Staaten zusätzlich an Aktualität qe-
winnt.
Das Geleitwort ist von Bischof a.D.
Kurt Scharf kurz vor sei.nem Tod ver-
faßt worden und hinsichtlich der möq-

3r^<,h bcr prtchtrnq in, tr. l('zJ^cua'{u ry l*.ks-
5?h rr.Nasiqu 71,0tilän50 unA 1{,Apri'l r4qq0

,,Frieden statt Sicherheit" - Von der des Ministeriums, sagen Kritiker,
Mililärseelsorge zum D;ienst der an wenig am Prinzip Hoffnung ori-
Kirche wrter den Soldaten. Positio- entiert. Das Büchlein des ,,Diet-
nen wd Bäitröge. Im Auftrag des rich-Bonhoeffer-Vereins zur För-
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins her= derungchristlicherVerantwortung
ausgegeban aon Karl Martin. Gü-' in Bundeswehr, Kirche und Gesell-
tersloher Verlagshaus Gerd Mohn, schaft e.V." bietet einen guten Po-

B uchtips

Militärseelsorge
ev.

unter
Berücksichtigung sich wandelnder ge-
sellschaftlicher Rahmenbedingungen.
Steinmann & Steinmann Hamburg 1990

Das Buch ist Band 1 der wissen-
schaftlichen Reihe 'THAMBURGER
THEOLOGISCHE STUDIEN", die von den in
Hamburg lehrenden Theologieprofesso-
ren Dr. Theodor Ahrens, Dr. Wolfgang
Grünberg, Dr. Henneke Gülzow und Dr.
Henning Paulsen herausgegeben wird.
Zwei Aspekte sind an der Arbeit be-
sonders interessant:
1.Die fundierte dokumentarische und
g 1e i chzeit ig wi s senschaftl- i ch-ana 1y-
tische Aufarbeitung des gesamten Mi-
Iitärseelsorgekomplexes in der BRD

verleiht dieser Studie einen hohen
Stel-lenwert. Sie kann und solLte in
diesem Bereich ein Standardwerk wer-
den.
2.Ihren Schlußfolgerungen, ihrem
Plädoyer für die rechtliche und orga-
nisatorische Trennung von t{ilitär-
seelsorge und Bundeswehr, kommt eine

1989,96 5., Kt-,9,80 Mark.

1957 , Zeit des kalten Krieges, Ab-
schllß des Militärs&lsorgevertra-
ges. Da war das Motto: Statt Ver-
söhnung eher Rechtfertigung des

Krieges gegen die Sowjetunion.
Nicht erst seit dem Aufweichen der
Militärblöcke sind Bundeswehr
und Militärseelsorge auf der Suche
nach einer neuen Identität. Was
nach Seelsorge an der Institution
Bundeswehr klang, sollte immer
Seelsorge an den Menschen in der
Bundeswehr sein. Ein Dienst vor-
bei an den Landeskirchen, geführt
am langen Band der Militärs und

Konziliarer Prozeß
Unterwegs für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöp{r.:rg.
Ein Film von Carl A Fechr ui.,l f -rz

Classen im Auftrag des Oi - .''' 'ch' ,t

N rzes Wüi'tremberr.
Bcgleitheft: j(onrad Nloll.
iO Minuten, VIIS.
L nvcrbinclliche Preise:npf. DM 98,-.
ISBN 3-7668-3046-5
Vertrieb:
Calwer Verlag/Matthias-Film, Stuttgart,
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sitionsüberblick. Ein Buch für
Friedensbewegte wie für Soldaten,
für Gemeindeglieder und sicher ftir
Lehrer und Schüler. Denn merke:
Offene und öffentliche Diskussion
ist der erste Weg zur Abschaffung'
oder zur Integration. Die EKHN-
Synode geht mit gutem Beispiel
voran, wie das Buch zeigt. ht


